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Der im vorliegenden Verkaufsprospekt beschrieb
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DIE VERWALTUNG DES FONDS 

a Management 

gsgesellschaft wurde am 24. Februar 
engesellschaft unter luxemburgisc

eine unbestimmte Dauer mit ei
n EUR 6 Millionen gegründet

Luxemburg. Die Satzung 
Verwaltungsgesellschaft ist im Mémorial C, Recueil

ssociations vom 9. März 2
eim Handels- und Gesellsch fts-

egt. Änderungen der Satzung 
der Verwaltungsgesellschaft traten am 19. September 

r 2009 in Kraft und wurden am 
 26. November 2009 im 

 Die Verwaltungsgesellschaft 
ndels- und Gesellschaftsregister in 

Luxemburg unter Registernummer B 106275 
en ist.  

 der Verwaltungsgesellschaft 
egung und Verwaltung von 

Organismen für gemeinsame Anlagen unter dem Recht 
xemburg. 

esellschaft werden die Fonds  
lt verwaltet. 

DEPOTBANK UND ZENTRALVERWALTUNG 
 
Die Vermögenswerte aller Teilfonds werden von der 
Depotbank verwahrt. Die DZ BANK International S.A., 
eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit 
eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 
Luxemburg-Strassen, wurde als Depotbank und 
Zentralverwaltung bestellt. Sie ist ermächtigt, sämtliche 
Bankgeschäfte in Luxemburg zu betreiben. 
 
Die DZ BANK International S.A. wurde auch zur 
Zentralverwaltung des Fonds ernannt und 
insbesondere mit der Buchhaltung, Berechnung des 
Anteilwertes und der Erstellung des Jahresabschlusses 
beauftragt. Die Zentralverwaltungsstelle kann unter 
ihrer eigenen Verantwortung und Kontrolle Aufgaben 
an Dritte auslagern. Die Zentralverwaltungsstelle hat 
unter ihrer eigenen Verantwortung und Kontrolle 
verschiedene verwaltungstechnische Aufgaben, z.B. 
die Berechnung der Nettoinventarwerte an die Union 

vestment Financial Services S.A., mit Sitz in 308, 
d’Esch, L-1471 Luxemburg übertragen. 

ANSFERSTELLE  

 des Fonds ist die DZ 
A. mit eingetragenem Sitz in 4, 

mas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen. Die 
Register- und Transferstelle ist eine Aktiengesellschaft 

en Rechts. Die Aufgaben der Register- 
bestehen in der Ausführung von 

n bzw. Aufträgen zur Zeichnung, Rücknahme, 
 Umtausch und zur Übertragung von Anteilen 

wie in der Führung des Anteilregisters. 
 

LLUNG DER ANLEGER 

sgesellschaft legt das Fondsvermögen 
r einzelnen Teilfonds im eigenen Namen und für 

inschaftliche Rechnung der Anleger („Anleger“) 
Grundsatz der Risikostreuung in 
ondsanteilen, Geldmarktinstrumenten, 

 sonstigen zulässigen Vermögenswerten 
l 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 20. 

2002 an. Das zur Verfügung gestellte 
ie damit erworbenen Vermögenswerte 

Fondsvermögen der einzelnen Teilfonds, 
das gesondert von dem eigenen Vermögen der 
Verwaltungsgesellschaft gehalten wird. 
 
Anleger sind an dem Vermögen der einzelnen Teilfonds 
in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer beteiligt. Ihre 
Rechte werden durch Anteilzertifikate repräsentiert, die 
auf den Inhaber oder auf den Namen lauten. 
Inhaberanteile werden in Form von Globalurkunden 
und nur als ganze Anteile ausgegeben. Namensanteile 
werden bis auf drei Dezimalstellen ausgegeben. Sofern 
Namensanteile ausgegeben werden, werden diese von 
der Register- und Transferstelle in das für den Fonds 
geführte Anteilregister eingetragen. In diesem 
Zusammenhang werden den Anlegern Bestätigungen 
betreffend die Eintragung in das Anteilregister an die im 
Anteilregister angegebene Adresse zugesandt. Es 
werden keine effektiven Stücke ausgegeben.  
 
Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anleger 
untereinander als eigenständiges Sondervermögen. 
Die Rechte und Pflichten der Anleger eines Teilfonds 
sind von denen der Anleger der anderen Teilfonds 
getrennt. Die Vermögenswerte eines Teilfonds haften 
ausschließlich im Umfang der Anlagen der Anleger in 
diesem Teilfonds und im Umfang der Forderungen 
derjenigen Gläubiger, deren Forderungen bei 
Gründung des Teilfonds, im Zusammenhang mit der 
Verwaltung oder der Liquidation dieses Teilfonds 
entstanden sind. 
 
Alle Anteile an einem Teilfonds haben grundsätzlich die 
gleichen Rechte, es sei denn die Verwaltungs-
gesellschaft beschließt, gemäß Artikel 5 Ziffer 3 des 
Verwaltungsreglements, innerhalb eines Teilfonds 
Anteilklassen auszugeben. 
 
Sofern Anteile eines Fonds zum amtlichen Handel an 
einer Börse zugelassen sind, wird dies im betreffenden 
Anhang zum Verkaufsprospekt angegeben. 
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Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Anteile 
des jeweiligen Teilfonds auch an anderen Märkten 
gehandelt werden. (Beispiel: Einbeziehung in den 
Freiverkehr einer Börse.) 
 
Der dem Börsenhandel oder Handel in sonstigen 
Märkten zugrunde liegende Marktpreis wird nicht 
ausschließlich durch den Wert der im jeweiligen 
Teilfonds gehaltenen Vermögensgegenstände, sondern 
auch durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher 
kann dieser Marktpreis von dem ermittelten Anteilpreis 
abweichen. 
 
ANLAGEPOLITIK UND ANLAGE-
BESCHRÄNKUNGEN 
 
Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung 
der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. 
 
Zu diesem Zweck beabsichtigt die Verwaltungs-
gesellschaft den Anlegern eine Auswahl an Teilfonds 
anzubieten, die überwiegend in Wertpapieren anlegen. 
Die Teilfonds können sich insbesondere nach der 
Region, in welcher sie anlegen, nach der Art der 
Anlageinstrumente, welche sie erwerben sollen, nach 
der Währung, auf welche sie lauten oder nach ihrer 
Laufzeit unterscheiden. 
 
Die jeweiligen angebotenen Teilfonds werden im 
Anhang zum Verkaufsprospekt beschrieben. 
 
DIE FONDSMANAGER 
 
Die von der Verwaltungsgesellschaft beauftragten 
Fondsmanager sind im jeweiligen Anhang zum 
Verkaufsprospekt näher beschrieben. 
 
DIE ANLAGEBERATER 
Die von der Verwaltungsgesellschaft beauftragten 
Anlageberater sind im jeweiligen Anhang zum 
Verkaufsprospekt näher beschrieben. 
 
DIE AUSGABE VON ANTEILEN 
 
Die Ausgabe von Fondsanteilen erfolgt zu dem im 
Verwaltungsreglement oder gegebenenfalls im 
Sonderreglement festgelegten Ausgabepreis. Sofern in 
einem Land, in dem Anteile ausgegeben werden, 
Stempelgebühren oder andere Belastungen anfallen, 
erhöht sich der Ausgabepreis entsprechend. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, laufend 
neue Anteile auszugeben. Die Verwaltungsgesellschaft 
behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilen im 
Rahmen der Bestimmungen des nachfolgend 
abgedruckten Verwaltungsreglements vorübergehend 
oder endgültig einzustellen; bereits geleistete 
Zahlungen werden in diesem Fall unverzüglich 
erstattet. 
 
Die Anteile können bei der Verwaltungsgesellschaft, 
der Depotbank und den in diesem Verkaufsprospekt 
verzeichneten Zahlstellen erworben werden. 
 
Es wird gewährleistet, dass die nach Luxemburger 
Recht geltenden Bestimmungen bezüglich der 

Bekämpfung von Geldwäsche jederzeit eingehalten 
werden. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft verbietet Praktiken wie die 
des Market Timing und behält sich das Recht vor, 
Zeichnungs- und Umtauschanträge zurückzuweisen, 
die von einem Anleger stammen, welchen die 
Verwaltungsgesellschaft verdächtigt, solche Praktiken 
anzuwenden, sowie alle nötigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die anderen Anteilsinhaber zu schützen. 
 
DIE ANTEILWERTBERECHNUNG 
 
Zur Errechnung des Anteilwertes („Anteilwert“) wird der 
Wert der Vermögenswerte eines jeden Teilfonds 
abzüglich der Verbindlichkeiten dieses Teilfonds 
("Netto-Teilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag 
im Sinne der Vorschriften des Verwaltungsreglements 
einschließlich des Sonderreglements ermittelt und 
durch die Anzahl der umlaufenden Anteile geteilt. 
 
Weitere Einzelheiten zur Berechnung des Anteilwertes 
sind im Verwaltungsreglement, insbesondere in dessen 
Artikel 7, sowie im Sonderreglement des jeweiligen 
Teilfonds festgelegt. 
 
RÜCKNAHME UND UMTAUSCH VON ANTEILEN 
 
Die Anleger sind berechtigt, jederzeit über eine der 
Vertriebs- oder Zahlstellen, die Depotbank oder die 
Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme oder den 
Umtausch ihrer Anteile zu dem im Sonderreglement 
des Fonds festgelegten Rücknahme- bzw. 
Umtauschpreis zu verlangen. Diese Rücknahme bzw. 
dieser Umtausch erfolgen gemäß Artikel 9 des 
Verwaltungsreglements.  
 
Bei massiven Rücknahmeorders von mehr als 10 % 
des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens bleibt der 
Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, nach vorheriger 
Genehmigung durch die Depotbank die Anteile erst 
zum dann gültigen Rücknahmepreis zurückzunehmen, 
nachdem sie unverzüglich, jedoch unter Wahrung der 
Interessen der Anleger, entsprechende Vermögens-
werte veräußert hat. 
 
AUSSCHÜTTUNGEN UND SONSTIGE ZAHLUNGEN 
 
Die Verwendung der Erträge wird für jeden Teilfonds im 
Rahmen der Bestimmungen des Sonderreglements 
festgelegt. Zur Ausschüttung können im Rahmen der 
Bestimmung des Artikels 11 des Verwaltungsregle-
ments die ordentlichen Nettoerträge sowie die im 
jeweiligen Teilfondsvermögen realisierten Kursgewinne 
und sonstigen Aktiva des jeweiligen Teilfonds kommen. 
 
Eventuelle Ausschüttungen auf Fondsanteile erfolgen 
über die Zahlstellen, die Depotbank oder die Verwal-
tungsgesellschaft. Gleiches gilt auch für etwaige 
sonstige Zahlungen an die Anleger. 
 
VERÖFFENTLICHUNGEN - WERTENTWICKLUNG 
 
Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise 
der einzelnen Teilfonds sowie alle sonstigen, für die 
Anleger bestimmten Informationen können jederzeit am 
Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie 
bei den Zahlstellen erfragt werden. 
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Dort sind auch der Verkaufsprosp
Verwaltungsreglement und Sonderreglemen
jeweils aktuellen Fassung sowie die Jahr
Halbjahresberichte kostenlos erhältlich; ferne
hier der Depotbankvertrag, die Fondsmanagem
Zahlstellen-, die Vertriebsverträge und die Sa
Verwaltungsgesellschaft eingesehen werden. 
 
Die Wertentwicklung der Anteilpreise der 
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Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von 
Steuerbescheinigungen verpflichtet. 
 
Interessenten sollten sich über Gesetze und 
Verordnungen, die für den Erwerb, den Besitz und die 
Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, 
informieren und, falls angebracht, beraten lassen. 
 
BESTEUERUNG DER ANLEGER 
 
Gemäß der geltenden Gesetzeslage besteht in 
Luxemburg für Anleger keine Kapitalertragssteuer, 
Einkommenssteuer, Nachlass- oder Erbschaftssteuer 

re Steuer (außer für Anleger, die 
ne Betriebsstätte in 
timmte ehemals in 
che eine Beteiligung 
0 % halten). 

hlen, sich über 
sequenzen, die im 

, des Haltens, der Umwandlung, 
der Rücknahme der Anteile des 
tland, an ihrem Wohnsitz oder 

ten zu lassen. 

3. Juni 2003 die 
 die Besteuerung 
inszahlungen (die 

itgliedsstaaten der 
 ("Mitgliedsstaaten") angehalten, 

ren Mitgliedstaates 
stelle (im Sinne der 
 oder ähnliche 
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 Die Schweiz, Channel 
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in gemäß dem 
luxemburgischen Gesetz definierten Schuldver-
schreibungen angelegt werden (nachfolgend 
"betroffene Teilfonds"). 
 
Vom 1. Juli 2008 bis zum 30. Juni 2011 beträgt die 
anwendbare Quellensteuer 20 % und ab dem 1. Juli 
2011 wird sie 35 % betragen. 
 
Wenn also eine luxemburgische Zahlstelle 
infolgedessen eine Auszahlung von Dividenden oder 
Rücknahmebeträgen im Zusammenhang mit einem 
betroffenen Teilfonds unmittelbar an einen Anleger, 
welcher in einem anderen Mitgliedstaat oder in 

mit oder irgendeine ande
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EUROPÄISCHE GESETZGEBUNG 
 
Der Europäische Rat hat am 
Richtlinie 2003/48/EG betreffend
von Zinserträgen in Form von Z
"Richtlinie") angenommen.  
 
Gemäß der Richtlinie sind die M
Europäischen Union

 
KOSTEN 
 
Für die Verwaltung des Fonds und seiner T
erhält die Verwaltungsgesellschaft aus dem je
Teilfondsvermögen eine Vergütung, deren 
jeweiligen Sonderreglement festgelegt u
jeweiligen Anhang aufgeführt ist. Werden 
Verwaltungsgesellschaft Fondsmanager oder 
berater hinzugezogen, erfolgt dies zu La
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft. Die 
International S.A. erhält eine Vergütung, dere
jeweiligen Sonderreglement festgelegt 
erwähnten Vergütungen werden entspreche
Bestimmungen des Sonderreglements ermitt
ausgezahlt. 
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Richtlinie) ausgezahlten Zinsen
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Person gezahlt hat, zukommen zu l
 
An Stelle der Informationsüb
Zusammenhang mit solchen Zahlung
Österreich, Belgien und Luxemb
einen Übergangzeitraum, für die
Quellensteuer entschieden.

Daneben können der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank neben den Kosten im Zusammenh
dem Erwerb und der Veräußeru
Vermögenswerten aus de
jeweiligen Teilfonds weitere Aufwendungen
werden, die im Sonde

setzt 
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UND 

Islands, Isle of Man, das Fürstentum Mon
Fürstentum Liechtenstein, das Fürst
abhängigen oder assoziierten Geb
und die Republik San Marino
Maßnahmen entsprechend der Infor
mittlung oder, während des Übergan
Quellensteuer, eingeführt. 
 
Die Richtlinie wurde in Luxemburg
vo

Teilfonds aufgeführt werden. 
 
Die genannten Kosten werden in den Jahres
aufgeführt. 
 
BESTEUERUNG DES FONDSVERMÖGEN
DER ERTRÄGE 
 
Das Fondsvermögen unterliegt tum 

von 
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gen 

n in 

Gesetz"). Die von einem Teilfonds 
schütteten Dividenden fallen in d
der Richtlinie und des Gesetzes, w
der Vermögenswerte des entsprech
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Quartalsende ausgewiesene Netto-Teilfondsv
zahlbar ist. Die Einkünfte der Teilfonds w
Luxemburg nicht besteuert. 
 
Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, 
Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds 
sind, der Quellenbesteuerung unterworfen w
solchen Fällen sind weder die Depotbank noch

nen 

Schuldverschreibungen angelegt w
bei Abtretung, Rückzahlung od
Anteilen durch die Anleger realis
dann in den Geltungsberele

n. In 
 die 

Gesetzes, wenn mehr als 40 % 
Vermögenswerte des Teilfonds 

 6



 7

n bezeichneten abhängigen 
der 
ornim
 Fa
nst

in. 

urgische Zahlstelle wird nur dann k
lten, wenn die betrof

r (i) die Zahlstelle ausdrüc
an 

mmun
oder (ii

en s 
ö

heinig

chnu
rn 

gemachten Angaben den gesetzlichen Anforderun

 ist lediglich eine Zusamm
irkungen der Richtlinie und

f d
amm

den Anspruch 
ie beinhaltet keine Investm

n d
- 

r sie releva
 und des Luxembu

en. 

SO

ngen der in 
besti

siche
gep

glich
ertsteigerung des eingesetzten Kapitals, son

sind auch vielfach mit erheblichen Risiken beha
ktien
rienti

diese neben 
eson

hb
d 

deren Entwicklungen der jeweiligen Emitte
sowie ihrer vergleichsweise geringen M
kapitalisierung. 
 
Der Fonds hat die Möglichkeit, Wertpapiere zu 
erwerben, die einer Bonität von schlechter als BBB- 
von Standard & Poor's oder Baa3 von Moody's 

 ohne Rating 
erater als von 

rden. Ein B-Rating 
hreibungen zuge-

ass die Zahlung von 
tal erfolgt oder andere Modalitäten 
eingehalten werden, langfristig als 

hen ist und somit für 
en. 

glichkeit, in niedrig 
nte Small Caps, zu 

kapitalisierung und der oft geringen bis sehr geringen 
höhtes Risiko dar.  

am gemacht, dass 
gen in Schwellenländern mit einem höheren Risiko 

nd Volkswirtschaften in 
solchen Schwellenländern (Emerging Markets) sind 

lagen der Teilfonds 
von politischen 

nderungen der 
Devisenkontroll-

nder beeinträchtigt 

n des anhaltenden 
entumsverhältnisse 
nicht immer klar 

 Länder weniger 
er noch schwach 

ickelten Bank-, Eintragungs- und Telekommuni-
t Risiken betreffend 
und der Eintragung 
 die normalerweise 

. 

und die Anlage-
lauben, kann jeder 

lageziels in 
 und ähnliche 

nd einer höheren 
r größeren Gefahr 

angels an Liquidität im Handel mit 
ese Anlagen zu einem 

icherung gegeben 
lagepolitik erreicht 
leger sollte sich 

 persönlichen 
nteilen erlauben. 
wiesen, dass die 

historische Wertentwicklung des entsprechenden 
Teilfonds nicht als Grundlage für die 
Vorhersehbarkeit der zukünftigen Wertentwicklung 
dienen kann. 

manchen der obe oder 
für 
mt, 

ll im 
euer 

entsprechen, oder in Wertpapieren
anzulegen, die jedoch vom Anlageb
gleichwertiger Qualität bewertet we
oder schlechter wird Schuldversc
schrieben, wenn die Sicherheit, d

assoziierten Gebiete ansässig ist o
Steuerzwecke als solcher angesehen wird, v
so wird diese Zahlung, abgesehen von dem
nachfolgenden Absatz, Gegenstand der Quelle
gemäß dem oben angegebenen Steuersatz se
 
Die luxemb eine 

fene 
klich 

die 
gen 

) der 

schwach bis sehr schwach anzuse
den Anleger erhöhte Risiken besteh
 
Der Fonds hat außerdem die Mö
kapitalisierte Nebenwerte, so genan
investieren. Aufgrund Ihrer niedrigen Markt-

Quellensteuer zurückbeha
Person entwede
bevollmächtigt hat, die Information 
Steuerbehörden im Einklang mit den Besti
des Luxemburger Gesetzes zu übermitteln 
Zahlstelle eine entsprechend den Anforderung
Luxemburger Gesetzes von den zuständigen Beh
seines Wohnsitzstaates ausgestellte Besc
weitergeleitet hat. 
 
Der Fonds behält sich das Recht vor, Zei
anträge abzulehnen, falls die von zukünftigen Anle

 de
rden 
ung 

Liquidität stellen diese Werte ein er
 
Investoren werden darauf aufmerks
Anla

ngs- verbunden sind. Aktienmärkte u
ge
gen 

en-
 des 
eren 

en-

allgemein volatil. Zudem können An
in gewissen Schwellenländern 
Entwicklungen und/oder Ä
Gesetzgebung, Steuern und 
maßnahmen der jeweiligen Lä
werden.  
 

auf Grund der Richtlinie nicht entsprechen. 
 
Das Vorstehende
fassung der Ausw
Luxemburger Gesetzes und basiert au
gegenwärtigen Auslegung. Diese Zus
fassung erhebt nicht der 

ent-
aher 
oder 
nten 
rger 

In einigen Ländern können wege
Privatisierungsprozesses die Eig
bei bestimmten Unternehmen 
identifiziert werden.  
 
Da die Kapitalmärkte solcher
entwickelt sind und aufgrund d
entw

Vollständigkeit. S
anlage- oder Steuerberatung. Anleger werde
aufgefordert, sich von ihrem Finanz
Steuerberater hinsichtlich aller fü
Auswirkungen der Richtlinie
Gesetzes beraten zu lass
 
WICHTIGE HINWEISE ZUR ANLAGEPOLITIK 
RISIKOBETRACHTUNG 
 
Die Fondsanteile sind Wertpapiere, deren Preise d
die börsentäglichen Kursschwanku

WIE kationssysteme sind Anlagen mi

urch 
den 
mmt 
rung 
litik 

der Glattstellung, der Liquidation 
von Wertpapiergeschäften behaftet,
nicht bei Anlagen in OECD Ländern auftreten
 
Soweit es die Zielsetzungen 
beschränkungen des Teilfonds er
Teilfonds zur Erfüllung seines An

Teilfonds befindlichen Vermögenswerte 
werden. Deshalb kann grundsätzlich keine Zu
gegeben werden, dass die Ziele der Anla
erreicht werden. 
 
Wertpapieranlagen besitzen nicht nur die Mö
zur W

o

keit 
dern 

Finanzterminkontrakte, Optionen
Instrumente investieren. Aufgru
Volatilität dieser Instrumente und de
eines möglichen M

ftet. 
zu. 

diesen Instrumenten, könnten di
erhöhten Risiko führen. Dies trifft insbesondere auf Anlagen in A

Werden für einen Fonds wachstumso
Nebenwerte erworben, enthalten 

 
erte 
den 

dere 
aren 

 
Es kann grundsätzlich keine Zus
werden, dass die Ziele der An
werden. Jeder potentielle An

Chancen auf Kurssteigerungen auch b
Risiken; sie unterliegen dem nicht vorherse
Einfluss der Entwicklung der Kapitalmärkte un
beson

den 
nten 
arkt-

darüber bewusst sein, ob seine
Verhältnisse den Erwerb von A
Des Weiteren wird darauf hinge

Zinsen und Kapi
einer Emission 



ANHANG I – PRIMA-Classic 
 
Fondsmanager 
 
Die Verwaltungsgesellschaft hat die DJE Kapita e Tagesgeschäfte der 
Vermögensverwaltung des Teilfonds PRIMA-C Verantwortung und Kontrolle der 

tungsgesellschaft vorzunehmen und ferner a istungen zu erbringen. 

l AG (der „Fondsmanager“) beauftragt, di
lassic unter der Aufsicht, 
dere damit verbundene DienstleVerwal n

 
Anlagepolitik 
 
Die Anlagepolitik des Teilfonds ist konservativ u
 
Das Nettovermögen des Teilfonds besteht min
Geldmarktinstrumente sowie flüssigen Mitteln.
mindestens ein BBB- Rating (Standard & P
Nettovermögen mindestens zu 20 % in erstklass
mit einer großen Marktkapitalisierung, welc
asiatische Marktindizes sind. 
 

nd ancenwahrend ausgerichtet und die Anlagen erfolgen weltweit. 

des n Wertpapieren und 
 Die ertpapiere müssen 
oor’s erdem muss das 

ige  von Gesellschaften 
he B erikanischen oder 

rmö
lanl ren OGA) 

abel verzinsliche ment Grade" (nach 
stens

 zu 10 % in Aktien und andere börsengängi Marktkapitalisierung  

me
 

gen  Wertpapiere oder 
an ei regelten Markt der 

werden. 
 

 is nte („Derivate“) zu 
n. 

ch

tens zu 20 % aus fest- und variabel verzinsliche
Emittenten der fest- und variabel verzinslichen W
), besitzen bzw. ein Baa3 Rating (Moody’s). Auß
 Aktien (Blue Chips) angelegt werden, d.h. Aktien
estandteil der bedeutenden europäischen, am

Daneben kann das Nettovermögen: 
 
- bis zu 30 % in Aktien- und Rentenfonds 
- bis zu 20 % in Zertifikate auf zulässige Ve
-  bis zu 20 % in Genussscheine und Wande
-  bis zu 10 % in fest- und vari

genswerte 
eihen (direkt oder in Form von OGAW oder ande
 Wertpapiere einer Bonität schlechter als "Invest
 B- (Standard & Poor’s) oder B3 (Moody’s)  
ge Beteiligungspapiere von Emittenten mit einer 

Definition der Ratingagentur) aber minde
- bis
  unter 100 Mio. Euro  
- bis zu 10 % direkt in Schwellenländern ("E rging Markets") 

in Schwellenländern, wird grundsätzlich in
ner Wertpapierbörse oder an einem anderen ge

t auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrume

investiert werden. 
 
Mit Ausnahme der oben genannten Anla
Geldmarktinstrumente investiert werden, die 
OECD-Länder gehandelt 

Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele
Anlage- und Absicherungszwecken vorgesehe
 
Anlageziele 
 
Ziel des PRIMA-Classic ist die Erzielung eine
Wertpapieren und sonstigen zulässigen Verm
Teilfondsvermögen wiederangelegt. Dadurch is
steigt.  

s m zuwachses mittels gewinnbringender Anlage in 
ög hüttet, sondern im 

t di ögen des Teilfonds 

 
nds wird in dem jeweilig

öglichst hohen Wert
enswerten. Die Erträge werden nicht ausgesc
e Möglichkeit gegeben, dass langfristig das Verm

Die Performance des Teilfo en vereinfachten Verkaufsprospekt angegeben. 
 
Anlegerprofil 
 
Der PRIMA-Classic dient risikobewussten, lan
Anlegern, die an der Wertentwicklung eines w
 

gfris imär vermögenden 
eltwe

Er eignet sich für Anleger, die an hohen Wertsteigerungen interessiert sind und dabei auch größere Wertschwankungen 
akzeptieren. Generell unterliegt daher dieser internationale Fonds einem höheren Kursschwankungsrisiko als 
beispielsweise ein internationaler Rentenfonds oder ein gemischter Fonds.  
 
Risikoprofil

tig orientierten, konservativ ausgerichteten und pr
it diversifizierten Portfolios teilhaben möchten.  

 
 
Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein erhöhtes Gesamtrisiko, dem hohe 
Ertragschancen gegenüber stehen. 
 
Die Wertentwicklung der Teilfondsanteile ist vor allem von Kursveränderungen an den Kapital- und Devisenmärkten 
abhängig. Daher kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.  
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Zur Absicherung und zur Renditeoptimierun
Grenzen von Artikel 4 des Verwaltungsreglem

g de ds im Rahmen der 
ents te können erworben 

werden, sofern es sich bei den Basiswerten um zindizes, Zinssätze, 

, Fi , Swaps, Instrumente 
erle

Anm R ANLAGEPOLITIK 
ufsp mittentenrisiko bei 

 

31. März 2005 

  

ebühr von  

uwachs des 
hschnittlichen 

fenen Jahres. 
eschäftsjahres 

zu jedem 
genen Geschäftsjahresende liegt, ist 

tl. anfallender 
eschäftsjahr 
ten des 

hlbar. 

Anteilsklasse G: (nur für Großanleger)  
ISIN:  LU0215934513 
WKN: A0D9KE 
  
Erstausgabepreis: EUR 100.000,-- 
  
Ausgabeaufschlag: keiner 
  
Mindestanlage: EUR 1.000.000,--  
  
Verwaltungsvergütung: 
(in % des Netto-Fondsvermögens) 

bis zu 0,80 % p.a. zzgl. einer Grundgebühr von  
EUR bis zu 750,-- monatlich 

  
Erfolgshonorar: wie unter Anteilklasse A beschrieben 

s Netto-Teilfondsvermögens kann der Teilfon
 auch Derivate nutzen. Die vorgenannten Deriva
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, Finan

nanzterminkontrakten, Devisenterminkontrakten
ihgeschäfte tätigen. 

 
Betreuungsgebühr: 
 

Wechselkurse oder Währungen handelt. 
 
Der Teilfonds kann dabei Geschäfte in Optionen
zum Management von Kreditrisiken oder Wertpapi
 
In diesem Zusammenhang wird auch auf die 
SOWIE RISIKOBETRACHTUNG“ des Verka
festverzinslichen Wertpapieren verwiesen.  

erkungen im Kapitel „WICHTIGE HINWEISE ZU
rospekts und insbesondere auf das erhöhte E

Anteilsklasse A: 
ISIN:  
WKN: 

 
LU0215933978 
A0D9KC 
 

EUR 100,-- 

 

 
Erstausgabepreis: 
(zzgl. Ausgabeaufschlag) 
 
Zahlung des Erstausgabepreises: 
 
Ausgabeaufschlag: 
(in % vom Ausgabepreis zugunsten etwaiger 
Vertriebsstellen) 

 

bis zu 5,75 % 

Mindestanlage: 
  

EUR 2.500,-- 

ab EUR 100,-- monatlich 
 
bis zu 1,25 % p.a. zzgl. einer Grundg

Sparplan: 
 
Verwaltungsvergütung: 
(in % des Netto-Fondsvermögens) 
 

EUR bis zu 750,-- monatlich 
 
10 % auf den 8 % übersteigenden Z
NIW, multipliziert mit dem durc
Nettovermögen während des betrof
Solange der NIW am Ende des G
unter dem höchsten NIW 
vorangegan

Erfolgshonorar: 

kein Erfolgshonorar zu zahlen. 
Diese Vergütung ist jährlich zzgl. ev
Mehrwertsteuer in dem auf das G
folgenden Monat zu Las
Teilfondsvermögens PRIMA-Classic za
 
bis zu 0,50 % p.a. 
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Alle Anteilsklassen:  
  
Anteilstückelung: Inhaberanteile werden in Globalzertifikaten verbrieft; 

Namensanteile werden in das Anteilregister 
eingetragen. 

  
Verwendung der Erträge: Thesaurierung 
  
Vertriebsländer: Großherzogtum Luxemburg, 

Bundesrepublik Deutschland 
Republik Österreich 

  
Ende des Geschäftsjahres: 31. Dezember 
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ANHANG II – PRIMA-Jumbo 

 
Fondsmanager 
 
Die Verwaltungsgesellschaft hat den nachfolgend genannten Fondsmanager beauftragt, die Tagesgeschäfte der 

sverwaltung des Teilfonds PRIMA-Jumbo unter der Aufsicht, Verantwortung und Kontrolle der 
 erbringen.  

Vermögen
Verwaltungsgesellschaft vorzunehmen und ferner andere damit verbundene Dienstleistungen zu
 

- Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG, Köln 

 
Anlagepolitik 
 
Die Anlagepolitik des Teilfonds ist chancenorientiert ausgerichtet. 

gt weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bei der Auswahl von 
A bstanzwerte („Large Caps“) investiert werden. Dabei wird auf eine internationale 
S d Titel zu verstehen, deren Börsenkurs durch entsprechende 
fu nkt direkt in Schwellenländern 
("
 
D he Wertpapiere und 

 
s zu 10 % in OGAW und andere OGA ist möglich. 

nte („Derivate“) zu 

 
Die Anlage der Gelder erfol

ktien kann in großkapitalisierte Su
treuung geachtet. Unter Substanzwerten sin
ndamentale Unternehmensdaten manifestiert wird. Die Anlagen können auch unbeschrä
Emerging Markets") erfolgen. 

aneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte, wie fest- und variabel verzinslic
Geldmarkinstrumente möglich.  

Eine Anlage bi
 
Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrume
Anlage- und Absicherungszwecken vorgesehen. 
 
Anlageziele  
 
Ziel des PRIMA-Jumbo ist die Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in 

eren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Die Erträge werden nicht ausgeschüttet, sondern im 
Teilfondsvermögen wiederangelegt. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, dass langfristig das Vermögen des Teilfonds 

 

ofil

Wertpapi

steigt. 
 
Die Performance des Teilfonds wird in dem jeweiligen vereinfachten Verkaufsprospekt angegeben. 

 
Anlegerpr  

Anlegern, die an der 
eilfonds teilhaben möchten.  

Er eignet sich für Anleger, die an hohen Wertsteigerungen interessiert sind und dabei auch größere Wertschwankungen 
hwankungsrisiko als 

ofil

 
Der PRIMA-Jumbo dient chancenorientierten, langfristig ausgerichteten und primär vermögenden 
Wertentwicklung eines weltweit diversifizierten und primär in Aktien anlegenden T

akzeptieren. Generell unterliegt daher dieser international anlegende Fonds einem höheren Kurssc
beispielsweise ein internationaler Rentenfonds.  
 
Risikopr  
 

isiko, dem hohe 
tehen. 

 Devisenmärkten 
abhängig. Daher kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.  

ds im Rahmen der 
Grenzen von Artikel 4 des Verwaltungsreglements auch Derivate nutzen. Die vorgenannten Derivate können erworben 
werden, sofern es sich bei den Basiswerten um Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, Finanzindizes, Zinssätze, 
Wechselkurse oder Währungen handelt.  
 
Der Teilfonds kann dabei Geschäfte in Optionen, Finanzterminkontrakten, Devisenterminkontrakten, Swaps, Instrumente 
zum Management von Kreditrisiken oder Wertpapierleihgeschäfte tätigen. 
 
In diesem Zusammenhang wird auch auf die Anmerkungen im Kapitel „WICHTIGE HINWEISE ZUR ANLAGEPOLITIK 
SOWIE RISIKOBETRACHTUNG“ und insbesondere die Risikofaktoren im Zusammenhang mit Anlagen in 
Schwellenländern des Verkaufsprospekts verwiesen. 

Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein erhöhtes Gesamtr
Ertragschancen gegenüber s
 
Die Wertentwicklung der Teilfondsanteile ist vor allem von Kursveränderungen an den Kapital- und

 
Zur Absicherung und zur Renditeoptimierung des Netto-Teilfondsvermögens kann der Teilfon
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Zahlung des Erstausgabepreises:  31. Juli 2006 

 

 
Erstausgabepreis: 

eaufschlag) EUR 100,-- 
 

gabeaufschlag: 
gabepreis zugunsten etwaiger Vertriebsstellen) bis zu 5,75 % 

 
2.500,-- 

 
Sparplan: ab EUR 100,-- monatlich 

 

tto-Fondsvermögens): 
bis zu 1,25 % p.a. zzgl. einer 
Grundgebühr von EUR 750,-- monatlich 

:  

ance-Fee 
ellschaft erhält auf das von ihr mbo eine 

 (Performance-Fee) r die Vergütung werden 
bildet und der Sal ende an die Verwaltungsgesellschaft 

e Höhe der Performance-Fee ist a s im Vergleich zur 
Benchmark, dem MSCI World (E ung wird täglich 

abgegrenzt und beträgt 15 % des Betrages, um d onds diejenige des 
Vergleichsindexes während eines Geschäftsjahr chritten, so 
reduziert sich der bis dahin aufgelaufene posit ce entstandenen 
negativen Ergebnisbetrag. Negative und positive nd, im Falle eines 
positiven Jahresendsaldos, als Performance- gezahlt. Ein evtl. 
entstehender negativer Ergebnissaldo wird in ste Geschäftsjahr 
vorgetragen. Die Performance-Fee wird auch d  Teilfonds zum 
Geschäftsjahresende negativ verläuft. Es reicht nds die Performance des 

xes während eines Geschäftsjahres ü

bis zu 0,50 % p.a. 
 

asse G: (nur für Großanleger)  
ISIN:  LU0254565566 

A0JMLW 

eis: EUR 100.000,-- 
 

hlag: keiner 

000.000,--  
  

vergütung: 
(in % des Netto-Fondsvermögens) 

p.a. zzgl. einer Grundgebühr von 
EUR 750,-- monatlich 

  
Erfolgshonorar:  wie unter Anteilklasse A beschrieben 
 
Alle Anteilsklassen:  
  
Anteilstückelung: Inhaberanteile werden in Globalzertifikaten 

verbrieft; Namensanteile werden in das 
Anteilregister eingetragen. 

  
Verwendung der Erträge: Thesaurierung 
  
Vertriebsländer: Großherzogtum Luxemburg, 

Bundesrepublik Deutschland 
Republik Österreich 

  
Ende des Geschäftsjahres: 31. Dezember  

  
Anteilsklasse A: 
ISIN:  LU0254565053 
WKN: A0JMLV 
 

(zzgl. Ausgab
 
Aus
(in % vom Aus
 
Mindestanlage: EUR 
 

 
Verwaltungsvergütung: 
(in % des Ne

Erfolgshonorar
 

Perform
Die Verwaltungsges verwaltete Teilfondsvermögen des PRIMA-Ju

zzgl. evtl. anfallender Mehrwertsteuer. Füerfolgsabhängige Vergütung
täglich Rückstellungen ge do am Geschäftsjahres
ausgezahlt. Di
definierten 

bhängig von der Wertentwicklung des Teilfond
uro/ MSERWI)Die erfolgsabhängige Vergüt
en die Wertentwicklung des gemanagten Teilf
es übersteigt. Wird die Benchmark hingegen unters
ive Saldo um den durch die Underperforrman
 Tagesberechnungen werden täglich saldiert u
Fee an die Verwaltungsgesellschaft aus
 Form einer Nebenrechnung in das näch
ann gezahlt, wenn die Gesamtperformance des
aus, dass die Performance des Teilfo

Vergleichsinde
 

bersteigt. 

Betreuungsgebühr: 
 
Anteilskl

WKN: 
  
Erstausgabepr
 
Ausgabeaufsc
  
Mindestanlage: EUR 1.

Verwaltungs bis zu 0,80 % 
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ANHA

 
Anlageberater

NG III – PRIMA-Konzept 

 

gsgesellschaft hat die Kapital Priva r“) beauftragt, die Verwaltungsgesellschaft bei 
ng der Anlagepolitik auf eigene Kost

 

 
Die Verwaltun
der Umsetzu

t AG (der „Anlageberate
en zu beraten. 

 
Anlagepolitik 
 
Die Anlagepolitik des Teilfonds ist chancenorientiert ausgerichtet. 
 
Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Teilfonds in  
 

• Wertpapiere gemäß Artikel 41 Absatz 1 a) bis d) des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 
(„Gesetz von 2002“),  

• Anteile von OGAW oder OGA gemäß Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe e) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 
(„Zielfonds“), 

• Festgelder,  

• Derivate und 

• flüssige Mittel (Kontokorrentkonten und Tagesgeldkonten).  

Der Begriff Wertpapiere umfasst hierbei auf regulierten Märkten gehandelte: 
 

- Aktien  

- Renten und Geldmarktinstrumente  

- Zertifikate 
Bei diesen Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte gemäß 
2007/16/EWG Art. 2 Abs. (1) wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile und Devisen.  
Es kann sich jedoch ebenfalls um Zertifikate auf andere Basiswerte handeln, sofern diese keine derivative 
Komponente enthalten (Delta-1-Zertifikate) und  die Zertifikate zusätzlich nicht zu einer physischen Lieferung 
des Basiswertes führen. 

- andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) 
 
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements bis zu 
100% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Zielfonds und Festgelder zu investieren.  
 
Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu 
Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen. Er umfasst neben den Optionsrechten auch Swaps und 
Terminkontrakte auf alle nach dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 und dieser Anlagepolitik zulässige Basiswerte.  

 
Andere Anlagen nach Artikel 4 des Verwaltungsreglements sind ebenfalls erlaubt. 
 
Alle erwerbbaren Vermögensgegenstände stehen im Einklang mit Artikel 4 des Verwaltungsreglements. 

Weitere Angaben über die Techniken und Instrumente sind dem Kapitel „HINWEISE ZU TECHNIKEN UND 
INSTRUMENTEN“ des Verkaufsprospektes zu entnehmen.  
 
Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt, jedoch kann, je nach 
Einschätzung der Marktlage, innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch bis zu 100 % des 
Fondsvermögens in flüssigen Mitteln gehalten werden. 
 
Es können jedoch - zusammen mit sonstigen Anlagen nach Artikel 4 Nr. 3 des Verwaltungsreglements - nur bis zu 10 % 
des Teilfondsvermögens in nachfolgend genannte Vermögenswerte investiert werden: 
 

• offene, regulierte Immobilien- und Hedgefonds, 
• nicht richtlinienkonforme regulierte Rohstofffonds, 
• Delta-1 Zertifikate auf Rohstoffe, Edelmetalle, Hedgefonds und Immobilien, 
• offene ETF’s auf Edelmetalle 

 
Genaue Angaben über die Anlagegrenzen sind in Artikel 4 des Verwaltungsreglements enthalten 
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Besonderer Hinweis für den inne von Artikel 46 Abs. 3 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2002: 

n es bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds zur Erhebung einer Verwaltungsvergütung auf Ebene des 
nahmegebühren zu 
 von mehr als 3 % 

Anlageziele 

Erwerb von Anteilen im S

Generell kan
Zielfonds kommen und es sind gegebenenfalls der jeweilige Ausgabeaufschlag bzw. eventuelle Rück
berücksichtigen. Der Fonds wird daher nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung
unterliegen. 

 
 

Ziel der Anlagepolitik des PRIMA-Konzept („Teilfonds“) ist es, weitgehend inflationssichere Anlagen zu erwerben und 
emessenen Wertzuwachs zu erzielen. Die Erträge werden nicht 

en, dass langfristig 

 

unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen ang
ausgeschüttet, sondern im Teilfondsvermögen wiederangelegt. Dadurch ist die Möglichkeit gegeb
das Vermögen des Teilfonds steigt. 
 
Die Performance des Teilfonds wird in dem jeweiligen vereinfachten Verkaufsprospekt angegeben. 
 
Anlegerprofil 
 
Der PRIMA-Konzept dient chancenorientierten, langfristig ausgerichteten und primär vermögenden Anlegern, die an der 

 primär in inflationsgesicherten Anlagen investierenden Teilfonds 

Wertschwankungen 

Risikoprofil

Wertentwicklung eines weltweit diversifizierten und
teilhaben möchten.  
Er eignet sich für Anleger, die an hohen Wertsteigerungen interessiert sind und dabei auch größere 
akzeptieren.  
 

 

, dem aber hohe 

iken des Teilfondsvermögens bestehen hauptsächlich aus Währungs-, Bonitäts- und Aktienkursrisiken, sowie aus 

Investmentanteile sind Wertpapiere, deren Wert sich durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im 
ögen des jeweiligen Investmentfonds oder der jeweiligen Investmentgesellschaft befindlichen 

swerte bestimmt. Aufgrund dieser Kursschwankungen kann dieser Wert deshalb steigen oder auch fallen. Es 
ht werden. 

ungsschwankungen, 
uellensteuern, sowie 

 Rahmenbedingungen oder Veränderungen in den Ländern, in welchen der 
 investiert, beeinflusst werden. Diese Risiken können insbesondere bei Zielfonds auftreten, die in 
nländern wie z.B. dem asiatisch/pazifischen Raum, Lateinamerika, Osteuropa oder dem Mittleren Osten 

zess hin zu einem 
efinden und deshalb in der Regel über eine besonders dynamische wirtschaftliche 

ch in starken 

 
ethoden 

schenden Standards 
t der Märkte wegen 

der Ausfallrisiken aufgrund abweichender Usancen bei der Abwicklung von Geld- und 

ahme der Anteile 
e sind als andere 

n Form eines Umbrella-Fonds investiert wird, ist die Anlage mit einem 
zusätzlichen Risiko verbunden, weil der Umbrella-Fonds Dritten gegenüber insgesamt für die Verbindlichkeiten jedes 
Teilfonds haften kann und sich dieses Risiko erhöht, wenn das Fondsvermögen lediglich in Anteile verschiedener 
Teilfonds eines einzigen Umbrella-Fonds angelegt wird.  
 
Bei der Anlage in Aktien ist zu beachten, dass diese erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen unterliegen. Sie 
bieten Chancen für beachtliche Kursgewinne, denen jedoch im Falle von Kursrückgängen entsprechend hohe Risiken 
gegenüberstehen. Einflussfaktoren auf Aktienkurse sind vor allem die Gewinnentwicklungen einzelner Unternehmen und 
Branchen sowie die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und politische Perspektiven, die die Erwartungen an den 
Wertpapiermärkten und damit die Kursbildung bestimmen. Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des 
Fondsvermögens - sowohl positiv als auch negativ - stärker beeinflusst werden, als dies bei dem unmittelbaren Erwerb 
von Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten der Fall ist; insofern ist deren Einsatz mit besonderen Risiken 
verbunden.  
 

 
Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein hohes Gesamtrisiko
Ertragschancen gegenüber stehen.  
Die Ris
Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren.  

Fondsverm
Vermögen
kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreic
 
Des weiteren kann der Wert der Anteile an den Zielfonds durch Währ
Devisenbewirtschaftungsmaßnahmen, steuerliche Regelungen, einschließlich der Erhebung von Q
durch sonstige wirtschaftliche oder politische
Zielfonds
Schwelle
investieren. Bei Schwellenländern handelt es sich um Länder, die sich in einem Transformationspro
modernen Industriestaat b
Entwicklung verfügen. Anlagen in Schwellenländern unterliegen besonderen Risiken, die si
Kursschwankungen (Volatilitäten) ausdrücken können.  

Diese können u.a. aus politischen Veränderungen, Wechselkursänderungen, den Buchhaltungs- und Prüfungsm
sowie der Praxis bei Abschlussprüfungen, die nicht immer dem in westlichen Industriestaaten herr
entsprechen, Beschränkungen ausländischer Kapitalanlagen und -rückflüsse, geringerer Liquiditä
niedriger Börsenkapitalisierung o
Wertpapiergeschäften resultieren.  
 
Die Anlage des Fondsvermögens in Anteilen an Zielfonds unterliegt dem Risiko, dass die Rückn
Beschränkungen unterliegt, was zur Folge hat, dass solche Anlagen gegebenenfalls weniger liquid
Vermögensanlagen.  
Soweit das Fondsvermögen in Zielfonds i

 14



Finanzterminkontrakte, die zu einem anderen Zweck al der Absicherung eingesetzt werden, sind ebenfalls mit 
hancen und Risiken verbunden, da jeweils nur ein Bruchteil der jeweiligen Kontraktgröße (Einschuss) 

rt geleistet werden muss. Kursveränderungen können s chen Gewinnen oder Verlusten führen.  

nnen sich das Risiko und die Volatilität es Fonds erhöhen. Zielfonds, die einen Länder- oder 
kt setzen, können von negativen Entw nnerhalb der betreffenden Länder oder Branchen 

stärker betroffen sein als Zielfonds mit länder- oder bra nübergreifenden, globalen Anlagen. Generell kann die 
g länder- oder branchenbezogener Zielfo rsentrend, wie er zum Beispiel durch breite 

.  

kann es auch hier zu Währungs- und Transferris

nannten Risiken werden jedoch durch die Streuung der Verm nnerhalb der Zielfonds, deren Anteile 
und durch die Streuung innerhalb des Fo

erung und zur Renditeoptimierung des Netto eilfondsvermögens kann der Teilfonds im Rahmen der 
Grenzen von Artikel 4 des Verwaltungsreglements auch Derivate nutzen. Die vorgenannten Derivate können erworben 

n es sich bei den Basiswerten um Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, Finanzindizes, Zinssätze, 

kten, Swaps, Instrumente 

E ZUR ANLAGEPOLITIK 
nhang mit Anlagen in 

30. August 2007 

  
LU0302303614 

 
stausgabepreis: EUR 100,-- 

 
Ausgabeaufschlag: 

sgabepreis zugunsten etwaiger Vertrie bis zu 5,75 % 

 
sgebühr: 

ondsvermögens zugunsten etwaig

  
tanlage: EUR -- 

 
Sparplan: ab EUR 100,-- monatlich 

Verwaltungsvergütung: 
(in % des Netto-Fondsvermögens) 

 p.a. 
er Grundgebühr von bis zu 

EUR 500,-- monatlich 
 

ütungen verstehen sich zzgl. einer etwaig
 
Anteilstückelung: Inhaberanteile werden in 

Globalzertifikaten verbrieft; 
Namensanteile werden in das 
Anteilregister eingetragen. 

  
Verwendung der Erträge: Thesaurierung 
  
Vertriebsländer: Großherzogtum Luxemburg, 

Bundesrepublik Deutschland 
Republik Österreich 

  
Ende des Geschäftsjahres: 31. Dezember  

 

s 
erheblichen C
sofo omit zu erhebli
 
Hierdurch kö d
Branchenschwerpun icklungen i

nche
Wertentwicklun nds vom Bö
Marktindizes dargestellt wird, erheblich abweichen
 
Im Übrigen iken kommen.  
 
Die ge ögensanlagen i
erworben werden ndsvermögens reduziert. 
 
Zur Absich -T

werden, sofer
Wechselkurse oder Währungen handelt.  
 
Der Teilfonds kann dabei Geschäfte in Optionen, Finanzterminkontrakten, Devisenterminkontra
zum Management von Kreditrisiken oder Wertpapierleihgeschäfte tätigen. 
 
In diesem Zusammenhang wird auch auf die Anmerkungen im Kapitel „WICHTIGE HINWEIS
SOWIE RISIKOBETRACHTUNG“ und insbesondere die Risikofaktoren im Zusamme
Schwellenländern des Verkaufsprospekts verwiesen. 
 

Erstzeichnungsperiode: 20. August 2007 bis 
Zahlung des Erstausgabepreises: 3. September 2007 

ISIN:  
WKN: A0MSMY 
 
Er
(zzgl. Ausgabeaufschlag) 
 

(in % vom Au bsstellen) 
 
Betreuung
(in % des Netto-F er Bis zu 0,60 % p.a. 
Vertriebsstellen) 

Mindesters 2.500,
 

  
bis zu 1,25 %
zzgl. ein

Diese Verg en Mehrwertsteuer. 
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ANHANG IV – PRIMA-TOP 20 

 
Anlageberater 
 
Die Verwaltungsgesellschaft hat die Performance Swiss AG (der „Anlageberater“) beauftragt, die 
Verwaltungsgesellschaft bei der Umsetzung der Anlagepolitik auf eigene Kosten zu beraten. 
 
Anlagepolitik 
 

ntiert ausgerichtet. 
 

n-, geldmarkt- und 
GAW). Die Investmentanteile (Zielfonds) können sowohl börsennotiert (z.B. Exchange Traded 

eilfonds in Wertpapiere (wie z.B. Aktien, Renten und andere marktfähige Wertpapiere) und 
ente gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements anlegen. 

 oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig 
der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Zertifikate (z.B. auf Indices (mit Ausnahme von 

ie Voraussetzungen des Art. 41 des Gesetzes vom 20. 
2 erfüllen, investieren.  

bis zu max. 49 % des Teilfondsvermögens gehalten werden. 

Die An it der vorgenannten 
Richtlin
 
Zur E ente („Derivate“) zu 

Besonderer Hinweis für den Erwerb von Anteilen im Sinne von Artikel 46 Abs. 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002. 

tung auf Ebene des 
 Rücknahmegebühren zu 

e einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3 % 

Anlageziele 

Die Anlagepolitik des Teilfonds ist chancenorie

Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit in offene, regulierte, aktiv gemanagte Aktien-, Rente
geldmarktnahe Fonds (O
Funds) als auch nicht börsennotiert sein. 
 
Daneben kann der T
Geldmarktinstrum
 
Weiterhin kann das Teilfondsvermögen in börsennotierte
stattfindet, anerkannt und 
Indices auf Commodities, Hedgefonds und Immobilien), die d
Dezember 200
 
Für den Teilfonds dürfen flüssige Mittel 
 

lage in offene, regulierte Immobilienfonds bzw. in sonstige Anlagen, die nicht in Einklang m
ie stehen, ist in der Summe auf 10 % des Teilfondsvermögens begrenzt. 

rreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrum
Anlage- und Absicherungszwecken vorgesehen. 
 
Genaue Angaben über die Anlagegrenzen sind in Artikel 4 des Verwaltungsreglements enthalten. 
 

Generell kann es bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds zur Erhebung einer Verwaltungsvergü
Zielfonds kommen und es sind gegebenenfalls der jeweilige Ausgabeaufschlag bzw. eventuelle
berück ichtigen. Der Fonds wird daher nicht in Zielfonds anlegen, di
unterliegen. 

s

 
 

Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen 
angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Die Erträge werden nicht ausgeschüttet, sondern im Teilfondsvermögen 

teigt. 

eweiligen vereinfachten Verkaufsprospekt angegeben. 

 
Ziel der Anlagepolitik des PRIMA-TOP 20 („

wiederangelegt. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, dass langfristig das Vermögen des Teilfonds s
 
Die Performance des Teilfonds wird in dem j
 
Anlegerprofil 
 
Der PRIMA-TOP 20 dient chancenorientierten, langfristig ausgerichteten und primär vermögenden Anlegern, die an der 

 anlegenden Teilfonds teilhaben möchten.  

en Wertsteigerungen interessiert sind und dabei auch größere Wertschwankungen 
em höheren Kursschwankungsrisiko als 

beispielsweise ein internationaler Rentenfonds.  
 
Risikoprofil

Wertentwicklung eines weltweit diversifizierten und primär in Zielfonds
 
Er eignet sich für Anleger, die an hoh
akzeptieren. Generell unterliegt daher dieser international anlegende Fonds ein

 
 
Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem aber hohe 
Ertragschancen gegenüber stehen.  
 
Die Risiken des Teilfondsvermögens bestehen hauptsächlich aus Währungs-, Bonitäts- und Aktienkursrisiken, sowie aus 
Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren.  
 
Investmentanteile sind Wertpapiere, deren Wert sich durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im 
Fondsvermögen des jeweiligen Investmentfonds oder der jeweiligen Investmentgesellschaft befindlichen 
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Vermögenswerte bestimmt. Aufgrund dieser Kursschwankungen kann dieser Wert deshalb steigen oder auch fallen. Es 
ht werden. 

ungsschwankungen, 
ewirtschaftungsmaßnahmen, steuerliche Regelungen, einschließlich der Erhebung von Quellensteuern, sowie 

durch sonstige wirtschaftliche oder politische Rahmenbedingungen oder Veränderungen in den Ländern, in welchen der 
investiert, beeinflusst werden. Diese Risiken können insbesondere bei Zielfonds auftreten, die in 

em Mittleren Osten 
rozess hin zu einem 
sche wirtschaftliche 

lagen in Schwellenländern unterliegen besonderen Risiken, die sich in starken 

en u.a. aus politischen Veränderungen, Wechselkursänderungen, den Buchhaltungs- und Prüfungsmethoden 
axis bei Abschlussprüfungen, die nicht immer dem in westlichen Industriestaaten herrschenden Standards 

t der Märkte wegen 
lung von Geld- und 

ge des Fondsvermögens in Anteilen an Zielfonds unterliegt dem Risiko, dass die Rücknahme der Anteile 
ngen unterliegt, was zur Folge hat, dass solche Anlagen gegebenenfalls weniger liquide sind als andere 

Anlage mit einem 
rbindlichkeiten jedes 

eile verschiedener 

gen unterliegen. Sie 
 entsprechend hohe Risiken 

 Unternehmen und 
rwartungen an den 

nn der Wert des 
mittelbaren Erwerb 

besonderen Risiken 

ren Zweck als der Absicherung eingesetzt werden, sind ebenfalls mit 
öße (Einschuss) 

usten führen.  

inen Länder- oder 
n, können von negativen Entwicklungen innerhalb der betreffenden Länder oder Branchen 

ell kann die 
eispiel durch breite 

ie Streuung der Vermögensanlagen innerhalb der Zielfonds, deren Anteile 

ds im Rahmen der 
te können erworben 
zindizes, Zinssätze, 

Der Teilfonds kann dabei Geschäfte in Optionen, Finanzterminkontrakten, Devisenterminkontrakten, Swaps, Instrumente 
zum Management von Kreditrisiken oder Wertpapierleihgeschäfte tätigen. 
 
In diesem Zusammenhang wird auch auf die Anmerkungen im Kapitel „WICHTIGE HINWEISE ZUR ANLAGEPOLITIK 
SOWIE RISIKOBETRACHTUNG“ und insbesondere die Risikofaktoren im Zusammenhang mit Anlagen in 
Schwellenländern des Verkaufsprospekts verwiesen. 
 
 

kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreic
 
Des Weiteren kann der Wert der Anteile an den Zielfonds durch Währ
Devisenb

Zielfonds 
Schwellenländern wie z.B. dem asiatisch/pazifischen Raum, Lateinamerika, Osteuropa oder d
investieren. Bei Schwellenländern handelt es sich um Länder, die sich in einem Transformationsp
modernen Industriestaat befinden und deshalb in der Regel über eine besonders dynami
Entwicklung verfügen. An
Kursschwankungen (Volatilitäten) ausdrücken können.  
 
Diese könn
sowie der Pr
entsprechen, Beschränkungen ausländischer Kapitalanlagen und -rückflüsse, geringerer Liquiditä
niedriger Börsenkapitalisierung oder Ausfallrisiken aufgrund abweichender Usancen bei der Abwick
Wertpapiergeschäften resultieren.  
 
Die Anla
Beschränku
Vermögensanlagen.  
Soweit das Fondsvermögen in Zielfonds in Form eines Umbrella-Fonds investiert wird, ist die 
zusätzlichen Risiko verbunden, weil der Umbrella-Fonds Dritten gegenüber insgesamt für die Ve
Teilfonds haften kann und sich dieses Risiko erhöht, wenn das Fondsvermögen lediglich in Ant
Teilfonds eines einzigen Umbrella-Fonds angelegt wird.  
 
Bei der Anlage in Aktien ist zu beachten, dass diese erfahrungsgemäß starken Kursschwankun
bieten Chancen für beachtliche Kursgewinne, denen jedoch im Falle von Kursrückgängen
gegenüberstehen. Einflussfaktoren auf Aktienkurse sind vor allem die Gewinnentwicklungen einzelner
Branchen sowie die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und politische Perspektiven, die die E
Wertpapiermärkten und damit die Kursbildung bestimmen. Durch die Hebelwirkung von Optionen ka
Fondsvermögens - sowohl positiv als auch negativ - stärker beeinflusst werden, als dies bei dem un
von Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten der Fall ist; insofern ist deren Einsatz mit 
verbunden.  
 
Finanzterminkontrakte, die zu einem ande
erheblichen Chancen und Risiken verbunden, da jeweils nur ein Bruchteil der jeweiligen Kontraktgr
sofort geleistet werden muss. Kursveränderungen können somit zu erheblichen Gewinnen oder Verl
 
Hierdurch können sich das Risiko und die Volatilität des Fonds erhöhen. Zielfonds, die e
Branchenschwerpunkt setze
stärker betroffen sein als Zielfonds mit länder- oder branchenübergreifenden, globalen Anlagen. Gener
Wertentwicklung länder- oder branchenbezogener Zielfonds vom Börsentrend, wie er zum B
Marktindizes dargestellt wird, erheblich abweichen.  
 
Im Übrigen kann es auch hier zu Währungs- und Transferrisiken kommen.  
 
Die genannten Risiken werden jedoch durch d
erworben werden und durch die Streuung innerhalb des Fondsvermögens reduziert. 
 
Zur Absicherung und zur Renditeoptimierung des Netto-Teilfondsvermögens kann der Teilfon
Grenzen von Artikel 4 des Verwaltungsreglements auch Derivate nutzen. Die vorgenannten Deriva
werden, sofern es sich bei den Basiswerten um Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, Finan
Wechselkurse oder Währungen handelt.  
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Erstzeichnungsperiode: 22. Mai 2008 bis 22. Juli 2
Erste Netto – Inventarwertberechnung: 23. Juli 2008 

008 

A0NJKJ 
 

Erstausgabepreis: 

 

 

ab EUR 50,-- monatlich 

gens): er Grundgebühr von bis zu 
EUR 500,-- monatlich 

gshonorar:  

ellschaft erhält für den Teilfonds PRIM ine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe 
ausgeh gs des Teilfonds, multipliziert mit dem 

durchschnittlichen Nettovermögen des Teilfonds während des betroffenen Jahres. Solange der NIW am Ende des 
 zu jedem vo  Geschäftsjahresende liegt, ist kein 

 ist jährlich zzgl. evtl. anfallender Mehrwer m auf das Geschäftsjahr folgenden Monat 
eilfondsvermögens PRIMA-TOP 20 zahlbar

 

n sich zzgl. einer etwaigen Me
 

Inhaberanteile werden in 
Globalzertifikaten verbrieft; 

anteile werden in das 
er eingetragen. 

 
Verwendung der Erträge: Thesaurierung 

 
Vertriebsländer: Großherzogtum Luxemburg, 

lik Deutschland, 
sterreich 

  
res: 31. Dezember  

 
 

Zahlung des Erstausgabepreises: 24. Juli 2008 
  
ISIN:  LU0355185926 
WKN: 
 

(zzgl. Ausgabeaufschlag) EUR 100,-- 

 
Ausgabeaufschlag: 
(in % vom Ausgabepreis zugunsten etwaiger Vertriebsstellen) bis zu 5,25 % 

  
Betreuungsgebühr: 
(in % des Netto-Fondsvermögens zugunsten etwaiger Vertriebsstellen) bis zu 0,50 % p.a. 

 
Mindesterstanlage: EUR 500,-- 
  
Sparplan: 
  

 zu 1,30 % p.a. Verwaltungsvergütung 
(in % des Netto-Fondsvermö
 

bis
zzgl. ein

Erfol
 
Performance-Fee  
 
Die Verwaltungsges A-TOP 20 e

enden Anstievon 15 % des über 8 % pro Geschäftsjahr hin

Geschäftsjahres unter dem höchsten NIW
Erfolgshonorar zu zahlen.  
 

rangegangenen

Diese Vergütung
zu Lasten des T

tsteuer in de
. 

 

 
Diese Vergütungen verstehe hrwertsteuer. 

Anteilstückelung: 

Namens
Anteilregist
 

 

Bundesrepub
Republik Ö

Ende des Geschäftsjah
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VERWALTUNGSREGLEMENT 
 

C, Recueil des Sociétés et Associations 
ht. Die letzte Mitteilung über die 

es 
Verwaltungsreglements und der Sonderreglements 

on der Prima 

beschrieben, in denen ergänzende und abweichende 

MA geltenden 

Wertpapieren und sonstigen zulässigen 
ögenswerten ("Fondsvermögen"), das unter 

ng des Grundsatzes der Risikostreuung 

vom 20. Dezember 2002 über Organismen für 
nsame Anlagen („Gesetz vom 20. Dezember 

ch der ihm 
rechnenden Verbindlichkeiten ("Netto-
svermögen") muss innerhalb von sechs 

n Gegenwert von EUR 

4. Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anleger 
untereinander als eigenständiges Sonderver-
mögen. Die Rechte und Pflichten der Anleger 
eines Teilfonds sind von denen der Anleger der 
anderen Teilfonds getrennt. Alle Verpflichtungen 
und Verbindlichkeiten eines Teilfonds verpflichten 
nur diesen Teilfonds.  

 
Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Inhaber 
von Anteilen ("Anleger"), der Verwaltungsgesell-
schaft und der Depotbank sind im Verwaltungs-
reglement sowie im Sonderreglement des 
jeweiligen Teilfonds geregelt, die beide von der 

Zustimmung der 
nk erstellt werden. 

 
 Durch den Kauf eines Anteils erkennt jeder 

Anleger das Verwaltungsreglement, das Sonder-
reglement des jeweiligen Teilfonds sowie alle 

elben an. 

5. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zu jeder 
en. In diesem Falle 

wird dem Verkaufsprospekt ein entsprechender 
gsreglement ein 

Teilfonds können 
werden. 

6. Die Anteilwertberechnung erfolgt separat für jeden 
ach den in Artikel 7 dieses 

egten Regeln. 

Artikel 2  DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 

1. Verwaltungsgesellschaft ist die Prima Manage-

verwaltet den Fonds 
tbank im eigenen 
 im Interesse und für 
 der Anleger. Die 

Verwaltungsbefugnis erstreckt sich auf die 
Ausübung aller Rechte, welche unmittelbar oder 
mittelbar mit den Vermögenswerten des Fonds 

ängen. 

esellschaft legt die Anlagepolitik 
unter Berücksichtigung der gesetz-

lichen und vertraglichen Anlagebeschränkungen 
fest. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesell-

ner Mitglieder 
 oder juristische 

hrung der täglichen 

4. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener 
Verantwortung Fondsmanager und Anlageberater 
hinzuziehen, insbesondere sich durch einen 

ssen. Die Kosten 
hierfür trägt die Verwaltungsgesellschaft, sofern im 

e anderweitige 

 
stellt für den Fonds 
inen vereinfachten 

Verkaufsprospekt, der aktuelle Informationen zu 
dem Fonds enthält, insbesondere im Hinblick auf 
Anteilpreise, Vergütungen und Verwaltung des 
Fonds. 

 
Artikel 3 DIE DEPOTBANK 

1. Die Depotbank für den Fonds ist die DZ BANK 
International S.A., Luxemburg-Strassen. 

 
2. Die Depotbank ist mit der Verwahrung der 

Vermögenswerte des Fonds beauftragt. Die 

 
Das Verwaltungsreglement wurde am 11. April 2005 im 

Verwaltungsgesellschaft mit 
Depotba

Mémorial 
veröffentlic
Hinterlegung der letzten Änderung d

wurde am 30. Dezember 2009 im Mémorial 
veröffentlicht. Das Verwaltungsreglement legt 
allgemeine Grundsätze für den v

genehmigten Änderungen ders
 

Management AG gemäß Teil I des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame 

Zeit weitere Teilfonds aufzuleg

Anlagen als "Fonds Commun de Placement" 
aufgelegten und verwalteten PRIMA („der Fonds“) fest. 
Die spezifischen Charakteristika der Teilfonds werden 
in den Sonderreglements der jeweiligen Teilfonds 

Anhang sowie dem Verwaltun
Sonderreglement hinzugefügt. 
auf unbestimmte Zeit errichtet 

 

Regelungen zu einzelnen Bestimmungen des Teilfonds n
Verwaltungsreglements getroffen werden können. 
 
Das Verwaltungsreglement und das jeweilige Sonder-

Verwaltungsreglements festgel
 

reglement bilden gemeinsam als zusammenhängende 
Bestandteile die für den PRI
Vertragsbedingungen. 
 

ment AG.  

Artikel 1  DER FONDS  
2. Die Verwaltungsgesellschaft 

1. Der Fonds ist ein rechtlich unselbständiges 
Sondervermögen ("fonds commun de placement") 
aus 

unabhängig von der Depo
Namen, jedoch ausschließlich
gemeinschaftliche Rechnung

Verm
Beachtu
verwaltet wird.  

 
Der Fonds besteht aus einem oder mehreren 

bzw. seiner Teilfonds zusammenh
 
3. Die Verwaltungsg

Teilfonds im Sinne von Artikel 133 des Gesetzes des Fonds 

gemei
2002“). Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den 
Fonds. Jeder Anleger ist am Fonds durch 
Beteiligung an einem Teilfonds in Höhe ihrer 

schaft wird zwei oder mehrere sei
sowie sonstige natürliche
Personen mit der Ausfü

Anteile beteiligt.  
 
2. Das Fondsvermögen abzügli

Anlagepolitik betrauen. 
 

zuzu
Fond
Monaten nach Genehmigung des entsprechenden 
Fonds mindestens de

Anlageausschuss beraten la

1.250.000,-- erreichen.  
 
3. Die Konsolidierungswährung des Fonds ist der 

Sonderreglement des Teilfonds kein
Bestimmung getroffen wird. 

EURO. 
 

5. Die Verwaltungsgesellschaft er
einen Verkaufsprospekt sowie e



Rechte und Pflichten der Depotbank richten sich 
nach dem Gesetz, dem Verwaltungsreglement, 
dem jeweiligen Sonderreglement und dem 
Depotbankvertrag in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. 

 
3. Alle Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, 

Investmentanteile und andere Vermögenswerte 
des Fonds werden von der Dep

 
8. Die Depotbank zahlt der Verwa

aus den Sperrkonten bzw. d
betreffenden Teilfonds nur 
Verwaltungsreglement, dem S
dem Verkaufsprospekt festge
Ersatz von Aufwendungen.  

 
otbank in 

ihrer Verantwortung und mit 

berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen 

Widerspruch zu erheben und vorzugehen, 

 

ühere Depot-
bank durch die Anleger nicht aus. 

Weisungen nicht dem Gesetz, dem Verwaltungs-

schaft verpflichtet, innerhalb von zwei Monaten mit 
Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde 
eine andere Bank zur Depotbank zu bestellen, 
andernfalls die Kündigung der Depotbank-
bestellung notwendigerweise die Auflösung des 
entsprechenden Fonds zur Folge hat; bis dahin 
wird die bisherige Depotbank zum Schutz der 
Interessen der Anleger ihren Pflichten als 
Depotbank vollumfänglich nachkommen. 

 
7. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt und 

verpflichtet, im eigenen Namen Ansprüche der 
Anleger gegen die Depotbank geltend zu machen. 
Dies schließt die direkte Geltendmachung von 
Ansprüchen gegen die Depotbank durch die 
Anleger nicht aus, sofern die Verwaltungs-
gesellschaft trotz schriftlicher Mitteilung eines oder 
mehrerer Anleger(s) nicht innerhalb von drei 
Monaten nach Erhalt dieser Mitteilung reagiert. 

ltungsgesellschaft 
en Sperrdepots des 

das in diesem 
onderreglement und 
setzte Entgelt sowie 

Die Depotbank hat jeweils Anspruch auf die ihr 
sreglement, dem 

und dem Verkaufs-
kvertrag zustehende 
se den Sperrkonten 

des betreffenden Teilfonds nur nach Zustimmung 

nk sicherstellen, 
gen Kosten 

rwaltungsreglement, 
m Verkaufsprospekt 

sowie dem Depotbankvertrag belastet werden. 

TLINIEN FÜR DIE 

e Anlagepolitik eines 
e der nachfolgenden 

allgemeinen Richtlinien im Sonderreglement des je-
 Anlagepolitik der 

mentsprechend die 
nationaler Emittenten und 

erten einschließlich 
änkungen sind auf 
.  

Für die Berechnung der Mindestgrenze für das Netto-
Fondsvermögen gemäß Artikel 1 Nummer 2 des 
Verwaltungsreglements sowie für die in Artikel 4 Absatz 

ufgeführten Anlage-
zen ist auf das Fondsvermögen des Fonds 

insgesamt abzustellen, das sich aus der Addition der 
t. 

rktinstrumente 
 

lich in Wertpapieren 
und Geldmarktinstrumenten angelegt, die an einem 

in geregelter 
kel 1., Punkt 13 der 
ertpapierbörse die, 

oder jeder andere Markt der, anerkannt, geregelt, für 
das Publikum offen und ordnungsgemäß in einem Land 
Europas, Asiens, Amerikas, Ozeaniens, Australiens 
oder Afrikas funktioniert. 
 
2. Neuemissionen und Geldmarktinstrumente 
 
Ein Fondsvermögen kann Neuemissionen enthalten, 
sofern diese 
 
a. in den Emissionsbedingungen die Verpflichtung 

enthalten, die Zulassung zur amtlichen Notierung 
an einem geregelten Markt zu beantragen, und 
 

b. spätestens ein Jahr nach Emission an einem 
geregelten Markt zugelassen werden. 

 

gesperrten Konten und Depots verwahrt, über die 
nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
des Verwaltungsreglements sowie des Sonder-
reglements des Fonds verfügt werden darf. Die 
Depotbank kann unter 

nach diesem Verwaltung
jeweiligen Sonderreglement 
prospekt sowie dem Depotban
Vergütung. Sie entnimmt die

Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft Dritte, 
insbesondere andere Banken und Wertpapiersam-
melstellen m

der Verwaltungsgesellschaft.  
 

it der Verwahrung von Wertpapieren 
und sonstigen Vermögenswerten beauftragen. 

 
4. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank 

Darüber hinaus wird die Depotba
dass den jeweiligen Teilfondsvermö
Dritter nur gemäß dem Ve
dem Sonderreglement und de

 
a. Ansprüche der Anleger gegen die 

Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere 
Depotbank geltend zu machen; 

 
b. gegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter 

 
Artikel 4 ALLGEMEINE RICH

ANLAGEPOLITIK 

Die Anlageziele und die spezifisch
Teilfonds werden auf der Grundlag

wenn wegen eines Anspruchs vollstreckt wird, 
für den das jeweilige Fondsvermögen nicht 
haftet. 

weiligen Teilfonds festgelegt. Die
einzelnen Teilfonds umfasst de
Anlage in Wertpapieren inter

Die vorstehend unter Buchstabe a. getroffene 
Regelung schließt die direkte Geltendmachung 
von Ansprüchen gegen die Organe der 
Verwaltungsgesellschaft bzw. die fr

sonstigen zulässigen Vermögensw
flüssiger Mittel. Die Anlagebeschr
jeden Teilfonds separat anwendbar
 

 
5. Die Depotbank ist an Weisungen der 

Verwaltungsgesellschaft gebunden, sofern solche 
8 i) des Verwaltungsreglements a
gren

reglement, dem Sonderreglement oder dem 
Verkaufsprospekt des Fonds in ihrer jeweils 
gültigen Fassung widersprechen. 

 

Netto-Vermögen der Teilfonds ergib
 
1. Notierte Wertpapiere und Geldma

6. Verwaltungsgesellschaft und Depotbank sind be-
rechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Ein-

Ein Fondsvermögen wird grundsätz

klang mit dem jeweiligen Depotbankvertrag zu 
kündigen. Im Falle einer Kündigung der 
Depotbankbestellung ist die Verwaltungsgesell-

geregelten Markt gehandelt werden. E
Markt ist ein Markt im Sinne von Arti
Richtlinie 93/22/EWG oder jede W
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Sofern die Zulassung an e
dieses Artikels genannten

inem der unter Nummer 1. 
 Märkte nicht binnen 

resfrist erfolgt, sind Neuemissionen als nicht 
erte Wertpapiere gemäß Nummer 7 dieses Artikels 

anzusehen und in die dort erwähnte Anlagegrenze 
. 

n für gemeinsame Anlagen in 

fondsvermögens kann in Anteilen von 

Gemeinschaften vom 20. Dezember 1985 Nr. 
zugelassenen Organismen für 

gemeinsame Anlagen in Wertpapieren des offenen 
("OGAW") und/oder anderer Organismen für 

gemeinsame Anlagen („OGA“) im Sinne von Artikel 1 
eiter Gedankenstrich der 
z in einem Mitgliedstaat der 

 Union oder einem Drittstaat angelegt 

deren OGA nach Rechtsvorschriften 

ewähr für die Zusammenarbeit 

a, die 
Schweiz, Hongkong, Japan, Norwegen und 
Liechtenstein); 

m Schutzniveau der Anteilseigner eines 
OGAW gleichwertig ist und insbesondere die 
Vorschriften für die getrennte Verwahrung des 
Vermögens, die Kreditaufnahme, die Kreditge-

erkäufe von Wertpapieren und 
menten den Anforderungen der 

e 85/611/EWG gleichwertig sind; 

- die Geschäftstätigkeit der anderen OGA 
Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten 

uben, sich ein Urteil über das 
Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge 
und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu 
bilden; 

 
- der OGAW oder der andere OGA, dessen Anteile 

erworben werden sollen, nach seinen Gründungs-
dokumenten insgesamt höchstens 10 % seines 
Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA 
anlegen darf. 

 
4. Sichteinlagen 
 
Es können Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit 
einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei 
Kreditinstituten gehalten werden, sofern das 
betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union, einem OECD- oder 
einem FATF-Mitgliedstaat hat oder – falls der 
satzungsmäßige Sitz des Kreditinstituts sich in einem 
Drittstaat befindet – es Aufsichtsbestimmungen 
unterliegt, die nach Auffassung der Aufsichtsbehörde 
denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind. 
 
5. Derivate 

en abgeleitete Finanzinstrumente ("Derivate"), 
lich gleichwertiger bar abgerechneter 

trumente, die an einem geregelten Markt gehandelt 
werden und/oder abgeleitete Finanzinstrumente, die 

an einem geregelten Markt gehandelt werden 
en") erworben werden, sofern  

 
es sich bei den Basiswerten um Instrumente 
im Sinne von Punkt 1. bis 6. um Finanzindizes, 

nssätze, Wechselkurse oder Währungen 
ndelt, in die die Teilfonds gemäß ihren 

Anlagezielen investieren dürfen;  

enparteien bei Geschäften mit OTC-
en einer behördlichen Aufsicht 

terliegende Institute der Kategorien sind, die 
emburger Aufsichtsbehörde 

n wurden und die auf diese 
Geschäftsart spezialisiert sind;  

 
- die OTC-Derivate einer zuverlässigen und 

ertung auf Tagesbasis 
erzeit auf Initiative des 
emessenen Zeitpunkt 
oder durch ein Gegen-

geschäft glattgestellt werden können. 

 
Es können Geldmarktinstrumente erworben werden, 
die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt 
werden, aber liquide sind und deren Wert jederzeit 

nn, sofern die Emission oder der 
e bereits Vorschriften über 

den Anlegerschutz unterliegt und 
nte werden:  

 
 einer zentralstaatlichen, regionalen oder 

lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines 
der EU, der Europäischen 
er Europäischen Union oder 

en Investitionsbank, von einem 
tstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, 
m Mitgliedstaat der Förderation oder von einer 

internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen 
Charakters, denen wenigstens ein Mitgliedstaat 
der EU angehört, begeben oder garantiert, oder 

 
- von einem Unternehmen begeben, dessen 

Wertpapiere auf den unter Nummer 1. dieses 
Artikels bezeichneten geregelten Märkten 
gehandelt werden, oder  

 
- von einem Institut begeben oder garantiert, das 

gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten 
Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem 
Institut, das Aufsichtsbestimmungen unterliegt und 
diese einhält, die nach Auffassung der 
Luxemburger Aufsichtsbehörde mindestens so 
streng sind wie die des Gemeinschaftsrechts, oder 

 
- von anderen Emittenten begeben, die einer 

Kategorie angehören, die von der Luxemburger 
Aufsichtsbehörde zugelassen wurde, sofern für 
Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für 
den Anlegerschutz gelten, die denen des ersten, 
zweiten und dritten Gedankenstrichs gleichwertig 

Jah
noti

einzubeziehen
 
3. Organisme

Wertpapieren 
 
Das Netto-Teil
nach der Richtlinie des Rates der Europäischen 

85/611/EWG 

Typs 

Absatz 2 erster und zw
genannten Richtlinie mit Sit
Europäischen
werden, sofern 
 
- diese an

zugelassen wurden, die sie einer Aufsicht 
unterstellen, welche nach Auffassung der 
Luxemburger Aufsichtsbehörde derjenigen nach 
dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist und 
ausreichende G

überprüfbaren Bew
unterliegen und jed
Fonds zum ang
veräußert, liquidiert 

zwischen den Behörden besteht (derzeit die 
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanad

 
6. Geldmarktinstrumente 

 
- das Schutzniveau der Anteilseigner der anderen 

OGA de

währung und Leerv
Geldmarktinstru
Richtlini

 

ist, die es erla

 
Es könn
einschließ
Ins

nicht 
("OTC-Derivat

- 

Zi
ha

 
- die Geg

Derivat
un
von der Lux
zugelasse

bestimmt werden ka
Emittent dieser Instrument
die Einlagen– und 
vorausgesetzt, diese Instrume

- von

Mitgliedstaats 
Zentralbank, d
Europäisch
Drit
eine
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sind und sofern es sich bei dem Emittenten 
entweder um ein Unternehmen mit einem 
Eigenkapital von mindestens zehn Millionen Euro, 
das seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften 
der 4. Richtlinie 78/660/EWG aufstellt, oder um 
einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder 
mehrere börsennotierte Gesellschaften 
umfassenden Unternehmensgruppe für die 
Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder um 
einen Rechtsträger handelt, der die 
wertpapiermäßige Unterlegung von 
Verbindlichkeiten durch die Nutzung einer von 
einer Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren 
soll. 

 
7. Nicht notierte Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente 
 
Bis zu 10 % eines Netto-Teilfondsvermögens können in 
anderen als unter Punkt 1. bis 6. beschriebene 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt 
werden.  
 
8. Anlagegrenzen 
 
a. i) Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens 

können in Wertpapieren und Geldmarktin-
strumenten ein- und desselben Emittenten ange-
legt werden. Bis zu 20 % des Netto-Teilfondsver-
mögens dürfen in Einlagen bei ein und derselben 
Einrichtung angelegt werden.  

 
Das Ausfallrisiko der Gegenpartei bei Geschäften 
eines Teilfonds mit OTC-Derivaten darf 10 % 
seines Nettovermögens nicht überschreiten, wenn 
die Gegenpartei ein Kreditinstitut, wie in 4.. 
beschrieben, ist. Für andere Fälle beträgt die 
Grenze maximal 5 % des Nettovermögens. 

 
ii) Der Gesamtwert der Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente von Emittenten, bei denen 
mehr als 5 % des jeweiligen Netto-
Teilfondsvermögens angelegt sind, ist auf 
höchstens 40 % dieses Netto-Teilfondsvermögens 
begrenzt. Diese Begrenzung findet keine 
Anwendung auf Einlagen und Geschäfte mit OTC-
Derivaten, die mit Finanzinstituten getätigt 
werden, welche einer Aufsicht unterliegen. 
 
Ungeachtet der einzelnen in Punkt 8. a. i) 
genannten Obergrenzen darf der Fonds für jeden 
Teilfonds bei ein und derselben Einrichtung 
höchstens 20 % des Nettovermögens in einer 
Kombination aus  
 
- von dieser Einrichtung begebenden 

Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten;  
 
- Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder;  
 
- mit dieser Einrichtung gehandelten OTC-

Derivaten; 
 
investieren. 

 
b. Der unter a. i) Satz 1 genannte Prozentsatz von 10 

% erhöht sich auf 35 %, und der unter a. ii) Satz 1 
genannte Prozentsatz von 40 % entfällt für 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von 

den folgenden Emittenten begeben oder garantiert 
werden: 

 
- Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

("EU") und deren Gebietskörperschaften; 
 
- Mitgliedsstaaten der OECD; 
 
- Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der EU sind; 
 
- internationalen Organismen öffentlich-recht-

lichen Charakters, denen mindestens ein Mit-
gliedstaat der EU angehört. 

 
c. Die unter a. i) und ii) Satz 1 genannten Prozent-

sätze erhöhen sich von 10 % auf 25 % bzw. von 
40 % auf 80 % für Schuldverschreibungen, welche 
von Kreditinstituten, die in einem Mitgliedstaat der 
EU ansässig sind, begeben werden, sofern 

 
- diese Kreditinstitute auf Grund eines Gesetzes 

einer besonderen öffentlichen Aufsicht zum 
Schutz der Inhaber solcher Schuldverschrei-
bungen unterliegen, 

 
- der Gegenwert solcher Schuldver-

schreibungen dem Gesetz entsprechend in 
Vermögenswerten angelegt wird, die während 
der gesamten Laufzeit dieser Schuldver-
schreibungen die sich daraus ergebenden 
Verbindlichkeiten ausreichend decken und 

 
- die erwähnten Vermögenswerte beim Ausfall 

des Emittenten vorrangig zur Rückzahlung 
von Kapital und Zinsen bestimmt sind. 

 
Die hier erwähnten Schuldverschreibungen 
werden bei der Anwendung der in a. ii) genannten 
Anlagegrenze von 40 % nicht berücksichtigt.  

 
d. Die Anlagegrenzen unter a. bis c. dürfen nicht 

kumuliert werden. Hieraus ergibt sich, dass 
Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstru-
menten ein- und desselben Emittenten oder 
Einlagen bei dieser Institution und Anlagen in 
Derivative bei einer Institution in keinem Fall 35% 
des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens über-
schreiten dürfen. 

 
Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung 
des konsolidierten Abschlusses im Sinne der 
Richtlinie 83/349 EWG oder nach den 
anerkannten internationalen Rechnungslegungs-
vorschriften derselben Unternehmensgruppe 
angehören, sind bei der Berechnung der in 
diesem Paragraph vorgesehenen Anlagegrenzen 
als ein einziger Emittent anzusehen.  
 
Kumulativ dürfen bis zu 20% des Netto-
Teilfondsvermögens in Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten ein und derselben 
Unternehmensgruppe angelegt werden. 

 
e. Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass 

das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko den 
Gesamtnettowert des Portfolios eines jeden 
Teilfonds nicht überschreitet. 
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Bei der Berechnung des Risikos werden der 
isiko de

n und e
sich t
 z e

ra

 
 oder

uss es 

mitberücksichtigt werden. 

f. Unbeschadet der unter 8. j. festgelegten Anla
 genann-
und/oder
ten au

mäß den
iel seiner

Anlagepolitik ist, einen bestimmten, von der 
rkan

bilden

 
eichend 

lage
ieht; 

Weise

wird auf
hstens 35 % angehoben, sofern dies aufg

erechtfer-
eregelten
iere oder

en. Eine
bei ei m 

g ür e
ermächtig
satzes

n Ne
nd Geld-

marktinstrumenten verschiedener Emissionen 
anzulegen, die von einem Mitgliedstaat der EU, 
dessen Gebietskörperschaften, von einem Staat, 
der Mitgliedstaat der OECD ist oder von 
internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen 
Charakters, denen wenigstens ein Mitgliedstaat 
der EU angehört, begeben oder garantiert 
werden, sofern diese Wertpapiere im Rahmen von 
mindestens sechs verschiedenen Emissionen 
begeben worden sind, wobei Wertpapiere aus ein- 
und derselben Emission 30 % des jeweiligen 
Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten 
dürfen. 

 
 anderer OGAW 

 sonstiger anderer OGA, die unmittelbar 
ung von derselben 

der von einer 
er die 

haft durch eine gemeinsame 
chung oder eine 

ekte Beteiligung 
altungsgesellschaft 

eichnung 
ilen dieser anderen 

GA durch den OGAW keine 
usgabeaufschlägen 

Generell kann es bei dem Erwerb von Anteilen an 
rhebung einer 

Verwaltungsvergütung auf Ebene des Zielfonds 
nenfalls der jeweilige 

Ausgabeaufschlag bzw. eventuelle 
rücksichtigen. Der 
fonds anlegen, die 

von mehr als 3 % 
t des Fonds wird 
nds Informationen 

der Anteil der 
welche der 

Teilfonds sowie die Zielfonds zu tragen haben. Es 
ft nicht gestattet, die 
 nach Teil I des 
er 2002 dazu zu 
mit Stimmrechten 
rben, die es ihr 
erten Einfluss auf 

Geschäftsführung eines Emittenten 

 wird für die 
alteten Fonds, die 

ch des Teils I des 
r 2002 für Organis-

insame Anlagen fallen, stimmbe-
t erwerben, als ein 
ntlichen Einfluss auf 
nten gestattet.  

onds 
höchstens  

- 10 % der von einem einzigen Emittenten 
tslosen Aktien; 

nzigen Emittenten 
hreibungen; 

- 25 % der Anteile ein und desselben OGAW 
und/oder anderen OGA; 

 
- 10 % der von einem einzigen Emittenten 

ausgegebenen Geldmarktinstrumente; 
 

erwerben. 
 

Die Anlagegrenzen des zweiten, dritten und vierten 
Gedankenstriches bleiben insoweit außer Betracht, 
als das Gesamtemissionsvolumen der erwähnten 
Schuldverschreibungen oder Geldmarkt-
instrumente bzw. die Zahl der im Umlauf 

Marktwert der Basiswerte, das Ausfallr
Gegenpartei, künftige Marktfluktuatione
Liquidationsfrist der Positionen berück
Dies gilt auch für die nachfolgenden
Absätze. 

 
Der Fonds darf als Teil seiner Anlages
innerhalb der im Punkt 8. d. festgelegten 
Geschäfte in Derivaten tätigen, sof
Gesamtrisiko der Basiswerte die Anlage
von Punkt 8. a. bis 8. d. nicht überschrei
ein OGAW in indexbasierten Derivate
müssen diese Anlagen nicht b
Anlagegrenzen von Punkt 8. a. bis 8. d. 
sichtigt werden. 

r 
 

. Die Verwaltungsgesellschaft kann f
Teilfonds abweichend von a. bis d. 
werden, unter Beachtung des Grund
Risikostreuung bis zu 100 % des jeweilige
Teilfondsvermögens in Wertpapieren u

h. Erwirbt ein OGAW Anteile
und/oder di

tig . 
w i 

oder aufgrund einer Übertrag
Verwaltungsgesellschaft o
Gesellschaft verwaltet werden, mit d
Verwaltungsgesellsc

t tegie 
Grenzen 
ern das 
grenzen 

tet. Wenn 
n anlegt, 

Verwaltung oder Beherrs
wesentliche direkte oder indir
verbunden ist, so darf die Verw
oder die andere Gesellschaft für die Z
oder die Rücknahme von Ante
OGAW und/oder O

ei den 
berück-

Gebühren berechnen (inkl. A
und Rücknahmeabschlägen).  

 

Wenn ein Derivat in ein Wertpapier
Geldmarktinstrument eingebettet ist, m
hinsichtlich der Bestimmungen dieses Ar

 ein Zielfonds zur E

tikels kommen und es sind gegebe

 
ge-

 
f 
 
 

Rücknahmegebühren zu be
Fonds wird daher nicht in Ziel
einer Verwaltungsvergütung 
unterliegen. Der Jahresberich
betreffend den jeweiligen Teilfo
enthalten, wie hoch 
Verwaltungsvergütung maximal ist, 

grenzen werden die unter 8. a. bis 8. d.
ten Obergrenzen für Anlagen in Aktien 
Schuldtiteln ein und desselben Emitten
höchstens 20 % angehoben, wenn es ge
Gründungsdokumenten des Teilfonds Z

Luxemburger Aufsichtsbehörde ane
Aktien- oder Schuldtitelindex nachzu
Voraussetzung hierfür ist, dass 

-  die Zusammensetzung des Index hinr
diversifiziert ist; 
 

nten 
; 

ist der Verwaltungsgesellscha
von ihr verwalteten OGAW
Gesetzes vom 20. Dezemb
benutzen, eine Anzahl an 
verbundenen Aktien zu erwe
ermöglichen, einen nennensw
die 

- der Index eine adäquate Bezugsgrund
den Markt darstellt, auf den er sich bez

 
- der Index in angemessener 

veröffentlicht wird. 
 

 für 

 

 

auszuüben. 
 
i. Die Verwaltungsgesellschaft

Gesamtheit der von ihr verw
unter den Anwendungsberei
Gesetzes vom 20. Dezembe
men für gemeDie im Satz 1 festgelegte Grenze 

höc rund 

 
 
 

rechtigte Aktien insoweit nich
solcher Erwerb ihr einen wese
die Geschäftspolitik des Emitte

 
j. Die Verwaltungsgesellschaft darf für den F

außergewöhnlicher Marktbedingungen g
tigt ist, und zwar insbesondere bei g
Märkten, auf denen bestimmte Wertpap
Geldmarktinstrumente stark dominier
Anlage bis zu dieser Obergrenze ist nur 
einzigen Emittenten zulässig. 

 

ne

inen 
t 

ausgegebenen stimmrech
 

 der 
tto-

- 10 % der von einem ei
ausgegebenen Schuldversc
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egrenzen
ldmarkt-
 von

etskörper-
liedstaa

oder von
echtlichen
indestens

 
egrenzen
werb von

 S

 
- solche Gesellschaften hauptsächlich W

 die

r Erwerb von Aktien einer solc
Gesellschaft aufgrund gesetzlicher Bes

en W
itte

- die erwähnten Gesellschaften im Rah
res

 und
(2) 

 2
itung der in Ar

 Dezem  

ezem

 
k icht m

N
OGA
gt, es se
 zu 

weili en 
ern 

ilfonds eine An
 Netto-

OGA im
en

und m)

meh
vermögen

Anteilen ein und desselben OGAW oder ein und 
desselben anderen OGA gemäß Artikel 41 Absatz 
1 Buchstabe e) des Gesetzes vom 20. Dezember 
2002 angelegt werden. Wobei im Sinne von 
Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe e) des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2002 jeder Teilfonds eines 
OGAW oder OGA mit mehreren Teilfonds, bei 
denen die Aktiva ausschließlich den Ansprüchen 
der Anleger dieses Teilfonds gegenüber den 
Gläubigern haften, deren Forderungen anlässlich 
der Gründung, der Laufzeit oder der Liquidation 
des Teilfonds entstanden sind, als eigenständige 
OGAW oder OGA anzusehen sind.  

rfen nicht mehr als 
ögens in andere 

ällen müssen 
egrenzen von Artikel 43 des Gesetzes 

2 hinsichtlich der 
bzw. OGA, von 

icht gewahrt 

Zeit Wertpapiere in 
ten (repurchase 
jeweilige Vertrags-
der Wertpapiere 

e in Form von 
Dabei muss der 

n erstklassiges 
Finanzinstitut und auf solche Geschäfte spezialisiert 

rpensionsgeschäftes 
 Teilfonds während 

ertpapierpensions-
men des Verkaufs 
ertpapierpensions-
der Wertpapier-

 Niveau zu halten, 
möglicht, jederzeit seiner 

von Anteilen nach-

ten Wertpapierleih-
ertpapiere insgesamt bis zu 50 % 

erbestandes auf 
höchstens 30 Tage ge- oder verliehen werden. 

ertpapierleihsystem 
chnungsorganismus 
häfte spezialisiertes 
ät organisiert ist. 

s 50 % des Wertes 
 Teilfondsvermögen 

rn dem jeweiligen Teilfonds das Recht 
erleihvertrag jederzeit zu 

kündigen und die verliehenen Wertpapiere zurück zu 

 
s im Rahmen der 
 Garantie erhalten, 

s Vertragsabschlusses 
henen 

Garantie kann in 
hen oder in Wertpapieren, die 

eren Gebietskörper-
aftsrechtlichen, 

regionalen oder weltweiten Charakters begeben oder 
garantiert und zugunsten des jeweiligen Teilfonds 
während der Laufzeit des Wertpapierleihvertrages 
gesperrt werden.  
 
Einer Garantie bedarf es nicht, sofern die Wert-
papierleihe im Rahmen von Clearstream International, 
EUROCLEAR oder einem sonstigen anerkannten 
Abrechnungsorganismus stattfindet, der selbst zu 
Gunsten des Verleihers der verliehenen Wertpapiere 
mittels einer Garantie oder auf andere Weise Sicherheit 
leistet. 
 

befindlichen Anteile oder Aktien eines OG
Zeitpunkt des Erwerbs nicht ermittelt 
können. 

A zum 
werden 

m. Für den jeweiligen Teilfonds dü
30 % des Netto-Teilfondsverm
OGA angelegt werden. In diesen F
die Anlag 

Die hier unter i. und j. aufgeführten Anlag
sind auf solche Wertpapiere und Ge
instrumente nicht anzuwenden, die
Mitgliedstaaten der EU und deren Gebi
schaften oder von Staaten, die nicht Mitg
der EU sind, begeben oder garantiert 
internationalen Organismen öffentlich-r
Charakters begeben werden, denen m
ein Mitgliedstaat der EU angehört. 

 

 

t 
 

vom 20. Dezember 200
Vermögenswerte der OGAW 
denen Anteile erworben werden, n
sein. 

 
9. Wertpapierpensionsgeschäfte 
  

 

 
 

Ein Teilfonds kann von Zeit zu 
Form von Pensionsgeschäf
agreements) kaufen, sofern der 
partner sich zur Rücknahme 
verpflichtet sowie Wertpapier

Die hier unter i. und j. aufgeführten Anlag
sind ferner nicht anwendbar auf den Er
Aktien an Gesellschaften mit Sitz in einem
der nicht Mitgliedstaat der EU ist, sofern: 

taat, Pensionsgeschäften verkaufen. 
Vertragspartner solcher Geschäfte ei

ert-
sem 

hen 
tim-
eg 
ten 

sein. Im Rahmen eines Wertpapie
erworbene Wertpapiere kann der
der Laufzeit des entsprechenden W
geschäftes nicht veräußern. Im Rah
von Wertpapieren in Form von W
geschäften ist der Umfang 
pensionsgeschäfte stets auf einem
das es dem Teilfonds er

papiere von Emittenten mit Sitz in
Staat erwerben; 

 
- de

mungen dieses Staates den einzig
darstellt, um in Wertpapieren von Em
mit Sitz in diesem Staat zu investieren; 

 

n

men 
pek-
 46 
des 
02 

Verpflichtung zur Rücknahme 
zukommen. 
 
10. Wertpapierleihe 
 
Im Rahmen eines standardisier
systems können W

ihrer Anlagepolitik Anlagegrenzen 
tieren, die denjenigen in Artikel 43
sowie in Artikel 48 Absatz (1) und 
Gesetzes vom 20. Dezember
entsprechen. Bei Überschre

0
tikel des Wertes des jeweiligen Wertpapi

43 und 46 des Gesetzes vom 20.
2002 vorgesehenen Anlagegrenzen fi
Artikel 49 des Gesetzes vom 20. D
2002 sinngemäße Anwendung. 

. Es werden für die jeweiligen Teilfonds n
als 10 % des jeweiligen 
Teilfondsvermögens in OGAW oder 
Sinne der Ziffer 3 dieses Artikels angele
denn, der teilfondsspezifische Anhang
Verkaufsprospekt sieht für den je
Teilfonds etwas anderes vor. Insof
Anlagepolitik des jeweiligen Te

ber
ndet 
ber 

ehr 
etto- 
 im 

i 

Voraussetzung ist, dass dieses W
durch einen anerkannten Abre
oder durch ein auf solche Gesc
Finanzinstitut hervorragender Bonit
 
Die Wertpapierleihe kann mehr al
des Wertpapierbestandes in einem
erfassen, sofe

dem eingeräumt ist, den Wertpapi
g
die 
ge 

verlangen. 
la

zu mehr als 10 % des jeweiligen
Teilfondsvermögens in OGAW oder 
Sinne der Ziffer 3 dieses Artikels vorsieht, find
die nachfolgenden Buchstaben l) 
Anwendung. 

 
l. Für den jeweiligen Teilfonds dürfen nicht 

20 % des jeweiligen Netto-Teilfonds

 
 

Der Teilfonds als Leihgeber mus
Wertpapierleihe grundsätzlich eine
deren Gegenwert zur Zeit de

 

r als 
s in 

durch Mitgliedstaaten der OECD, d
schaften oder Organismen gemeinsch

mindestens dem Gesamtwert der verlie
Wertpapiere entspricht. Diese 
flüssigen Mitteln beste
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rleihe
ng ei

aufs in folgenden Fällen auftreten: 

 einer Zeit, in welcher die Wertpapiere zu
 

chtzeitig 

es Wert-
r Liefer-

piere in das Teilfondsvermögen geliehen
chenden 
ere nicht 

ilfonds-
e es dem 

it eines 
ückg be 

ittel 
 

n Mi
 geha

icherungsz

e  Regel

 gehaltenen Werte weder im Hinblick auf 
n noch bezüglich de

überschreiten. 

r

Warenkontrakten angelegt werden. 
 
14. Techniken für das Management von 

Kreditrisiken 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann für den jeweiligen 
Teilfonds Credit Linked Notes, welche als Wertpapiere 
im Sinne von Artikel 4, Ziffer 1 des Verwaltungs-
reglements gelten, sowie Techniken und Instrumente 
(Credit Default Swaps) im Hinblick auf eine effiziente 
Verwaltung des jeweiligen Teilfondsvermögens 
einsetzen, sofern diese von erstklassigen Finanz-

it der Anlagepolitik 
 zu bringen sind. 

Für den jeweiligen Teilfonds können auch Credit 
chlossen werden. 

erivate stellen CDS 
 und quantitativ 
S ermöglichen die 

ikos von der zugrunde 
Diese separate 

weitert das 
ische Risiko- und 

 kann sich ein 
 Protection 

 Risiken aus einer 
g einer auf den 
ischen Prämie für 
kos an einen 
ufer, Protection 

ist absichern. Diese 
h der Qualität des oder der 

liegenden Referenzschuldner(s) 
(=Kreditrisiko). Die zu überwälzenden Risiken werden 

 („credit event“) fest 
t eintritt, muss der 

bringen. Bei Eintritt 
rkäufer den vorab 

ennwert oder eine 
Höhe der Differenz zwischen 

aktiva und ihrem 
tereignisses („cash 
s Recht, ein in der 
 des Referenz-

enzahlungen 
 eingestellt werden. 

Sicherungsnehmer 
 

delt (OTC-Markt), 
t standardisierte 
gegangen werden 

iquidität. 
 

CDS entstehenden 
 ausschließlichen 

Einklang mit seiner 
gegrenzen gemäß 

ements sind die 
nleihen als auch der 

. 

Swaps erfolgt nach 
ten Methoden auf 

ngsgesellschaft und 
Nachvollziehbarkeit 
ngsmethoden und 

 im Rahmen der 
Überwachung Differenzen festgestellt werden, wird die 
Beseitigung durch die Verwaltungsgesellschaft 
veranlasst. 
 
Die Summe der CDS und den übrigen Techniken und 
Instrumenten darf zusammen den Nettovermögenswert 
des jeweiligen Fonds nicht überschreiten. 
 
15. Kredite und Belastungsverbote 
 
a. Ein Teilfondsvermögen darf nur insoweit zur 

Sicherung verpfändet, übereignet bzw. abgetreten 

Der Teilfonds kann im Rahmen der Wertpapie
Leihnehmer im Zusammenhang mit der Erfüllu
Wertpapierverk

 als 
nes 

c. Ein Teilfondsvermögen darf nicht in Imm
Edelmetallen, Edelmetallkontrakten, Wa

instituten begeben wurden und m
des jeweiligen Teilfonds in Einklang
 

 
- während  Default Swaps („CDS“) abges

Innerhalb des Marktes für Kreditd
das am weitesten verbreitete
bedeutendste Instrument dar. CD
Loslösung des Kreditris

Registrierungszwecken versandt wurden;
 
- wenn Wertpapiere verliehen und nicht re

zurückerstattet wurden; 
 
- zur Vermeidung der Nichterfüllung ein

papierverkaufs, wenn die Depotbank ihre
verpflichtung nicht nachkommt. 

 
Sofern Wertpa  
werden, darf während der Laufzeit der entspre
Wertpapierleihe über die geliehenen Wertpapi
verfügt werden, es sei denn, es besteht im Te
vermögen eine ausreichende Absicherung, di
Teilfonds ermöglicht, nach Ende der Laufze
Wertpapiervertrages seiner Verpflichtung zur R
der geliehenen Wertpapiere nachzukommen. 
 
11. Flüssige M

a

Das Netto-Teilfondsvermögen darf in flüssige
bei der Depotbank oder bei sonstigen Banken
werden.  
 
12. Devisensicherung 
 
a. Der Teilfonds kann zu Abs

tteln 
lten 

im Voraus als sog. Kreditereignisse
definiert. Solange kein credit even
CDS-Verkäufer keine Leistung er
eines credit events zahlt der Ve
definierten Betrag bspw. den N
Ausgleichszahlung in 

wecken 
sweise 

schäfte, 
eschäfte 

schlossen 

dem Nominalwert der Referenz
Marktwert nach Eintritt des Kredi
settlement“). Der Käufer hat dann da
Vereinbarung qualifiziertes Asset
schuldners anzudienen während die Prämi
des Käufers ab diesem Zeitpunkt
Der jeweilige Teilfonds kann als 
oder als Sicherungsgeber auftreten.
 

Devisen auf Termin verkaufen beziehung
umtauschen im Rahmen freihändiger Ge
die mit erstklassigen, auf solche G
spezialisierten Finanzinstituten abge
werden. 

 
b. Devisensicherungsgeschäfte setzen in 

eine unmittelbare Verbindung 
abgesicherten Werten voraus. Sie dürf
grundsätzlich die in der gesicherten Währu
Teilfonds

d r  
zu den 
en daher 

ng vom 

CDS werden außerbörslich gehan
wodurch auf spezifischere, nich
Bedürfnisse beider Kontrahenten ein
kann – um den Preis einer geringeren L

das Volume r Restlaufzeit 

ktinstru-

Das Engagement der aus den 
Verpflichtungen muss sowohl im
Interesse des Fonds als auch im 
Anlagepolitik stehen. Bei den Anla
Artikel 4, Ziffer 8 des Verwaltungsregl
dem CDS zu Grunde liegenden A

 
13. Weitere Anlagerichtlinien 
 
a. Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldma

menten oder anderen in den Nummern 4. 
genannten Finanzinstrumenten sind nicht z

 
b. Ein Teilfondsvermögen darf nicht zur fes

nahme von Wertpapieren benutzt werden. 

und 6. 
ulässig. 

ten Über-

obilien, 
ren oder 

jeweilige Emittent zu berücksichtigen
 
Die Bewertung von Credit Default 
nachvollziehbaren und transparen
regelmäßiger Basis. Die Verwaltu
der Wirtschaftsprüfer werden die 
und die Transparenz der Bewertu
ihre Anwendung überwachen. Sollten

 

liegenden Kreditbeziehung. 
Handelbarkeit der Ausfallrisiken er
Möglichkeitsspektrum für systemat
Ertragssteuerung. Mit einem CDS
Sicherungsnehmer (Sicherungskäufer,
Buyer) gegen bestimmte
Kreditbeziehung gegen Bezahlun
Nominalbetrag berechneten period
die Übernahme des Kreditrisi
Sicherungsgeber (Sicherungsverkä
Seller) für eine festgesetzte Fr
Prämie richtet sich u.a. nac
zugrunde 
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n einer
aufgrund

n 10 %
auf

kann ein 
eilfonds Fremdwährungen im Rahmen eines 

ns erwerben. 

ang mit dem Erwerb oder de
rtpapiere,
keiten zu 
nommen

erden, die jedoch zusammen mit den 
dlichkeiten gemäß Buchstabe b. 10 % 

eiligen Netto-Teilfondsvermögens nich

rfen weder 
Dritte 

werden. 
 

1
 
a üssen 

 Rahmen
en im

jeweiligen Teilfondsvermögen befindlichen Wert-
gefüg

 
b

 
c nannten

der durch
ritten, so
vorrangig

ie Normalisierung der Lage unter
ger zu

 
I mit mehreren

Teilfonds
es

T wie für diejenigen der Gläubiger, deren 
F fgrund der Gründung, der F
oder

R 8 u h
s eder
T
 
17. Risikomanagement – Verfahren 
 
Die Verwaltungsgesellschaft wird ein Risikomanage-
ment – Verfahren verwenden das mit den Anlage-
positionen verbundene Risiko sowie ihren jeweiligen 
Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios 
jederzeit zu überwachen und zu messen erlaubt und 
eine präzise und unabhängige Bewertung des Wertes 
der OTC – Derivate erlaubt. 
 
 
 

r wirksamen Vermögensverwaltung 
darf der Fonds folgende Geschäfte tätigen: 

undene 
Optionsgeschäfte. 

papiere

oder sonst belastet werden, als dies a
Börse oder einem anderen Markt 
verbindlicher Auflagen gefordert wird. 

 
b. Kredite dürfen bis zu einer Obergrenze vo

des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens 
genommen werden, sofern diese Kreditaufnahme
nur für kurze Zeit erfolgt. Daneben 
T

 18. Derivate 
  

  
-
 

- Optionsgeschäfte; 
 
- Börsentermingeschäfte und damit verb

"back-to-back"-Darlehe
 
c. Im Zusammenh r 

 

 
I. 

Zeichnung nicht voll einbezahlter We
Geldmarktinstrumente können Verbindlich
Lasten eines Teilfondsvermögens über
w

 

Kreditverbin
des jew t 
überschreiten dürfen. 

 
d. Zu Lasten eines Teilfondsvermögens dü

Kredite gewährt noch für 
Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen 

6. Überschreitung von Anlagegrenzen 

. Anlagebeschränkungen dieses Artikels m
nicht eingehalten werden, sofern sie im
der Ausübung von Bezugsrechten, die d

 
 

papieren und Geldmarktinstrumenten bei
sind, überschritten werden. 

. Neu aufgelegte Teilfonds können für e
von sechs Monaten ab Genehmigun
Teilfonds von den Anlagegrenzen im S
Artikel 43, 44, 45 und 46 abweichen. 

t 

ine Frist 
g des 

inne der 

. Werden die in diesem Artikel ge
Anlagebeschränkungen unbeabsichtigt o
Ausübung von Bezugsrechten übersch
wird die Verwaltungsgesellschaft 
anstreben, d

 
 
 
 
 
 Berücksichtigung der Interessen der Anle

erreichen. 

st der Emittent eine juristische Person  
 
 

Teilfonds, bei dem das Vermögen eines 
ausschließlich für die Ansprüche der Anleger dies

eilfonds so
orderung au unktionsweise 

en sind, 
ung der 

B c -

 der Liquidation dieses Teilfonds entstand
haften, wird zum Zwecke der Anwend

isikostreuungsregelungen nach Nummer 
taben a. bis d. sowie f. und j. dieses Artikels j
eilfonds als gesonderter Emittent angesehen. 

 

Zum Zwecke eine

Optionen auf übertragbare Wert  

rf für einen Teilfonds 
Kauf- und Verkaufsoptionsrechte erwerben und 

nsrechte an einem 
rganisierten Markt 

Publikum zugänglich 
oder soweit OTC-Optionsrechte mit 

und Finanzinstituten 
 diese Geschäfte 

C-

Bei Abschluss dieser Geschäfte wird der Fonds die 
üllen: 

n Optionsrechten anwend-

 gezahlten Prämien für 
hnten offenen Kauf- 

arf zusammen mit 
r den Erwerb der 
enannten offenen 

echte zu zahlenden 
ttovermögens eines 
n. 

ng der Absicherung 
ten entstandenen 

es eines Kontrakts 
foptionen muss der 

r die zugrunde liegenden 
ertige Kaufoptions-

die eine 
der aus solchen 

ngen 
gewährleisten, wie beispielsweise Anleihen, 

 Kaufoptionsrechten 
erte dürfen solange 

iese Optionsrechte 
Ausnahme solcher Optionsrechte, 

genpositionen oder 
für diesen Zweck 
abgesichert werden 

können. Dasselbe gilt für gleichwertige 
Kaufoptionsrechte oder andere Instrumente, die 
der Teilfonds halten muss, wenn er zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht über die 
zugrunde liegenden Basiswerte verfügt. 

 
Eine Ausnahme gilt insoweit, als ein Teilfonds 
Kaufoptionsrechte auf Basiswerte, die er zum 
Zeitpunkt des Abschlusses des Options-
kontraktes nicht hält, veräußern darf, wenn die 
nachfolgenden Bedingungen beachtet werden: 
 

 
Die Verwaltungsgesellschaft da

zeichnen, soweit diese Optio
regelmäßig stattfindenden, o
gehandelt werden und dem 
sind, 
erstklassigen Kreditinstituten 
getätigt werden, welche auf
spezialisiert sind und am Markt für OT
Optionsrechte handeln. 
 

nachfolgenden Bedingungen erf
 

a) Auf den Erwerb vo
bare Vorschriften: 

 
 Der Gesamtbetrag der

den Erwerb der hier erwä
und Verkaufsoptionsrechte d
dem Gesamtbetrag der fü
nachstehend unter II d) g
Kauf- und Verkaufsoptionsr
Prämien, 15 % des Ne
Teilfonds nicht überschreite

 
b) Vorschriften zur Sicherstellu

der aus Optionsgeschäf
Verpflichtungen: 

 
Zum Zeitpunkt des Abschluss
über den Verkauf von Kau
Fonds entwede
Basiswerte oder gleichw
rechte oder andere Instrumente, 
angemessene Absicherung 
Geschäften entstandenen Verpflichtu

halten. Die den veräußerten
zugrunde liegenden Basisw
nicht veräußert werden wie d
bestehen, mit 
die durch entsprechende Ge
andere Instrumente, die 
verwendet werden können, 
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solcher veräußerten Kaufoptionsrec

srechten
end der
ftes eine

icherung durch flüssige Mittel
nsrechte

hlung der

räußerung
 

us der
options-

rechten (ungeachtet der Veräußerung von
onds eine

 Absicherung hat) sowie die
n nach-

äften arf 

II.

- der gesamte Basispreis (Ausübungspreis) 
hte darf 

Teilfonds 

der Lage 
tion aus 
gewähr-

25 % des Nettovermögens des 
nicht überschreiten; 

 
- der Teilfonds muss jederzeit in 

sein, die Absicherung der Posi
diesen Verkaufsgeschäften zu 
leisten. 

 
Bei Veräußerung von Verkaufsoption
durch den Teilfonds stellt er währ
gesamten Laufzeit des Optionsgeschä
ausreichende Abs

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

sicher, die bei Ausübung der Optio
durch den Kontrahenten zur Za
Basiswerte verwendet werden. 

 
c) Bedingungen und Grenzen der Ve

von Kauf- und Verkaufsoptionsrechten
 
Die Summe der Verpflichtungen a
Veräußerung von Verkaufs- und Kauf

Kaufoptionsrechten für die der F
angemessene
Summe der Verpflichtungen aus de
stehend unter II) d) genannten Gesch
zu keiner Zeit den gesamten Nettoi

d
nventarwert 

icht die 
auf- und 
etrag der 

des Teilfonds überschreiten. 
 
In diesem Zusammenhang entspr
Verpflichtung wegen veräußerter K
Verkaufsoptionsrechte dem Gesamtb
Basispreise dieser Optionsrechte. 

 
 Börsentermingeschäfte und Optionsgeschäfte auf 

Finanzinstrumente: 
 
Mit Ausnahme der durch individuelle Vere
(Freiverkehr) erfolgenden Geschäfte, auf 
b) eingegangen wird, beziehen sich 
beschriebenen Geschäfte nur auf Kontra
einem anerkannten, regelmäßig stattfin
organisierten Markt, welcher für das 
zugänglich ist, gehandelt werden, ode
individuelle Vereinbarungen mit erstk
Kreditinstituten und Finanzinstituten, die auf
Geschäfte spezialisiert sind und an de
Märkten (Freiverkehrsmarkt) handeln, abg
schlossen werden. 

 
Vorbehaltlich der nachstehenden Beding
können diese Geschäfte zum Zwec

inbarung 
die unter
die hie

kte, die an
denden

Publikum 
r durch
lassigen
 solche 

n OTC-
e-

ungen
ke de

Absicherung oder für andere Zwecke getätigt

a) Geschäfte zur Absicherung gegen Risiken, die 
mit der Entwicklung der Börsenmärkte verbun-
den sind: 

 
Zum Zwecke der umfassenden Absicherung 
gegen das Risiko ungünstiger Entwicklung der 
Börsenmärkte darf der Teilfonds Börsentermin-
geschäfte auf Aktienindizes veräußern. Zum 
gleichen Zweck dürfen ebenfalls Kaufoptions-
rechte auf Aktienindizes veräußert oder 
Verkaufsoptionsrechte auf Aktienindizes erwor-
ben werden. 

dieser Geschäfte 
chende Korrelation 
zung des verwen-
rechenden Portfolio 

n aus Terminge-
 auf Aktienindizes 

ndsätzlich nicht den geschätzten 
, die der Teilfonds 

 Indizes hält, 

ährungs-
nzindex verbunden 

Absicherung von 
einem Referenz-

arf ein Teilfonds 
inschließlich Devi-
evisenkaufoptionen 
enverkaufsoptionen 
währung bis zur 
der Fremdwährung 

ei einem 
dex bis zur 

Gewichtung der Fremdwährung in einem Teil-
tigen, wenn keine 

h Anlagen in der 
rung vorliegt. Der 

il-Referenzindizes bei 
en Referenzindex 
em Anleger bekannt 

emselben Ziel kann die 
isen auf Termin 
nd zwar im Rahmen 

von Geschäften auf einem nicht geregelten 
en Finanzinstituten 

en, die auf diese 
durch 

gestrebte Ziel der 
Bestehen einer direkten 

en und den zu 
en Vermögenswerten voraus; dies 

stimmten Währung 
fte grundsätzlich 

des auf diese Währung 
lautenden Vermögens, noch dessen 
Besitzdauer/Restlaufzeit übersteigen dürfen. 

muss der Fonds für 
r abgeschlossenen 
amtbetrag der 

ie sich aus den am 
erichte laufenden 

Geschäften ergeben. 
 

c) Geschäfte, die zur Absicherung gegen 
Zinsänderungen getätigt werden: 

 
Zum Zwecke einer allgemeinen Absicherung 
gegen Zinsänderungen darf ein Teilfonds 
Termingeschäfte auf Zinssätze veräußern. Zum 
gleichen Zweck darf er ebenfalls Kaufoptions-
rechte auf Zinssätze veräußern oder 
Verkaufsoptionsrechte auf Zinssätze erwerben 
oder Zins-Swaps durch einzelne Verein-
barungen mit erstklassigen Kreditinstituten und 

 
r 

Geschäftsart spezialisiert sind. Das 
vorgenannte Geschäfte an
Deckung, setzt das  

 Beziehung zwischen dies
deckend

 
 

bedeutet, dass die in einer be
abgeschlossenen Geschä
weder den Wert 

 
r 
 

 
In seinen Jahresberichten 
die verschiedenen Arten de
Geschäfte den Ges
Verpflichtungen aufführen, d
Stichtag der jeweiligen Bwerden. 

 

Der Zweck der Absicherung 
setzt voraus, dass eine hinrei
zwischen der Zusammenset
deten Indizes und dem entsp
besteht. 
 
Die Gesamtverpflichtunge
schäften und Optionsrechte
dürfen gru
Gesamtwert der Wertpapiere
am entsprechenden Markt des
überschreiten. 

 
b) Geschäfte zur Absicherung gegen W

risiken, die mit einem Refere
sind:  

 
Zum Zweck der 
Währungsrisiken gegenüber 
index eines Teilfonds d
Devisentermingeschäfte, e
senterminverkäufe tätigen, D
verkaufen bzw. Devis
kaufen, in einer Fremd
Erreichung der Gewichtung 
im Referenzindex oder b
zusammengesetzten Referenzin

Referenzindex auch dann tä
vollständige Deckung durc
entsprechenden Fremdwäh
Referenzindex oder die Te
einem zusammengesetzt
(customised index) muss d
gegeben werden. Mit d
Gesellschaft auch Dev
verkaufen, bzw. tauschen, u

Markt, die mit erstklassig
abgeschlossen werd
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ten aus 

n
t

ermögenswerte n
 der 

en Zweck als

 
s darf zu anderen Zwecken als

Opti
ben 

eschä
nschließlich 

mit 

sind
Teilfo

uf W
eiche

hn
des Gesamtbetrages der vorstehen

ele
 nich

en,

ontra
eweil
asisp

cher Kontrakte, die sich auf identis
rung 
ehen 

räuße
Verpf
eweil
me 

 sich 
samm
zugru

ass die
en Erw
onsre
mien,

für den Erwerb von Kauf- und Verkaufsoptions-
rechte auf Wertpapiere, auf die unter I) a) Bezug 
genommen wurde, gezahlt wurden, nicht 15 % 
des Nettovermögens des Teilfonds 
überschreiten darf. 
 

Artikel 5  ANTEILE AN EINEM FONDS  

1. Anteile werden für den jeweiligen Teilfonds 
ausgegeben und lauten auf den Inhaber. Die 
Anteile werden grundsätzlich durch Global-

 kein Anspruch auf 
. Daneben werden 

eile mittels 
Eintragung in ein Anteilregister des Fonds in der 

Anteilbestätigungen zur Verfügung 
gesellschaft kann 

teilen ausgeben. 

nd besitzen kein 

en grundsätzlich 
n, die Verwaltungs-

äß Nr. 3 dieses 
ilfonds verschiedene 

en ausschüttungs-
aurierende Anteile 

rschiedener Anteils-
klassen welche jeweils spezifische Merkmale 

weisen, ausgegeben werden. Alle Anteile sind 
vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an 

 am Liquidationserlös 
rechtigt.  

r Anteile sowie die 
Anteile erfolgen bei 
, der Depotbank 

. 

 

erfolgt zu dem im 
eiligen Teilfonds 

festgelegten Ausgabepreis und zu den dort 
sgabepreis ist der 

zuzüglich eines im 
usgabeaufschlags, 

icht über-
lag wird zugunsten 

. Der Ausgabepreis 
andere Belastungen 
en Vertriebsländern 

2. Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei 
mburg nach dem 

lbar. 

nn die Zeichnung 
werfen sowie 

Zeichnungsfristen und Mindestzeichnungsbeträge 
hnung im Verkaufs-

haft kann für 
 eigenem Ermessen 

urückweisen oder die 
Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, 
aussetzen oder endgültig einstellen, soweit dies 
im Interesse der Gesamtheit der Anleger, zum 
Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz 
des jeweiligen Teilfonds, im Interesse der Anlage-
politik oder im Fall der Gefährdung der 
spezifischen Anlageziele eines Teilfonds 
erforderlich erscheint. 
 
Unter Vorbehalt der Zustimmung der 
Verwaltungsgesellschaft können Zeichnungen 

Finanzinstituten, die sich auf diese 
spezialisiert haben, vornehmen. 
 
Grundsätzlich dürfen die gesam
Termingeschäften, Options- 
Swapgeschäften auf Zinssätze resultiere
Verpflichtungen den geschätzten Gesam
der abzusichernden V

Geschäfte 

Gesamtsumme der Prämien, die für d
dieser offenen Kauf- und Verkaufsopti
gezahlt wurden, einschließlich der Prä

zertifikate verbrieft; es besteht
Auslieferung effektiver Stücke
auf den Namen lautende Ant

und Form von 
den 
wert 
icht 

dem 

 der 

 zur 
ons-
und 

 aus 
ften 
der 
der 

gestellt. Die Verwaltungs
Anteilsbruchteile bis zu 0,001 An
Alle Anteile sind nennwertlos; sie sind voll 
eingezahlt, frei übertragbar u
Vorzugs- oder Vorkaufsrecht. 

 
2. Alle Anteile eines Teilfonds hab

gleiche Rechte, es sei den
gesellschaft beschließt gem
Artikels, innerhalb eines Te
Anteilklassen auszugeben. 

 
3. Für jeden Teilfonds könn

berechtigte Anteile und thes
sowie Anteile sonstiger ve

überschreiten, welche ein Teilfonds in
Kontrakt entsprechenden Währung hält. 
 

d) Geschäfte, die einem ander
Absicherung dienen: 

Der Teilfond
Absicherung, Terminkontrakte und 
kontrakte auf Finanzinstrumente erwer
veräußern, soweit die Gesamtheit der sich
diesen Erwerbs- und Veräußerungsg
ergebenen Verpflichtungen ei
Summe der Verpflichtungen, welche 
Veräußerung von Kauf- und Verkaufsopti
rechten auf Wertpapiere verbunden 
keiner Zeit den Nettoinventarwert des 
überschreitet. 
 
Die veräußerten Kaufoptionsrechte a
papiere, für die der Teilfonds eine ausr
Absicherung hat, werden bei der Berec

ons-
zu 

auf
, 
nds 

ert-
nde 
ung 
den 

Erträgen, Kursgewinnen und
ihrer jeweiligen Anteilklasse be

 
4. Ausgabe und Rücknahme de

Vornahme von Zahlungen auf 
der Verwaltungsgesellschaft
sowie über jede Zahlstelle

Verpflichtungen nicht berücksichtigt. 
 
In diesem Zusammenhang werden abg
Verpflichtungen, welche ihren Grund
Optionsgeschäften auf Wertpapiere hab
folgt definiert: 
 
- die Verpflichtung aus Termink

entspricht ungeachtet des j
Fälligkeitstermins dem fälligen B
sol

itete 
t in 
 wie 

 
Artikel 6  AUSGABE VON ANTEILEN 

1. Die Ausgabe von Anteilen 
Sonderreglement des jew

kten 
igen 
reis 
che 
von 
und 

rung 
lich-

en 

bestimmten Bedingungen. Au
Anteilwert gemäß Artikel 7 
Sonderreglement genannten A
der 5,75% des Ausgabepreises n
schreitet. Der Ausgabeaufsch
der Vertriebsstellen erhoben
kann sich um Gebühren oder 
erhöhen, die in den jeweilig
anfallen. 

 

Finanzinstrumente (nach Saldie
Kauf- und Verkaufspositionen) bezi

  
- die aus dem Erwerb und der Ve

von Optionsrechten herrührende 
tung entspricht ungeachtet der j
Fälligkeitstermine der Gesamtsum
Basispreise der Optionsrechte, die
Nettoverkaufspositionsrechten zu
setzen und sich auf die gleichen 
liegenden Basiswerte beziehen. 

 
Es wird darauf hingewiesen, d

ig
der 
aus 
en-
nde 

 

Bankarbeitstagen in Luxe
entsprechenden Bewertungstag zah

 
Die Verwaltungsgesellschaft ka
von Anteilen Bedingungen unter

erb 
chte 
 die 

festlegen. Dies findet Erwä
prospekt. Die Verwaltungsgesellsc
einen Teilfonds jederzeit nach
einen Zeichnungsantrag z
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enswe
d erfolgen. D

Teilfo
Anlagepolitik sowie 

we
gesehe

wer
prüft we

echen
samm

treffen

lgt 
Bewertungsta

santräge, welche bis spätestens 1
urger Zeit) an einem Bewertung

gegan
teilwe

arauf folgenden Bewertungsta
 Die Verwaltungsgesellschaft 
all sicher, dass die Ausgabe 

 Anl
erec

hen, d
ann 
e 

ungsantrages solange verweigern, bis de
uf se

nu
embu

ge 
ngsta

 
n unverzüglich nach Eing

tbank
von 

 
hrte Ze

ungen unver

 
A RECHNUNG 

ilwertberechnung erfolgt separat für jeden 
Teilfonds nach den nachfolgen

An
reglem
Wäh
fsicht der 

aft 
dem Tag,
erechnet,

ember eines
jeden Jahres („Bewertungstag“). Die Berechnung 
erfolgt durch Teilung des jeweiligen Netto-
Teilfondsvermögens durch die Zahl der am 
Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile 
dieses Teilfonds.  

 
2. Das Vermögen jedes Teilfonds wird nach 

folgenden Grundsätzen berechnet: 
 

a. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die 
an einer Börse amtlich notiert sind, werden 
zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs 

iere an mehreren 
d, ist der letzte 

es entsprechenden 
maßgeblich, die 
ertpapier oder 

tinstrumente, die 
h notiert sind, die 

 geregelten Markt 
 zu einem Kurs 
 als der Geldkurs 

iefkurs zur Zeit der 
 und den die 

den bestmög-
ie Wertpapiere oder 
verkauft werden 

unter a. und b. 
rundsätze können 
d festverzinsliche 

age des steuerlich 
s bewertet werden, 

in gleich bleibender 
, um zum Fällig-

apieres oder des 
nstrumentes den Auszahlungspreis 

t marktgerecht sind 
e als die unter Buchstaben 

Wertpapiere oder 
e Kurse festgelegt 
Wertpapiere oder 

benso wie alle 
e zum jeweiligen 
wie ihn die Ver-

esellschaft nach Treu und Glauben 
n, von Wirtschafts-

Bewertungsregeln 

 an anderen OGAW 
um letztverfügbaren 

il oder 
zum letztverfügbaren geschätzten Nettoinven-

er als der offizielle 
d die Verwaltungs-

sicher sein kann, dass die 
thode für diese Schätzung mit 

 für die offizielle Ermittlung des 
bar ist. 

 zu ihrem Nennwert 
t. Festgelder mit 

gslaufzeit von mehr als 60 
Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs 
bewertet werden, vorausgesetzt, ein 
entsprechender Vertrag zwischen dem 
Finanzinstitut, welches die Festgelder 
verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft 
sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit 
kündbar sind und dass im Falle einer 
Kündigung ihr Realisierungswert diesem 
Renditekurs entspricht. 

 
g. Der Liquidationswert von Futures, Forwards 

oder Optionen, welche an Börsen oder 

ebenfalls durch Einlage von Vermög
welche keine Geldeinlagen sin

rten 
iese 
nds 
den 

rden 
nen 
tung 
rden 
den 
en-
den 

zum 
ges. 
7:00 
stag 
gen 
rtes 
ges 

stellt 
von 

eger 
hnet 
ass 
die 
des 

r 

bewertet. Soweit Wertpap
Börsen amtlich notiert sin
verfügbare bezahlte Kurs d
Wertpapiers an der Börse 
Hauptmarkt für dieses W
Geldmarktinstrument ist. 

 
b. Wertpapiere und Geldmark

nicht an einer Börse amtlic
aber an einem anderen
gehandelt werden, werden
bewertet, der nicht geringer
und nicht höher als der Br
Bewertung sein darf
Verwaltungsgesellschaft für 
lichen Kurs hält, zu dem d
Geldmarktinstrumente 
können.  

 
c.  Abweichend von den 

angeführten Bewertungsg
Geldmarktinstrumente un
Wertpapiere auf Grundl
abgeschriebenen Preise
d.h. nach dem Kauf wird e
Abschreibungssatz verwendet
keitszeitpunkt des Wertp
Geldmarkti

Vermögenswerte müssen der für die 
bestimmten 
Anlagebeschränkungen genügen. Sie 
gemäß der unter Artikel 7. vor
Bewertungsgrundsätze bewertet. Die Be
muss von einem Wirtschaftsprüfer ge
und ist Bestandteil eines entspr
Berichts. Die mit der Einlage zu
hängenden Kosten werden vom be
Anleger getragen.  
 

3. Der Erwerb von Anteilen erfo
Ausgabepreis des jeweiligen 
Zeichnung
Uhr (Luxemb
bei der Verwaltungsgesellschaft ein
sind, werden auf der Grundlage des An
des d
abgerechnet.
auf jeden F
Anteilen auf der Grundlage eines dem
vorher unbekannten Anteilwertes abg
wird. Sollte dennoch der Verdacht beste
ein Anleger Late-Trading betreibt, k
Verwaltungsgesellschaft die Annahm
Zeichn
Antragsteller jegliche Zweifel in Bezug a
Zeichnungsantrag ausgeräumt hat. Zeich
anträge, welche nach 17:00 Uhr (Lux
Zeit) eingehen, werden auf der Grundla
Anteilwertes des übernächsten Bewertu
abgerechnet. 

inen 
ngs-
rger 
de  

zu erreichen.  
 

d. Falls solche Kurse nich
oder falls für anders

ges 

ang 
 im 

der 

a. und b. genannten 
Geldmarktinstrumente kein
werden, werden diese 
Geldmarktinstrumente e
anderen Vermögenswert
Verkehrswert bewertet, 
waltungsg

4. Die Anteile werde
des Ausgabepreises bei der Depo
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft 
Depotbank zugeteilt. 

5. Die Depotbank wird auf nicht ausgefü
nungsanträge eingehende Zahl

ich-
züg-

und allgemein anerkannte
prüfern nachprüfbaren 
festlegt. 

 
e. Die Bewertung der Anteile

und oder OGA erfolgt z
offiziellen Nettoinventarwert pro Ante

lich zinslos zurückzahlen. 

rtikel 7  ANTEILWERTBE

1. Die Ante
den 
teils 
ent 

tarwert, falls dieser neu
Nettoinventarwert ist un
gesellschaft 

Bestimmungen. Der Wert eines 
("Anteilwert") lautet auf die im Sonder
des jeweiligen Teilfonds festgelegte 
("Teilfondswährung"). Er wird unter Au
Depotbank von der Verwaltungsgesellsch
einem von ihr beauftragten Dritten an je
der Bankarbeitstag in Luxemburg ist, b
mit Ausnahme des 24. und 31. Dez

rung Bewertungsme
derjenigen

oder 
 
 
 

Nettoinventarwertes verein
 
f. Die flüssigen Mittel werden

zuzüglich Zinsen bewerte
einer Ursprun
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r le

ese Futures, Forw
t e

Forwar
 welche
ird, nich
ertungs
g vorm
r un

r Weise bestimmt. Swaps werde
wendbar

ktwe

welche nicht an einer

s
t, welch
rktpraxi

 
swährung 

n zum 
Teilfonds-

winne und Verlust

r meh
r 3 des 
rden, wird 

die Berechnung des Anteilwertes wie folgt 

ach den 
fgeführten 

gabe von 
nteil der 

jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des 
gens. Der Mittelabfluss 

len 
nteil der 
 Wert des 

dert sich 
rt der ausschüttungsberechtigten 

Anteile um den Betrag der Ausschüttung. 
Damit vermindert sich zugleich der 

ntuale Anteil der aussch
ert d

 sich der 
prozentuale Anteil der nicht-ausschüttungs-
berechtigten Anteile am gesamten Netto-
Teilfondsvermögen erhöht. 

 
4. Für einen Teilfonds kann ein Ertragsausgleich 

durchgeführt werden. 
 

 Verwaltungsgesellschaft kann für 
fangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus 

und zulässigen 
reditaufnahmen des jeweiligen Fonds befriedigt 

n Anteilwert auf der Basis der 
rtungstages bestimmen, an 

 die erforderlichen 
 dies gilt dann auch 
Zeichnungsaufträge 

tände eintreten, 
 den vorstehend 

unmöglich oder 
hgerecht erscheinen lassen, ist die 

chtigt, andere, von 
stgelegte, allgemein 

irtschaftsprüfern nachprüf-
en, um eine 

gerechte Bewertung des Fondsvermögens zu 

R BERECHNUNG 
S 

ist berechtigt, für 
 des Anteilwertes 

zeitweilig einzustellen, wenn und solange 
diese Einstellung 
n die Einstellung 

ter Berücksichtigung der Interessen der Anleger 
e: 

er eine Börse oder 
an denen ein 

rmögenswerte des 
h notiert oder 

en ist (außer an 
Feiertagen) 

 Börse bzw. an dem 
ausgesetzt oder 

die Verwaltungs-
 eines Teilfonds 
ihr unmöglich ist, 

gekäufe oder -ver-

 
ird die Aussetzung 

nteilwertberechnung 
ner Tageszeitung in 

nen Anteile des 
jeweilig Teilfonds zum öffentlichen Vertrieb 

Anlegern mitteilen, 
geboten haben. 

 
Artikel 9 RÜCKNAHME UND UMTAUSCH VON 

ANTEILEN 

1. Die Anleger eines Fonds sind berechtigt, jederzeit 
die Rücknahme ihrer Anteile zu dem im 
Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds 
festgelegten Rücknahmepreis und zu den dort 
bestimmten Bedingungen zu verlangen. Diese 
Rücknahme erfolgt nur an einem Bewertungstag. 
Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt 
innerhalb von 3 Luxemburger Bankarbeitstagen 

anderen organisierten Märkten 
werden, wird auf der Grundlage d
verfügbaren Abwicklungspreise 
Verträge an den Börsen oder organis
Märkten, auf welchen di

gehandelt 
e  t ten 

5. Die
umz

solcher 
ierten 

den liquiden Mitteln 
K

ards 
w r en, 

werden können, de
Kurse des Beweoder Optionen vom Fonds gehandel

berechnet; sofern ein Future, ein 
oder eine Option an einem Tag, für
der Nettovermögenswert bestimmt w
liquidiert werden kann, wird die Bew
grundlage für einen solchen Vertra
Verwaltungsrat in angemessene
vernünftige

d
d 
n 
t 
-
 

d 
n 
e 
rt 

welchem sie für den Teilfonds
Wertpapierverkäufe vornimmt;
für gleichzeitig eingereichte 
für den Fonds. 

 
6. Falls außergewöhnliche Ums

welche die Bewertung nach
aufgeführten Kriterien 
unsac

zu ihrem, unter Bezug auf die an
Zinsentwicklung, bestimmten Mar
bewertet. 

 
 Der Wert von Derivaten,  

Verwaltungsgesellschaft ermä
ihr nach Treu und Glauben fe
anerkannte und von W

Börse oder einem geregelten Markt g
werden, wird auf eine zuverläs
überprüfbare Art und Weise bewerte
im Einklang mit der gängigen Ma
steht. 

ehandelt 
ige und 

bare Bewertungsregeln zu befolg
sach

e 
s 

erreichen. 
 
Artikel 8  EINSTELLUNG DE

DES ANTEILWERTE

1. Die Verwaltungsgesellschaft 
einen Teilfonds die Berechnung

h.  Alle nicht auf die jeweilige Teilfond
lautenden Vermögenswerte werde
letzten Devisenmittelkurs in diese 
währung umgerechnet. Ge e 
aus Devisentransaktionen werden 
hinzugerechnet oder abgesetzt. 

 
3. Sofern für einen Teilfonds zwei ode

Anteilklassen gemäß Artikel 5 Ziffe
Verwaltungsreglements ausgegeben we

jeweils Umstände vorliegen, die 
erforderlich machen und wen
un

r 

durchgeführt: 
 

a. Die Anteilwertberechnung erfolgt n
unter Ziffer 1 dieses Artikels au
Kriterien für jede Anteilklasse separat. 

 
b. Der Mittelzufluss aufgrund der Aus

Anteilen erhöht den prozentualen A

Netto-Teilfondsvermö
aufgrund der Rücknahme von Antei
vermindert den prozentualen A
jeweiligen Anteilklasse am gesamten
Netto-Teilfondsvermögens. 

 
c. Im Falle einer Ausschüttung vermin

der Anteilwe

proze üttungs-
es 

zugelassen sind, sowie allen 
die Anteile zur Rücknahme anberechtigten Anteile am gesamten W

Netto-Teilfondsvermögens, während

gerechtfertigt ist, insbesonder
 

a. während der Zeit, in welch
ein geregelter Markt, 
wesentlicher Teil der Ve
jeweiligen Teilfonds amtlic
gehandelt wird, geschloss
gewöhnlichen Wochenenden oder 
oder der Handel an dieser
entsprechenden Markt 
eingeschränkt wurde; 

 
b. in Notlagen, wenn 

gesellschaft über Anlagen
nicht verfügen kann oder es 
den Gegenwert der Anla
käufe frei zu transferieren.  

2. Die Verwaltungsgesellschaft w
bzw. Wiederaufnahme der A
unverzüglich in mindestens ei
den Ländern veröffentlichen, in de
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chenden Bewertungstag in der 
nteile. 

 
2. D vorheriger 

Genehmigung durch die Depotbank berechtigt, 
aus den 
fnahmen 

n, erst z

z
teile z

aben, werden von einer 
von der 

e unverzüglich in 

 
3. Zahlung 

n Be-
schriften 

nk nicht 
ng des 

agstellers 

 
4. r jeden 

lung des 
aufen, soweit dies im 

oder zum 
r des 

jeweiligen Teilfonds erforderlich erscheint. 

nz oder 
teilklasse 

eilfonds 
rfolgt auf 
chneten 
lklassen 

Teilfonds. 
zugunsten 

stelle des Teilfonds, in den getauscht 
rd eine 
t diese 
onds, in 

lche(n) der Umtausch erfolgen soll; eine 
Nachzahlung der etwaigen Differenz zwischen 

ch aus dem Umtausch erg
ugunsten 
ung eines 

onsten 
eilfonds, 

 
6. e- bzw. Umtauschanträge, welche bis 

Zeit) an 
rwaltungs-

gesellschaft eingegangen sind, werden zum 
Anteilwert des darauf folgenden Bewertungstages 
abgerechnet. Die Verwaltungsgesellschaft stellt 
auf jeden Fall sicher, dass die Rücknahme bzw. 
der Umtausch von Anteilen auf der Grundlage 
eines dem Anleger vorher unbekannten 
Anteilwertes abgerechnet wird.  

 
Rücknahme- bzw. Umtauschanträge, welche nach 
17:00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden 
zum Anteilwert des übernächsten 
Bewertungstages abgerechnet. 

 UND 
ABSCHLUSSPRÜFUNG 

s ist das Kalender-

nds wird von einem 
Wirtschaftsprüfer geprüft, der von der 

nnt wird. 

3. Der erste Bericht ist ein ungeprüfter 
 2005. Der erste 

zum 31. Dezember 

eilfonds wird in 
legt. Die Verwal-

jeden Teilfonds, ob 
n eine Ausschüttung 

m von 

dentlichen Erträge 
üglich Kosten 

) sowie netto 
. 

ierten Kursgewinne 
gelangen, 

n aufgrund der 
ie Mindestgrenze 

es Verwaltungs-

 auf die am Aus-
 Anteile ausgezahlt. 
ch Veröffentlichung 

icht abgefordert 
en des jeweiligen 

FLÖSUNG DES 
ILFONDS 

Zeit errichtet. Die 
elne Teilfonds auf 

aufzeit wird im 
t.  

äß Satz 1 dieses 
einzelne Teilfonds 
ellschaft aufgelöst 

werden, sofern im jeweiligen Sonderreglement keine 
gegenteilige Bestimmung getroffen wird.  

 
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit 

bestehende Teilfonds auflösen, sofern das Netto-
Fondsvermögen eines Teilfonds unter einen 
Betrag fällt, welcher von der Verwaltungs-
gesellschaft als Mindestbetrag für die 
Gewährleistung einer effizienten Verwaltung 
dieses Teilfonds angesehen wird sowie im Falle 
einer Änderung der wirtschaftlichen und/oder 
politischen Rahmenbedingungen.  

nach dem entspre
Teilfondswährung gegen Rückgabe der A

ie Verwaltungsgesellschaft ist nach 

umfangreiche Rücknahmen, die nicht 
flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditau
eines Teilfonds befriedigt werden könne
tätigen, nachdem entsprechende Ve
werte des jeweiligen Teilfonds ohne Ver
verkauft wurden. Anleger, die ihre An
Rücknahme angeboten h

u 
rmögens-
ögerung 

ur 

Verwaltungsgesellschaft erna
 

Aussetzung der Rücknahme sowie 
Wiederaufnahme der Rücknahm
geeigneter Weise in Kenntnis gesetzt. 

Die Depotbank ist nur insoweit zur 
verpflichtet, als keine gesetzliche
stimmungen, z.B. devisenrechtliche Vor
oder andere, von der Depotba
beeinflussbare Umstände die Überweisu
Rücknahmepreises in das Land des Antr
verbieten. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann fü
Teilfonds Anteile einseitig gegen Zah
Rücknahmepreises zurückk
Interesse der Gesamtheit der Anleger 
Schutz der Verwaltungsgesellschaft ode

 
5. Der Anleger kann seine Anteile ga

teilweise in Anteile einer anderen An
ebenso wie in Anteile eines anderen T
umtauschen. Der Tausch der Anteile e
der Grundlage des nächsterre
Anteilwertes der betreffenden Antei
beziehungsweise der betreffenden 
Dabei kann eine Umtauschprovision 
der Vertrieb
werden soll, erhoben werden. Wi
Umtauschprovision erhoben, so beträg
höchstens 1% des Anteilwertes des Teilf
we

den Verkaufsprovisionen auf die Anteil
betreffenden Teilfonds bleibt hiervon 
Ein si

werte der 
unberührt. 

ebender 

Artikel 12 DAUER UND AU
FONDS UND DER TE

Restbetrag von mehr als 10,-- Euro z
des Anlegers wird diesem durch Zusend
Verrechnungsschecks ausbezahlt; ans
verfällt der Überschuss zugunsten des T
in den investiert werden soll.  

Rücknahm
spätestens 17:00 Uhr (Luxemburger 
einem Bewertungstag bei der Ve

Artikel 10 RECHNUNGSJAHR

1. Das Rechnungsjahr des Fond
jahr. 

 
2. Der Jahresabschluss des Fo

Halbjahresbericht zum 30. Juni
geprüfte Jahresbericht wird 
2005 erstellt. 

 
Artikel 11 AUSSCHÜTTUNGEN 

1. Die Ausschüttungspolitik eines T
dessen Sonderreglement festge
tungsgesellschaft bestimmt für 
und in welchen Zeitabschnitte
vorgenommen wird.  

 
2. Die Ausschüttung kann bar oder in For

Gratisanteilen erfolgen. 
 
3. Zur Ausschüttung können die or

aus Zinsen und/oder Dividenden abz
("ordentliche Netto-Erträge"
realisierte Kursgewinne kommen

 
 Ferner können die nicht realis

sowie sonstige Aktiva zur Ausschüttung 
sofern das Netto-Fondsvermöge
Ausschüttung nicht unter d
gemäß Artikel 1 Absatz 2 d
reglements sinkt. 

 
4. Ausschüttungen werden

schüttungstag ausgegebenen
Erträge, die fünf Jahre na
einer Ausschüttungserklärung n
werden, verfallen zugunst
Teilfonds. 

 

Der Fonds ist auf unbestimmte 
Verwaltungsgesellschaft kann einz
bestimmte Zeit errichten. Die L
jeweiligen Sonderreglement festgeleg
 
Unbeschadet der Regelung gem
Artikels kann der Fonds oder 
jederzeit durch die Verwaltungsges
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ers
aft ab

eiterhin
Teilfonds

wert nach Abzug der Liquidationskoste

fort 
d v

ird die
Teilfonds
Teilfonds
ert sowie

die diesem Teilfonds zuzuordnenden 
ationse

is ihres
se, die

der der 
Teilfonds nicht abgefordert werden, werden

naten bei 

n" in Luxemburg hinterlegt. 

a fge

ehr als
rtel der

atz 2 des

Auflösung
gesell-
et, ab

dem Datum des Auflösungsbeschlusses weiterhin
e en. Bei diesen

Rücknahmen wird der Nettoinventarwert nach
bzug

fort nach
dem Auflösungsbeschluss vorab und völlig 
abzuschreiben. 
 

3. Die Depotbank wird den Liquidationserlös, 
abzüglich der Liquidationskosten und Honorare 
("Netto-Liquidationserlös"), auf Anweisung der 
Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der 
von derselben oder von der Depotbank ernannten 
Liquidatoren unter die Anleger des Fonds nach 
deren Anspruch verteilen. Der Netto-Liquidations-
erlös, der nicht zum Abschluss des Liquidations-
verfahrens von Anlegern eingezogen worden ist, 
wird von der Depotbank nach Abschluss des 

ng der Anleger 
ns“ in Luxemburg 

llt, soweit er 
rist von dreißig 

. Rechtsnachfolger 
r die Auflösung noch 

waltungsgesellschaft kann einzelne 
inbringung in 

ds eines anderen 
ließen, falls wesent-

litischen oder wirt-
l der Verwaltungs-
 machen. Dieser 
den Bestimmungen 

des Artikels 16 veröffentlicht. Die Anleger des 
alten Anteile des 

nzahl sich auf 
rtverhältnisses der 

n Teilfonds zum Zeitpunkt der 
net; ggf. erfolgt ein Spitzen-

ausgleich. 

n 1 Monat nach 
nen die betroffenen 
nahme ihrer Anteile 

ent des jeweiligen 
Teilfonds aufgeführten Kosten können dem Fonds 

enhang mit dem 
Erwerb, der Veräußerung und der Verwaltung 

gaben, die auf das 
n, dessen Ein-

en zu Lasten dieses 

er Verwal-
der Depotbank 

nteresse der Anleger 

onorare und Kosten für Wirtschaftsprüfer 

on Anteilzertifikaten 

 
f. Kosten für die Einlösung von Ertragsscheinen 

sowie für die Erneuerung von Ertragsschein-
bögen; 
 

g. Kosten der Erstellung sowie der Hinterlegung 
und Veröffentlichung des Verwaltungsregle-
ments und des Sonderreglements sowie 
anderer Dokumente, wie z.B. Verkaufs-
prospekte, die den entsprechenden Fonds 
betreffen, einschließlich Kosten der 
Anmeldungen zur Registrierung oder der 

 
Wenn die Verwaltungsgesellschaft nicht and
entscheidet, kann die Verwaltungsgesellsch
dem Datum des Auflösungsbeschlusses w
die Anteile des aufzulösenden 
zurücknehmen. 

 
 
 
 

Abzug der Liquidationskosten, jedoch ohne A
einer Rücknahmegebühr ausgezahlt.  
 
Die aktivierten Gründungskosten sind so

Liquidationsverfahrens für Rechnu
bei der „Caisse de Consignatio
hinterlegt, wo dieser Betrag verfä
nicht innerhalb der gesetzlichen F
Jahren dort angefordert wird. 

 
 

Bei diesen Rücknahmen wird der Nettoinventar-
n, jedoch 
sgezahlt.  

nach 

4. Die Anleger, deren Erben bzw
oder Gläubiger können wede
die Teilung des Fonds beantragen. 

 
5. Die Ver

ohne Abzug einer Rücknahmegebühr au
Die aktivierten Gründungskosten sind so
dem Auflösungsbeschluss vorab un
abzuschreiben. 

 
Nach Auflösung eines Teilfonds w
Verwaltungsgesellschaft diesen 
liquidieren. Dabei werden die diesem 
zuzuordnenden Vermögenswerte veräuß

öllig 

 
 
 
 

Teilfonds fusionieren oder die E
einen oder mehrere Teilfon
Luxemburger OGAW besch
liche Änderungen in der po
schaftlichen Lage im Urtei
gesellschaft dies notwendig
Beschluss wird entsprechend 

Verbindlichkeiten getilgt. Der Liquid
wird an die Anleger im Verhältn
Anteilbesitzes ausgekehrt. Liquidationserlö
nach Abschluss der Liquidation des o

rlös 
 
 

abgebenden Teilfonds erh
aufnehmenden Teilfonds, deren A
der Grundlage des Anteilwe
betroffene

 für Einbringung errech
einen Zeitraum von höchstens sechs Mo
der Depotbank hinterlegt;. Nach die
werden diese Guthaben bei der "Ca
Consignatio

ser Frist 
isse des 

end in 

ekündigt 
potbank-

hen oder 

 
Innerhalb eines Zeitraumes vo
dem Veröffentlichungstag kön
Anleger die kostenlose Rück
beantragen.  

 
Artikel 13 KOSTEN 

1. Neben den im Sonderreglem

 
2. Die Auflösung eines Fonds erfolgt zwing

folgenden Fällen: 
 

a. wenn die Depotbankbestellung g
wird, ohne dass eine neue De
bestellung innerhalb der gesetzlic
vertraglichen Fristen erfolgt; 

 
b. wenn die Verwaltungsgesellschaft in

geht oder aus irgendeinem Grund
wird; 

 

 Konkurs 
 u st 

folgende Kosten belastet werden: 
 

a. sämtliche Kosten im Zusamm
lö

c. wenn das Fondsvermögen während m
sechs Monaten unter einem Vie
Mindestgrenze gemäß Artikel 1 Abs
Verwaltungsreglements bleibt; 

 
Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur 
des Fonds führt, kann die Verwaltungs
schaft, sofern sie nicht anders entscheid

 
 
 

 

 
 
 
 

von Vermögenswerten; 
 
b. Steuern und ähnliche Ab

jeweilige Fondsvermöge
kommen oder die Auslag
Fonds erhoben werden; 

 
c. Kosten für Rechtsberatung, die d

tungsgesellschaft oder 
entstehen, wenn sie im I
eines Fonds handeln; 

 
d. H

di Anteile des Fonds zurücknehm

 

 

eines Fonds; 
 
e. Kosten für die Erstellung v

und Ertragsscheinen; 
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lichen 
Börsen 

rhändler-
menhang

 seiner 
n; 

d Vertriebskosten der Jahres- und 
n allen 

ck- und 
weiteren 
 gemäß 

 Verord
wendig

stimmten 

sten für 
n, welche 
 Anbieten 

ichen 
 dann den Wertzuwächsen und zuletzt 

aftet nur 
indlichkeiten und Kosten des 

nd werden 
osten der 

ondert 
ese alleine betreffen; im

bri  den einzelnen 
Teilfonds anteilig belastet. 

4. eßlich 
röffent-
Verwal-

glements, 
häftsjahre
dungstag
en nach 
Teilfonds 
ierungs-
en; auch 
gstens 5 

 Lancierungsdatum abgeschrieben 

Artikel 14 VERJÄHRUNG UND VORLEGUNGS-

1.  die 
epotbank 

können nach Ablauf von fünf Jahren nach 
Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich 
geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt 
die in Artikel 12 Absatz 3 des Verwaltungs-
reglements enthaltene Regelung. 

 
2. Die Vorlegungsfrist für Ertragsscheine beträgt fünf 

Jahre ab Veröffentlichung der jeweiligen 
Ausschüttungserklärung. 

 das Verwaltungs-
nderreglement mit 
erzeit ganz oder 

EN 

altungsreglements 
wie Änderungen 

derselben werden beim Handelsregister des 
interlegt und eine 

al, Recueil 
att des 

rg ("Mémorial"), 

ise können bei der 
r Depotbank und 

der Zahlstelle erfragt werden. 

rstellt für den Fonds 
d vereinfachten 

rüften Jahresbericht 
hend den 

 Großherzogtums 

Artikels aufgeführten 
r die Anleger am 

Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank 
riebsstelle kostenlos 

mäß Artikel 12 des 
end den 

von der Verwal-
 und in mindestens 

gen, von denen 
rger Zeitung ist, veröffentlicht. 

leger werden 
rger Tageszeitung 

n diese Mitteilungen 
 Tagesblättern in 
nds veröffentlicht 

CHT, GERICHTS-
GSSPRACHE 

sowie die Sonder-
egen Luxemburger 
 Ergänzung zu den 
sreglements sowie 

der Sonderreglements zu dem Fonds die 
Vorschriften des Gesetzes vom 20. Dezember 
2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen. 
Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen 
den Anlegern, der Verwaltungsgesellschaft und 
der Depotbank. 

 
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anlegern, der 

Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank 
unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen 
Gerichts im Großherzogtum Luxemburg. Die 
Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind 

schriftlichen Erläuterungen bei sämt
Registrierungsbehörden und 
(einschließlich örtlichen Wertpapie
vereinigungen), welche im Zusam
mit dem Fonds oder dem Anbieten
Anteile vorgenommen werden müsse

 
h. Druck- un

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann
reglement sowie das jeweilige So
Zustimmung der Depotbank jed
teilweise ändern. 
 
Artikel 16 VERÖFFENTLICHUNG

1. Die gültige Fassung des Verw
und der Sonderreglements so

Halbjahresberichte für die Anleger i
notwendigen Sprachen, sowie Dru
Vertriebskosten von sämtlichen 
Berichten und Dokumenten, welche
den anwendbaren Gesetzen und
nungen der genannten Behörden not
sind; 

 
i. Kosten der für die Anleger be

Veröffentlichungen; 
 

j. ein angemessener Anteil an den Ko
die Werbung und an solchen Koste
direkt im Zusammenhang mit dem
und dem Verkauf von Anteilen anfallen; 

 
2. Sämtliche Kosten werden zuerst den ordentl

Erträgen,

-
 Bezirksgerichts Luxemburg h

Notiz dieser Hinterlegung im "Mémori
des Sociétés et Associations", dem Amtsbl
Großherzogtums Luxembu
veröffentlicht. 

 
2. Ausgabe- und Rücknahmepre

Verwaltungsgesellschaft, de
je

dem Fondsvermögen angerechnet.  
 
3. Das Vermögen der einzelnen Teilfonds h

für die Verb
jeweiligen Teilfonds. Dementspreche
die Kosten - einschl. der Gründungsk
Teilfonds - den einzelnen Teilfonds ges
berechnet, soweit sie di  und bei jeder Zahl- und Vert

erhältlich. 
 
5. Die Auflösung des Fonds ge

Verwaltungsreglements wird entsprech
gesetzlichen Bestimmungen 
tungsgesellschaft im Mémorial
drei überregionalen Tageszeitun
eine eine Luxembu

ü gen werden die Kosten

 
 Die Gründungskosten des Fonds, einschli

der Vorbereitung, des Drucks und der Ve
lichung des Verkaufsprospektes, des 
tungsreglements und der Sonderre
werden innerhalb der ersten fünf Gesc
abgeschrieben und den am Grün
bestehenden Teilfonds belastet. Werd
Gründung des Fonds zusätzliche 
eröffnet, so sind die spezifischen Lanc
kosten von jedem Teilfonds selbst zu trag
diese können über eine Periode von län
Jahren nach

 
  

6. Andere Mitteilungen an die An
mindestens in einer Luxembu
veröffentlicht. Daneben könne
noch in einem oder mehreren
den Vertriebsländern des Fo
werden. 

 
Artikel 17 ANWENDBARES RE

STAND UND VERTRA

werden. 
 

FRIST 

Forderungen der Anleger gegen
Verwaltungsgesellschaft oder die D

Artikel 15 ÄNDERUNGEN 

 
3. Die Verwaltungsgesellschaft e

einen ausführlichen un
Verkaufsprospekt, einen gep
sowie einen Halbjahresbericht entsprec
gesetzlichen Bestimmungen des
Luxemburg. 

 
4. Die unter Absatz 3 dieses 

Unterlagen des Fonds sind fü

1. Das Verwaltungsreglement 
reglements des Fonds unterli
Recht. Insbesondere gelten in
Regelungen des Verwaltung
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3. 

lls im jeweiligen Sonderreg

 
Artik

Das Verwaltungsreglement sowie jedes Son er-
r  in K
sofe s Fonds 
besti reglement
sowi eten 
Tage émorial in Kraft, soweit 

ovember

berechtigt, sich selbst und den Fonds im
auf Angelegenheiten, die sich auf d
beziehen, der Gerichtsbarkeit und de
eines jeden Landes zu unterwerfen, in
Anteile des Fonds öffentlich vertrieben
soweit es sich um Ansprüche der Anlege
die in dem betreffenden Land ansässig sin

Der deutsche Wortlaut des Ver
reglements und der Sonderreglemen
maßgeblich, fa

 Hinblick 
en Fonds 
m Recht 
 welchem 
 werden, 
r handelt, 

d. 

waltungs-
ts ist 
lement 

stimmung nicht ausdrücklich eine anderweitige Be
getroffen wurde. 

el 18 INKRAFTTRETEN 

d
eglement treten am Tag ihrer Unterzeichnung

rn nichts anderes im Sonderreglement de
mmt ist. Änderungen im Verwaltungs
e in den jeweiligen Sonderreglements tr
 ihrer Veröffentlichung im M

raft, 

 
am 

 

nichts anderes bestimmt ist. 
 
Dieses Verwaltungsreglement tritt am 9. N
2009 in Kraft. 
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A
 
D
od
G
fü r T ilfond
ergibt den Fonds. Für jeden Teilfonds des Fond

rgänzend 
bz Teilfonds
P mungen
di
 
A ANLAGEPOLITIK 

a v
ch Anla n
er
 
D steht mindestens

inslichen 
 s ie

flü abel
ve ns ein
B w. ein
B ss as
N tklas
A ktien 
G sierung,
w äischen,
am sind. 
 
D
 
-  
 
- uläs

 
ne 
n OG

lic
hter 

n der
dard &

 
- ngängige

einer

 
- bis zu 10% direkt in Schwellenländern ("Emerging 

Markets")  
 
investiert werden.  
 
Mit Ausnahme der oben genannten Anlagen in 
Schwellenländern wird grundsätzlich in Wertpapiere 
oder Geldmarktinstrumente investiert werden, die an 
einer Wertpapierbörse oder an einem anderen 
geregelten Markt der OECD-Länder gehandelt werden.  

orgenannten Anlageziele ist auch 
trumente („Derivate“) 

n vorgesehen. 
 

ic ist die Erzielung eines 
mittels gewinn- 

n und sonstigen 
e Erträge werden 

t ausgeschüttet, sondern im Teilfondsvermögen 
adurch ist die Möglichkeit gegeben, 
 Vermögen des Teilfonds steigt.  

wussten, langfristig 
n, konservativ ausgerichteten und primär 

er Wertentwicklung 
ios teilhaben 

möchten.  

die an hohen 
und dabei auch 

ankungen akzeptieren. Generell 
nale Fonds einem 
s beispielsweise ein 

 ein gemischter 

Risikoprofil 

nsetzung des 
ein erhöhtes 

ancen gegenüber 

 
teile ist vor allem 

an den Kapital- und 
her kann keine 
ass die Ziele der 

iteoptimierung des 
der Teilfonds im 

Artikel 4 des 
rivate nutzen. Die 

te können erworben werden, 
Wertpapiere 

izes, Zinssätze, 
delt.  

fte in Optionen, 
nterminkontrakten, 
anagement von 
häfte tätigen. 

 
In diesem Zusammenhang wird auch auf die 
Anmerkungen im Kapitel „WICHTIGE HINWEISE ZUR 
ANLAGEPOLITIK SOWIE RISIKOBETRACHTUNG“ 
des Verkaufsprospekts und insbesondere auf das 
erhöhte Emittentenrisiko bei festverzinslichen 
Wertpapieren verwiesen.  
 
Artikel 3 ANTEILE 
 
1. Inhaberanteile werden in Globalurkunden verbrieft 

und Namensanteile werden in das Anteilregister 

 
SONDERREGLEMENT 

PRIMA-Classic 

rtikel 1 DER FONDS 

er Fonds „PRIMA“ (der "Fonds") besteht a
er mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel

esetzes vom 20. Dezember 2002 über Organ
r gemeinsame Anlagen. Die Gesamtheit de

us einem 
 133 des 

ismen 
 e s 

möglichst hohen Wertzuwachses 
bringender Anlage in Wertpapiere
zulässigen Vermögenswerten. Di
nich

s ist wiederangelegt. D
dass langfristig dasdas Verwaltungsreglement anwendbar. E

w. abweichend hiervon gelten für den 
RIMA-Classic („der Teilfonds“) die Bestim
eses Sonderreglements.  

rtikel 2 

 
 

 
Anlegerprofil 
 
Der PRIMA-Classic dient risikobe
orientierte

 
Die Anlagepolitik des Teilfonds ist konserv

ancenwahrend ausgerichtet und die 
folgen weltweit. 

as Nettovermögen des Teilfonds be

ti  nd 
vermögenden Anlegern, die an d
eines weltweit diversifizierten Portfolu

ge  

 

 
Er eignet sich für Anleger, 
Wertsteigerungen interessiert sind 
größere Wertschwzu 20% aus fest- und variabel verz

Wertpapieren und Geldmarktinstrumente
ssigen Mitteln. Die Emittenten der fest- und vari
rzinslichen Wertpapiere müssen mindeste

BB- Rating (Standard & Poor’s), besitzen bz
aa3 Rating (Moody’s). Außerdem mu
ettovermögen mindestens zu 20% in ers
ktien (Blue Chips) angelegt werden, d.h. A
esellschaften mit einer grossen Marktkapitali
elche Bestandteil der bedeutenden europ

erikanischen oder asiatischen Marktindizes 

aneben kann das Nettovermögen: 

bis zu 30% in Aktien- und Rentenfonds 

 bis zu 20% in Zertifikate auf z
Vermögenswerte  

ow  
 
 
 
 

unterliegt daher dieser internatio
höheren Kursschwankungsrisiko al
internationaler Rentenfonds oder
Fonds.  
 d

sige 
von 

 
 

 
Aufgrund der Zusamme
Teilfondsvermögens besteht 
Gesamtrisiko, dem hohe Ertragsch
stehen. 

sige 
Devisenmärkten abhängig. Da
Zusicherung gegeben werden, d
Anlagepolitik erreicht werden.  
 

-  bis zu 20% in Genussschei
Wandelanleihen (direkt oder in Form vo
oder andere OGA) 

 
-  bis zu 10% in fest- und variabel verzins

Wertpapieren einer Bonität schlec
"Investment Grade" (nach Definitio
Ratingagentur) aber mindestens B- (Stan
Poor’s) oder B3 (Moody’s)  

und 
AW 

hen 

Zur Absicherung und zur Rend
Netto-Teilfondsvermögens kann 
Rahmen der Grenzen von 
Verwaltungsreglements auch De
vorgenannten Deriva

als 
 
 

 
 

sofern es sich bei den Basiswerten um 
oder Geldmarktinstrumente, Finanzind
Wechselkurse oder Währungen han
 
Der Teilfonds kann dabei Geschä
Finanzterminkontrakten, Devise
Swaps, Instrumente zum M
Kreditrisiken oder Wertpapierleihgesc

 bis zu 10% in Aktien und andere börse
Beteiligungspapiere von Emittenten mit 
Marktkapitalisierung unter 100 Mio. Euro 

Zur Erreichung der v
der Einsatz abgeleiteter Finanzins
zu Anlage- und Absicherungszwecke

Anlageziele  
 
Ziel des PRIMA-Class

Die Wertentwicklung der Teilfondsan
von Kursveränderungen 
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7
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itstagen 

nach dem entsprechenden Bewertungstag 
zahlbar. 

 
3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert. 
 
4. Der Umtausch von Anteilen erfolgt auf der 

Grundlage des Anteilwertes der betreffenden 
Anteilklassen beziehungsweise der betreffenden 
Teilfonds. Dabei kann eine Umtauschprovision 
zugunsten der Vertriebstelle des Teilfonds 
erhoben werden, in den getauscht werden soll. 

ben, so beträgt 
wertes des 

 Umtausch erfolgen 
soll; eine Nachzahlung der etwaigen Differenz 

visionen auf die 
eilfonds bleibt 

rt. 

UNG 

nd Zinserträge sowie 
en nach Maßgabe 

esauriert.  

jedoch neben den 
die realisierten 
dem Verkauf von 
gen Erträge nicht 

üglich realisierter 
apitalverluste, ausschütten. 

otbank ist die DZ BANK International S.A., eine 
Bank im Sinne des Luxemburger Gesetzes vom 5. April 

er den Finanzsektor. 

ERWALTUNG UND 
 TEILFONDS-

ist berechtigt, aus 
ögen des Teilfonds ein Entgelt von bis 

rmögens zzgl. EUR 
ngig von der 
e (siehe Artikel 3) 

ds zu erhalten, das auf der Grundlage 
ns per Monatsultimo 

 nachträglich 

2. Ferner ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt 
tehender Höhe zu 

rhalten: 10% auf den 8% übersteigenden 
tipliziert mit dem 
ögen während des 

betroffenen Jahres. Diese Gebühr ist jedes Jahr 
r, der auf das Ende 
olange der NIW am 

Ende des Geschäftsjahres unter dem höchsten 
vorangegangenen 

t kein Erfolgshonorar 

 der laufenden 
enen Kosten ist 

die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, aus dem 
Vermögen des Teilfonds eine Betreuungsgebühr 
von bis zu 0,50% des Netto-Vermögens abhängig 
von der entsprechenden Anteilsklasse (siehe 
Artikel 3) des Teilfonds zu erhalten, das auf der 
Basis des Netto-Teilfondsvermögens am Ende 
des entsprechenden Kalendermonats pro rata 
temporis zu berechnen und monatlich 
nachträglich auszuzahlen ist. 

 
4. Die Depotbank erhält aus dem Vermögen des 

Teilfonds: 
 

eingetragen; ein Anspruch auf die Au
effektiver Stücke besteht nicht.  

Anteile am

slieferung 

1. Die Währung des Teilfonds ist der Euro.  
 
2. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 

des Verwaltungsreglements zzgl
Ausgabeaufschlags in Höhe der oben an
Prozentsätze. Der Ausgabepreis kann
Gebühren oder andere Belastungen erhöh
in den jeweiligen Vertriebsländern anfalle
innerhalb von 3 Luxemburger Bankarbe

Wird eine Umtauschprovision erho
diese höchstens 1% des Anteil
Teilfonds, in welche(n) der

  Folgende Anteilsklassen sind vorgesehe
sich wie folgt von einander unterscheide

n, die 
zwischen den Verkaufspro
Anteilwerte der betreffenden T
hiervon unberüh

nteilsklasse A: 

ür diese Anteilsklasse wird ein Ausgabeaufsc
aximal 5,75% des Ausgabepreises erhoben u
indestanlagesumme für Erstzeichnungen 
UR 2.500. Die minimale monatliche Sp
trägt EUR 100. Für Anteile dieser Klasse wir

erwaltungsvergütung von maximal 1,25% 
etto-Teilfondsvermögens zzgl. EUR 750 m
d eine Betreuungsgebühr von bis zu 0,5
hoben. 

aneben fällt ein Erfolgshonorar von 10% au
ersteigenden Zuwachs des NIW an, multip

hnittlichen Nettovermö

hlag von 
nd die 
beträgt 

arplanrate 
d eine 

p.a. des 
onatlich 

0% p.a. 

 
Artikel 5 ERTRAGSVERWEND
 
Die vereinnahmten Dividenden- u
sonstige ordentliche Erträge werd
der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich th
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann 
ordentlichen Nettoerträgen 
Kapitalgewinne, die Erlöse aus 
Bezugsrechten und/oder die sonsti
wiederkehrender Art abz
K

 
 
 
 

 
Artikel 6 DEPOTBANK 
 
Depbetroffenen Jahres. Diese Gebühr ist je

ährend des Mo
es folgt. Solange der NIW am E

eschäftsjahres unter dem höchsten NIW z
ngegangenen Geschäftsjahresende liegt
gshonorar zu zahlen. Diese Vergütung ist jä

 des 1993 üb
u jedem 

, ist kein 
hrlich 

 

 
Artikel 7 KOSTEN FÜR DIE V

VERWAHRUNG DES
VERMÖGENS 

es häftsjahr folgenden Monat zu Lasten d
ndsvermögens PRIMA-Classic zahlbar. 

  
1. Die Verwaltungsgesellschaft 

dem Verm
nteilsklasse G: 

e Anteilsklasse ist Großanlegern vorbeh
kein Ausgabeaufschlagir

indestanlagesumme für Erstzeichnungen
UR 1 Million. Für Anteile dieser Klasse 
erwaltungsvergütung von maximal 0,80% 
etto-Teilfondsvermögens zzgl. EUR 750 
hoben. 
aneben fällt ein Erfolgshonorar, wi
nteilsklasse A beschrieben, an.  

 
 

des Netto-Teilfondsvermöge
zu berechnen und monatlich
auszuzahlen ist.  

 

 ein Erfolgshonorar in nachs
e

rtikel 4 WÄHRUNG, AUSGABE, RÜCKN
UND UMTAUSCH VON ANTEILEN  

 NIW zu jedem 
Geschäftsjahresende liegt, is
zu zahlen. 

 
3. Für die Abgeltung der mit

Betreuung der Anleger verbund

zu 1,25% p.a. des Netto-Ve
1.500 monatlich, abhä
entsprechenden Anteilsklass
des Teilfon

Zuwachs des NIW, mul
durchschnittlichen Nettoverm

während des Monats zahlba
des Geschäftsjahres folgt. S
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o. 

lt für Ihre
uro p.a. 

konto mit
ro p.a. je
maximale
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t. 

n ilfonds P  tritt 
am 9. November 2009 in Kraft. 

 
 

a. Ein Entgelt für die Tätigkeit als Depotban
bis zu 0,10 % p.a. des 
Teilfondsvermögens, Minimum EUR
monatlich. Die Depotbankver

etto-
00,-- 
 pro 

 rata monatlich nachträglich am Mon
berechnet und ausgezahlt. 

b. Kosten und Auslagen, die der D
aufgrund einer zulässigen und markt
Beauftragung Dritter mit der Verwah
Vermögenswerten des Teilfonds
A

timo

ank 
e  

 
 

entstehen. 

 
5. Die Zentralverwaltungsstelle erhält 

Tätigkeit als Zentralverwaltung ein Entge
von bis zu 0,025% p.a. des
Teilfondsvermögens, das monatl

Ihre 
 

am Monatsultimo auszuzahlen ist. Danebe
die Zentralverwaltungsstelle eine Grund
in Höhe von monatlich bis zu 2.000,- Eur

 

 
 

 6. Die Register- und Transferstelle erhä
Tätigkeit eine Vergütung in Höhe von 25 E
je Anlagekonto, 40 Euro p.a. je Anlage
Spar und/oder Entnahmeplan und 15 Eu
institutionelles Anlagekonto, sowie eine 
jährliche Grundgebühr von bis zu 3.000 E

 

 
 
 

7. Alle Vergütungen verstehen sich zuzüg
etwaigen Mehrwertsteuer. 

 
Artikel 8 RECHNUNGSJAHR 
 
Das Rechnungsjahr endet jedes Ja
31. Dezember. 
 
Artikel 9 DAUER DES TEILFONDS 
 
Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichte
 

lich einer 

hr am 

 

 
Das So derreglement des Te RIMA-Classic
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D s einem 
od l 133 des 
G ganismen 
fü Anlagen. Die Gesamtheit der Teilfonds 

n Teilfonds des Fonds ist 
er  anwendbar. Ergänzend 

 Teilfonds 
mmungen 

Die Anlagepolitik des Teilfonds ist chancenorientiert 

Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit überwiegend in 
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bei der 
Auswahl von Aktien kann in großkapitalisierte 
Substanzwerte („Large Caps“) investiert werden. Dabei 
wird auf eine internationale Streuung geachtet. Unter 
Substanzwerte sind Titel zu verstehen, deren 
Börsenkurs durch entsprechende fundamentale 
Unternehmensdaten manifestiert wird. Die Anlagen 
können auch unbeschränkt direkt in Schwellenländern 
("Emerging Markets") erfolgen.  
 
Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige 
Vermögenswerte wie fest- und variabel verzinsliche 
Wertpapiere und Geldmarkinstrumente möglich.  
 
Eine Anlage bis zu 10% in OGAW und andere OGA ist 
möglich. 
 
Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch 
der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) 
zu Anlage- und Absicherungszwecken vorgesehen. 

 
Anlageziele  
 
Ziel des PRIMA-Jumbo ist die Erzielung eines 
möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinn-
bringender Anlage in Wertpapieren und sonstigen 
zulässigen Vermögenswerten. Die Erträge werden 
nicht ausgeschüttet, sondern im Teilfondsvermögen 
wiederangelegt. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, 
dass langfristig das Vermögen des Teilfonds steigt.  
 
Anlegerprofil 
 
Der PRIMA-Jumbo dient chancenorientierten, 
langfristig ausgerichteten und primär vermögenden 
Anlegern, die an der Wertentwicklung eines weltweit 
diversifizierten und primär in Aktien anlegenden 
Teilfonds teilhaben möchten.  
 
Er eignet sich für Anleger, die an hohen 
Wertsteigerungen interessiert sind und dabei auch 
größere Wertschwankungen akzeptieren. Generell 
unterliegt daher dieser international anlegende Fonds 

einem höheren Kursschwankungsrisiko als beispiels-
weise ein internationaler Rentenfonds. 
 
Risikoprofil 
 
Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfonds-
vermögens besteht ein erhöhtes Gesamtrisiko, dem 
hohe Ertragschancen gegenüber stehen. 
 
Die Wertentwicklung der Teilfondsanteile ist vor allem 
von Kursveränderungen an den Kapital- und 
Devisenmärkten abhängig. Daher kann keine 
Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der 
Anlagepolitik erreicht werden.  
 
Zur Absicherung und zur Renditeoptimierung des 
Netto-Teilfondsvermögens kann der Teilfonds im 
Rahmen der Grenzen von Artikel 4 des 
Verwaltungsreglements auch Derivate nutzen. Die 
vorgenannten Derivate können erworben werden, 
sofern es sich bei den Basiswerten um Wertpapiere 
oder Geldmarktinstrumente, Finanzindizes, Zinssätze, 
Wechselkurse oder Währungen handelt.  
 
Der Teilfonds kann dabei Geschäfte in Optionen, 
Finanzterminkontrakten, Devisenterminkontrakten, 
Swaps, Instrumente zum Management von 
Kreditrisiken oder Wertpapierleihgeschäfte tätigen. 
 
In diesem Zusammenhang wird auch auf die 
Anmerkungen im Kapitel „WICHTIGE HINWEISE ZUR 
ANLAGEPOLITIK SOWIE RISIKOBETRACHTUNG“ 
und insbesondere die Risikofaktoren im 
Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern des 
Verkaufsprospekts verwiesen. 
 
Artikel 3 ANTEILE 
 
1 Inhaberanteile werden in Globalurkunden verbrieft 

und Namensanteile werden in das Anteilregister 
eingetragen; ein Anspruch auf die Auslieferung 
effektiver Stücke besteht nicht.  

 
2 Anteile am Teilfonds sind frei übertragbar. 
 
3 Folgende Anteilsklassen sind vorgesehen, die 

sich wie folgt von einander unterscheiden: 
 
Anteilsklasse A: 
 
Für diese Anteilsklasse wird ein Ausgabeaufschlag von 
maximal 5,75% des Ausgabepreises erhoben und die 
Mindestanlagesumme für Erstzeichnungen beträgt 
EUR 2.500. Die minimale monatliche Sparplanrate 
beträgt EUR 100. Für Anteile dieser Klasse wird eine 
Verwaltungsvergütung von maximal 1,25% p.a. des 
Netto-Teilfondsvermögens zzgl. EUR 750 monatlich 
und eine Betreuungsgebühr von bis zu 0,50% p.a. 
erhoben. 
 
Daneben fällt ein Erfolgshonorar an, das für die 
jeweiligen Fondsmanager wie folgt definiert ist:  
 
 
Performance-Fee 
 
Die Verwaltungsgesellschaft erhält auf das von ihr 
verwaltete Teilfondsvermögen des PRIMA-Jumbo eine 

SONDERREGLEMENT 
PRIMA-Jumbo 

 
 
Artikel 1 DER FONDS 
 

er Fonds „PRIMA“ (der "Fonds") besteht au
er mehreren Teilfonds im Sinne von Artike

esetzes vom 20. Dezember 2002 über Or
r gemeinsame 

ergibt den Fonds. Für jede
das V waltungsreglement
bzw. abweichend hiervon gelten für den
PRIMA-Jumbo („der Teilfonds“) die Besti
dieses Sonderreglements.  
 
Artikel 2 ANLAGEPOLITIK 
 

ausgerichtet. 
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wird kein Ausgabeaufschlag erhoben und 

be
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D e unter
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reis ist der Anteilwert gemäß Artik
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innerhalb von 3 Luxemburger Bankarb
nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar. 

 
3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert. 
 
4. Der Umtausch von Anteilen erfolgt auf der 

Grundlage des Anteilwertes der betreffenden 
Anteilklassen beziehungsweise der betreffenden 
Teilfonds. Dabei kann eine Umtauschprovision 
zugunsten der Vertriebstelle des Teilfonds erhoben 
werden, in den getauscht werden soll. Wird eine 
Umtauschprovision erhoben, so beträgt diese 
höchstens 1% des Anteilwertes des Teilfonds, in 

en soll; eine 
 Differenz zwischen den 

Verkaufsprovisionen auf die Anteilwerte der 
betreffenden Teilfonds bleibt hiervon unberührt. 

UNG 

d Zinserträge sowie 
en nach Maßgabe 

ndsätzlich thesauriert.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch neben den 

ealisierten Kapital-
m Verkauf von 
tigen Erträge nicht 
lich realisierter 

Kapitalverluste, ausschütten. 

national S.A., eine 
setzes vom 5. April 

 
Artikel 7 KOSTEN FÜR DIE VERWALTUNG UND 

LFONDS-
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dem Vermögen des Teilfonds ein Entgelt von bis 

ns zzgl. EUR 
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 (siehe Artikel 3) 
s auf der Grundlage 

des Netto-Teilfondsvermögens per Monatsultimo 
tlich nachträglich 

aft berechtigt 
ten, dass in Artikel 3 
ührlich beschrieben 

der laufenden 
denen Kosten ist 

gt, aus dem 
Betreuungsgebühr 

ens abhängig 
teilsklasse (siehe 

halten, das auf der 
ögens am Ende 

entsprechenden Kalendermonats pro rata 
poris zu berechnen und monatlich 

glich auszuzahlen ist. 

ögen des 
Teilfonds: 

 
a. Ein Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank von 

bis zu 0,10 % p.a. des Netto-Teilfonds-
vermögens Minimum EUR 1.500 monatlich. 
Die Depotbankvergütung wird pro rata 
monatlich nachträglich am Monatsultimo 
berechnet und ausgezahlt.  

 
b. Kosten und Auslagen, die der Depotbank 

aufgrund einer zulässigen und marktüblichen 
Beauftragung Dritter mit der Verwahrung von 
Vermögenswerten des Teilfonds gemäß 

hängige Vergütung (Pe zzgl. 
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Artikel 5 ERTRAGSVERWEND
 
Die vereinnahmten Dividenden- un
sonstige ordentliche Erträge werd
der Verwaltungsgesellschaft gru

Performance-Fee ist abhängig vo
Wertentwicklung des Teilfonds im Vergl
definierten Benchmark, dem MSCI World
MSERWI). Die erfolgsabhängige Vergütung w
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Artikel 6 DEPOTBANK 
 
Depotbank ist die DZ BANK Inter
Bank im Sinne des Luxemburger Ge
1993 über den Finanzsektor. 

Falle eines positiven Jahresendsald
Performance-Fee an die Verwaltungsges
ausgezahlt. Ein evtl. entstehender n
Ergebnissaldo wird in Form einer Nebenrec
das nächste Geschäftsjahr vorgetrage
Performance-Fee wird auch dann gezahlt, w
Gesamtperformance des Teilfonds 
Geschäftsjahresende negativ verläuft. Es re
dass die Performance des Teilfonds die Pe
des Vergleichsindexes während eines Geschä
übersteigt. 
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zum 
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hres 

VERWAHRUNG DES TEI
VERMÖGENS 

 
1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechti

 

nteilsklasse G: 
 
Diese Anteilsklasse ist Großanlegern vorbeha . Es 

zu 1,25% p.a. des Netto-Vermöge
1.500 monatlich, abhäng
entsprechenden Anteilsklasse
des Teilfonds zu erhalten, da

die 
trägt 
eine 
des 
tlich 

 

zu berechnen und mona
auszuzahlen ist. 

 
2. Ferner ist die Verwaltungsgesellsch

ein Erfolgshonorar in zu erhal
des Sonderreglements ausf
ist. 

Mindestanlagesumme für Erstzeichnungen 
UR 1 Million. Für Anteile dieser Klasse 

waltungsvergütun
Netto-Teilfondsvermögens zzgl. EUR 750 
rhoben. 

aneben fällt ein Erfolgshonorar, wi
lasse A beschriebe

 
rtikel 4 WÄHRUNG, AUSGABE, RÜCKN

UND UMTAUSCH VON
E 

 
3. Für die Abgeltung der mit 

Betreuung der Anleger verbun
die Verwaltungsgesellschaft berechti

. Die Währung des Teilfonds ist der Euro.  

2. Ausgabep el 7 
ines 

 

Vermögen des Teilfonds eine 
von bis zu 0,50% des Netto-Vermög
von der entsprechenden An
Artikel 3) des Teilfonds zu er
Basis des Netto-Teilfondsverm
des 

des Verwaltungsreglements zzgl. 
Ausgabeaufschlags in Höhe der oben ange
Prozentsätze. Der Ausgabepreis kann sic
Gebühren oder andere Belastungen erhö
in den jeweiligen Vertriebsländern anfal

um tem
nachträ

len. Er ist 
eitstagen 

 
4. Die Depotbank erhält aus dem Verm
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DAUER DES TEILFONDS 

Artikel 3 Absatz 3 de glements 

für Ihre 
elt v is 

entstehen; 
 
5. Die Zentralverwaltungsstelle erhält 

Tätigkeit als Zentralverwaltung ei
zu 0,02
Monatsu

 am 
die t 

Zentralverwaltungsstelle eine Grundver
Höhe von monatlich bis zu 2.000 Euro. 

 
6. Die Register- und Transferstelle erhält

Tätigkeit eine Vergütung in Höhe von 25
je Anlagekonto, 40 Euro p.a. je Anlage
Spar und/oder Entnahmeplan sow
maximal

g in 

Ihre 
 p.a. 
 mit 
eine 
.000 

Euro.  
 
7. Alle Vergütungen verstehen sich zuzüg

etwaigen Mehrwertsteuer. 
 

 
Artikel 8 RECHNUNGSJAHR 
 
Das Rechnungsjahr endet jedes J
31. Dezember. 
 

iner 

Artikel 9 
 
Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichte
 
 
Das Sonderreglement des Teilfonds PRIMA-Jumbo tritt
am 9. November 2009 in Kraft. 
 

t.  
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Artik
 
Der s einem 
oder 33 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen 

eilfonds 
onds ist 

Ergänzend 
Teilfonds 

norientiert 

Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Teilfonds 

W  Artikel 41 Absatz 1 a) bis 
m 20. 

zember 2002 („Gesetz von 2002“),  

emäß Artikel 41 
Absatz 1 Buchstabe e) des Gesetzes vom 20. 

• Festgelder,  

• Derivate und 

• Flüssige Mittel (Kontokorrentkonten und 
Tagesgeldkonten).  

Der Begriff Wertpapiere umfasst hierbei auf regulierten 
Märkten gehandelte: 

- Aktien  

- Renten und Geldmarktinstrumente  

- Zertifikate 

Bei diesen Zertifikaten handelt es sich um 
Zertifikate auf gesetzlich zulässige 
Basiswerte gemäß 2007/16/EWG Art. 2 
Abs. (1) wie z.B.: Aktien, Renten, 
Investmentfondsanteile und Devisen.  

Es kann sich jedoch ebenfalls um 
Zertifikate auf andere Basiswerte handeln, 
sofern diese keine derivative Komponente 
enthalten (Delta-1-Zertifikate) und  die 
Zertifikate zusätzlich nicht zu einer 

physischen Lieferung des Basiswertes 
führen. 

- andere strukturierte Produkte (z.B. 
Aktienanleihen, Optionsanleihen, 
Wandelanleihen) 

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je 
nach Marktlage und Einschätzung des 
Fondsmanagements bis zu 100% des 
Fondsvermögens in Wertpapiere, Zielfonds und 
Festgelder zu investieren. 

Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente 
(„Derivate“) ist zur Erreichung der vorgenannten 
Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch 
Absicherungszwecken vorgesehen. Er umfasst 
neben den Optionsrechten auch Swaps und 
Terminkontrakte auf alle nach dem Gesetz vom 
20. Dezember 2002 und dieser Anlagepolitik 
zulässigen Basiswerte.  

Alle erwerbbaren Vermögensgegenstände stehen 
im Einklang mit Artikel 4 des 
Verwaltungsreglements. 

Andere Anlagen nach Artikel 4 des 
Verwaltungsreglements sind ebenfalls erlaubt. 

Weitere Angaben über die Techniken und Instrumente 
sind dem Kapitel „Hinweise zu Techniken und 
Instrumenten“ des Verkaufsprospektes zu entnehmen.  
 
Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des 
Netto-Teilfondsvermögens beschränkt, jedoch kann, je 
nach Einschätzung der Marktlage, innerhalb der 
gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch bis zu 
100% des Fondsvermögens in flüssigen Mitteln 
gehalten werden. 

Es können jedoch - zusammen mit sonstigen Anlagen 
nach Artikel 4 Nr. 3 des Verwaltungsreglements - nur 
bis zu 10% des Teilfondsvermögens in nachfolgend 
genannte Vermögenswerte investiert werden: 

• offene, regulierte Immobilien- und Hedgefonds, 
• nicht richtlinienkonforme regulierte 
Rohstofffonds, 
• Delta-1 Zertifikate auf Rohstoffe, Edelmetalle, 
Hedgefonds und Immobilien, 
• offene ETF’s auf Edelmetalle 

Genaue Angaben über die Anlagegrenzen sind in 
Artikel 4 des Verwaltungsreglements enthalten. 
 

SONDERREGLEMENT 
PRIMA-Konzept 

el 1 DER FONDS 

Fonds „PRIMA“ (der "Fonds") besteht au
 mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel 1

für gemeinsame Anlagen. Die Gesamtheit der T
ergibt den Fonds. Für jeden Teilfonds des F
das Verwaltungsreglement anwendbar. 
bzw. abweichend hiervon gelten für den 
PRIMA-Konzept (der „Teilfonds“) die Bestimmungen 
dieses Sonderreglements.  
 
Artikel 2 ANLAGEPOLITIK 
 
Die Anlagepolitik des Teilfonds ist chance
ausgerichtet. 
 

in  

• ertpapiere gemäß
d) des Luxemburger Gesetzes vo
De

• Anteile von OGAW oder OGA g

Dezember 2002 („Zielfonds“), 
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Besonderer H n Erwerb von Anteile
Sinne von Artikel 46 Abs. 3 des Gesetzes vom

b

teilen
vergü

es nd 
hlag 
sichti
gen,
als 

eziele  

Anlagepolitik des PRIMA-Konzept ist 
erben

 e
 Erträg

ern 
h ist 

rmö

 
ientie
ögen

 eines welt eit 
legen

ds teilhaben möchten.  

. Gen
unterliegt daher dieser international anleg nde

höheren Kursschwankung
eise ein internationaler Rentenf

amtri
ehen.

Die Risiken des Teilfondsvermögens beste
lich aus Währungs-, Bonitäts- 

us 

ert sich 
 de

weiligen Investmentfonds 
dlic en 
di

 ste
ch k

Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele 
Anlagepolitik erreicht werden. 
 
Des weiteren kann der Wert der Anteile an den 
Zielfonds durch Währungsschwankungen, Devisen-
bewirtschaftungsmaßnahmen, steuerliche Regelungen, 
einschließlich der Erhebung von Quellensteuern, sowie 
durch sonstige wirtschaftliche oder politische 
Rahmenbedingungen oder Veränderungen in den 
Ländern, in welchen der Zielfonds investiert, beeinflusst 
werden. Diese Risiken können insbesondere bei 
Zielfonds auftreten, die in Schwellenländern wie z.B. 
dem asiatisch/pazifischen Raum, Lateinamerika, 

 Mittleren Osten investieren. Bei 
Schwellenländern handelt es sich um Länder, die sich 
in einem Transformationsprozess hin zu einem 

nd deshalb in der 
sche wirtschaftliche 

. Anlagen in Schwellenländern 
die sich in starken 

sdrücken können.  

n Veränderungen, 
nderungen, den Buchhaltungs- und 

r Praxis bei 
r dem in westlichen 
ards entsprechen, 

pitalanlagen und -
er Märkte wegen 

oder Ausfallrisiken 
bei der Abwicklung 

von Geld- und Wertpapiergeschäften resultieren.  

in Anteilen an 
s die Rücknahme 

unterliegt, was zur Folge 
enenfalls weniger 
agen.  

 in Form eines 
die Anlage mit 
den, weil der 

ds Dritten gegenüber insgesamt für die 
lichkeiten jedes Teilfonds haften kann und sich 

 Fondsvermögen 
er Teilfonds eines 

ird.  

Bei der Anlage in Aktien ist zu beachten, dass diese 
en Kursschwankungen 

n für beachtliche 
Falle von 

hend hohe Risiken 
enüberstehen. Einflussfaktoren auf Aktienkurse 

icklungen einzelner 
owie die 

n und politische 
ungen an den 

die Kursbildung 
ung von Optionen 
ns - sowohl positiv 

werden, als dies 
bei dem unmittelbaren Erwerb von Wertpapieren und 

all ist; insofern ist 
n Risiken verbunden.  

 
inkontrakte, die zu einem anderen Zweck 

der Absicherung eingesetzt werden, sind ebenfalls 
ken verbunden, da 

iligen Kontraktgröße 
(Einschuss) sofort geleistet werden muss. 
Kursveränderungen können somit zu erheblichen 
Gewinnen oder Verlusten führen.  
 
Hierdurch können sich das Risiko und die Volatilität des 
Fonds erhöhen. Zielfonds, die einen Länder- oder 
Branchenschwerpunkt setzen, können von negativen 
Entwicklungen innerhalb der betreffenden Länder oder 
Branchen stärker betroffen sein als Zielfonds mit 
länder- oder branchenübergreifenden, globalen 
Anlagen. Generell kann die Wertentwicklung länder- 
oder branchenbezogener Zielfonds vom Börsentrend, 

inweis für de n im 

der jeweiligen Investmentgesellschaft befin
Vermögenswerte bestimmt. Aufgrund 
Kursschwankungen kann dieser Wert deshalb
oder auch fallen. Es kann daher grundsätzli

Osteuropa oder dem
 20. 

Dezem er 2002: 

Generell kann es bei dem Erwerb von An
Zielfonds zur Erhebung einer Verwaltungs
auf Ebene des Zielfonds kommen und 
gegebenenfalls der jeweilige Ausgabeaufsc
eventuelle Rücknahmegebühren zu berück
Der Fonds wird daher nicht in Zielfonds anle
einer Verwaltungsvergütung von mehr 
unterliegen. 

 an 
tung 

modernen Industriestaat befinden u
Regel über eine besonders dynami
Entwicklung verfügen

si
bzw. 
gen. 
 die 
3% 

unterliegen besonderen Risiken, 
Kursschwankungen (Volatilitäten) au
 
Diese können u.a. aus politische
Wechselkursä

 
Anlag
 
Ziel der es, 

 und 
inen 

Prüfungsmethoden sowie de
Abschlussprüfungen, die nicht imme
Industriestaaten herrschenden Stand
Beschränkungen ausländischer Ka
rückflüsse, geringerer Liquidität d
niedriger Börsenkapitalisierung 
aufgrund abweichender Usancen 

weitgehend inflationssichere Anlagen zu erw
unter Berücksichtigung des Anlagerisikos
angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Die
werden nicht ausgeschüttet, sond
Teilfondsvermögen wiederangelegt. Dadurc
Möglichkeit gegeben, dass langfristig das Ve
des Teilfonds steigt. 
 
Anlegerprofil 

e 
im 

die 
gen 

 
Die Anlage des Fondsvermögens 
Zielfonds unterliegt dem Risiko, das
der Anteile Beschränkungen 

Der PRIMA-Konzept dient chancenor
langfristig ausgerichteten und primär verm
Anlegern, die an der Wertentwicklung

rten, 
den 

hat, dass solche Anlagen gegeb
liquide sind als andere Vermögensanl
Soweit das Fondsvermögen in Zielfonds
Umbrella-Fonds investiert wird, ist 
einem zusätzlichen Risiko verbun
Umbrella-Fonw

diversifizierten und primär in Zielfonds an
Teilfon

den Verbind

 
Er eignet sich für Anleger, die an
Wertsteigerungen interessiert sind und dabe
größere Wertschwankungen akzeptiere

 hohen 
i auch 

dieses Risiko erhöht, wenn das
lediglich in Anteile verschieden
einzigen Umbrella-Fonds angelegt w
 

n erell 
e  Fonds erfahrungsgemäß stark

einem 
beispielsw

srisiko als 
onds.  

unterliegen. Sie bieten Chance
Kursgewinne, denen jedoch im 
Kursrückgängen entsprec 

Risikoprofil 
 
Aufgrund der Zusammensetzung 
Teilfondsvermögens besteht ein hohes Ges
dem aber hohe Ertragschancen gegenüber st

des 
siko, 
  
hen 
und 
den 

sind vor allem die Gewinnentw
Unternehmen und Branchen s
gesamtwirtschaftlichen Entwicklunge
Perspektiven, die die Erwart
Wertpapiermärkten und damit 
bestimmen. Durch die Hebelwirk
kann der Wert des Fondsvermöge
als auch negativ - stärker beeinflusst 

hauptsäch
Aktienkursrisiken, sowie aus Risiken, die a
Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren.  
Investmentanteile sind Wertpapiere, deren W
durch die börsentäglichen Kursschwankungen
Fondsvermögen des je

r im 
oder 

sonstigen Vermögenswerten der F
deren Einsatz mit besondere

h
eser 

en 
Finanzterm
als ig

eine 
der 

mit erheblichen Chancen und Risi
jeweils nur ein Bruchteil der jewe

geg
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urch 
lb der
d d
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s 

4 des 
n. 

wer
tpap
ssä

Optionen, 
ontrakten, 

Kreditrisiken oder Wertpapierleihgeschäfte tätige
 

Zusammenhang wird auch auf die
E

l 3 ANTEILE 

erbrieft 
und Namensanteile werden in das A
in u

effe

gbar. 

die 

rpla
erwaltungsvergütung

glich einer monatlichen 
reuungs-

etwaigen 

NAHME 
UND UMTAUSCH VON ANTEILEN  

 
1. Die Währung des Teilfonds ist der Euro.  
 
2. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 

des Verwaltungsreglements zzgl. eines 
Ausgabeaufschlags in Höhe der oben angeführten 
Prozentsätze.. Der Ausgabepreis kann sich um 
Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die 
in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen. Er ist 
innerhalb von 3 Luxemburger Bankarbeitstagen 
nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar. 

 

rt. 

teilen erfolgt auf der 
Anteilwertes der betreffenden 

se der betreffenden 
provision 

s Teilfonds erhoben 
n soll. Wird eine 

eträgt diese 
eilfonds, in 

folgen soll; eine 
nz zwischen den 

lwerte der 
betreffenden Teilfonds bleibt hiervon unberührt. 

UNG 

nd Zinserträge sowie 
sonstige ordentliche Erträge werden nach Maßgabe 

sätzlich thesauriert.  

ungsgesellschaft kann jedoch neben den 
ealisierten Kapital-
em Verkauf von 
tigen Erträge nicht 

h realisierter 

onal S.A., eine 
esetzes vom 5. April 

Artikel 7 KOSTEN FÜR DIE VERWALTUNG UND 
 TEILFONDS-

ist berechtigt, aus 
ein Entgelt von bis 

to-Vermögens des 
 der Grundlage des 

Monatsultimo zu 
und monatlich nachträglich 

auszuzahlen ist. Zuzüglich erhält die 
ine monatliche 

Grundgebühr von Euro 500. 

mit der laufenden 
enen Kosten ist 

rechtigt, aus dem 
Betreuungsgebühr 

0,60% des Netto-Vermögens des 
auf der Basis des 
am Ende des 
onats pro rata 

und monatlich 
nachträglich auszuzahlen ist. 

 
3. Die Depotbank erhält aus dem Vermögen des 

Teilfonds: 
 

a. Ein Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank von 
bis zu 0,080 % p.a. des Netto-Teilfonds-
vermögens, mindestens aber EUR 1.250 
monatlich. Die Depotbankvergütung wird pro 
rata monatlich nachträglich am Monatsultimo 
berechnet und ausgezahlt. ; 

 

wie er zum Beispiel durch breite Ma
dargestellt wird, erheblich abweichen.  
 
Im Übrigen kann es auch hier zu Währungs
Transferrisiken kommen.  
 
Die genannten Risiken werden jedoch d
Streuung der Vermögensanlagen innerha
Zielfonds, deren Anteile erworben werden un
die Streuung innerhalb des Fondsvermögens red
 
Zur Absicherung und zur Renditeoptimierung
Netto-Teilfondsvermögens kann der Teilfond
Rahmen der Grenzen von Artikel 
Verwaltungsreglements auch Derivate nutze
vorgenannten Derivate können erworben 
sofern es sich bei den Basiswerten um Wer
oder Geldmarktinstrumente, Finanzindizes, Zin
Wechselkurse oder Währungen handelt.  
 
Der Teilfonds kann dabei Geschäfte in 
Finanzterminkontrakten, Devisentermink
Swaps, Instrumente zum Management von

rktindizes 

Grundgebühr von EUR 500 und eine Bet
gebühr von bis zu 0,60% p.a. erhoben. 
 
Diese Vergütungen verstehen sich zzgl. einer 
Mehrwertsteuer.  
 
Artikel 4 WÄHRUNG, AUSGABE, RÜCK

3. Rücknahmepreis ist der Anteilwe
 
4. Der Umtausch von An

und Grundlage des 

die 
 

Anteilklassen beziehungswei
Teilfonds. Dabei kann eine Umtausch
zugunsten der Vertriebstelle de
werden, in den getauscht werde

urch 
iert. 

des 
im 

Umtauschprovision erhoben, so b
höchstens 1% des Anteilwertes des T
welche(n) der Umtausch er
Nachzahlung der etwaigen Differe
Verkaufsprovisionen auf die Antei

Die  
den, 
iere 
tze, 

Artikel 5 ERTRAGSVERWEND
 
Die vereinnahmten Dividenden- u

 
n. 

 
ISE ZUR 

TUNG“ 
n im 

dern des 

ordentlichen Nettoerträgen die r
gewinne, die Erlöse aus d
Bezugsrechten und/oder die sons
wiederkehrender Art abzüglic
Kapitalverluste, ausschütten. 
 
Artikel 6 DEPOTBANK 
 

In diesem 
Anmerkungen im Kapitel „WICHTIGE HINW
ANLAGEPOLITIK SOWIE RISIKOBETRACH
und insbesondere die Risikofaktore
Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenlän
Verkaufsprospekts verwiesen.  
 
Artike
 
1. Inhaberanteile werden in Globalurkunden v

nteilregister 
slieferung 

,75% des 

VERWAHRUNG DES
VERMÖGENS 

 
1. Die Verwaltungsgesellschaft 

dem Vermögen des Teilfonds 
zu 1,25% p.a. des Net
Teilfonds zu erhalten, das auf
Netto-Teilfondsvermögens per 
berechnen 

e getragen; ein Anspruch auf die A
ktiver Stücke besteht nicht.  

 
2. Anteile am Teilfonds sind frei übertra
 
3. Für die Anteile gelten folgende Merkmale: 
 
Es wird ein Ausgabeaufschlag von maximal 5
Ausgabepreises erhoben und 
Mindestanlagesumme für Erstzeichnungen
EUR 2.500. Die minimale monatliche Sp

 beträgt 
a n  

Verwaltungsgesellschaft e
rate

beträgt EUR 100. Es wird eine V
von maximal 1,25% p.a. zuzü

  
2. Für die Abgeltung der 

Betreuung der Anleger verbund
die Verwaltungsgesellschaft be
Vermögen des Teilfonds eine 
von bis zu 

der Verwaltungsgesellschaft grund
 
Die Verwalt

Depotbank ist die DZ BANK Internati
Bank im Sinne des Luxemburger G
1993 über den Finanzsektor. 
 

Teilfonds zu erhalten, das 
Netto-Teilfondsvermögens 
entsprechenden Kalenderm
temporis zu berechnen 
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 und Auslagen, die der Depotbank 
üblichen 

rung von 
 gemäß 
eglements 

für Ihre 
elt von bis 

hträglich 
Zentral-
 Höhe 

atlich bis zu 2.000 Euro. 

Transferstelle erhält für Ihre 
Tätigkeit eine Vergütung in Höhe von 25 Euro p.a. 

ro p.a. je Anlagekonto mit 
eplan sowie eine 

u 3.000 
 

lle n sich zuzüglich einer 

 
 

GSJAHR 
 
Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 
31. Dezember. 
 
Artikel 9 DAUER DES TEILFONDS 
 
Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.  
 
 
Das Sonderreglement des Teilfonds PRIMA-Konzept 
tritt am 9. November 2009 in Kraft. 
 

b. Kosten
aufgrund einer zulässigen und markt
Beauftragung Dritter mit der Verwah
Vermögenswerten des Teilfonds
Artikel 3 Absatz 3 des Verwaltungsr
entstehen; 

 
4  D. ie Zentralverwaltungsstelle erhält 

Tätigkeit als Zentralverwaltung ein Entg
zu 0,02 % p.a. das monatlich nac
auszuzahlen ist. Daneben erhält die 
verwaltungsstelle eine Grundvergütung in
von mon

 
5  D. ie Register- und 

je Anlagekonto, 40 Eu
Spar und/oder Entnahm
maximale jährliche Grundgebühr von bis z
Euro. 

 
6. A  Vergütungen verstehe

etwaigen Mehrwertsteuer. 

 
Artikel 8 RECHNUN
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LEMENT 
PRIMA-TOP 20 

 

us einem
l 133 des

ismen
Teilfonds 
Fonds ist

das Verwaltungsreglement anwendbar. Ergänzend
ab n gelten für den Teilfonds

PRIMA-TOP 20 (der „Teilfonds“) die Bestimmungen

Die Anlagepolitik des Teilfonds ist chancenorientiert

 Renten-,
AW). Die 

sowohl
) als auch

eilfonds in Wertpapiere (wie 
 und andere marktfähige Wertpapi
tinstrumente gemäß Artikel 4 des 

das Teilfondsvermögen 
börsennotierte oder an einem anderen gerege

t und
gänglich ist, gehandelte Zertifikate 

auf Indices (mit Ausnahme von Indices auf 
Hedgefonds und Immobilien)), die

setzes vom

Für de
49% de
 
Die An
in son
vorgen e
10% de
 
Zur Err  ist a
der Ein eriv
zu Anla en. 

Genaue Angaben über die Anlagegrenzen sind in 
Artikel 4 des Verwaltungsreglements enthalten. 
 
Besonderer Hinweis für den Erwerb von Anteilen im 
Sinne von Artikel 46 Abs. 3 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2002: 

Generell kann es bei dem Erwerb von Anteilen an 
Zielfonds zur Erhebung einer Verwaltungsvergütung 
auf Ebene des Zielfonds kommen und es sind 
gegebenenfalls der jeweilige Ausgabeaufschlag bzw. 
eventuelle Rücknahmegebühren zu berücksichtigen. 
Der Fonds wird daher nicht in Zielfonds anlegen, die 

r Verwaltungsvergütung von mehr als 3% 
unterliegen. 

TOP 20 ist es, unter 
erisikos einen 
ielen. Die Erträge 

sondern im 
t. Dadurch ist die 

geben, dass langfristig das Vermögen 
des Teilfonds steigt. 

hancenorientierten, 
mär vermögenden 
lung eines weltweit 

ds anlegenden 
haben möchten.  

Er eignet sich für Anleger, die an hohen 
d und dabei auch 

tieren. Generell 
her dieser international anlegende Fonds 

einem höheren Kursschwankungsrisiko als 
tenfonds.  

Risikoprofil 

nsetzung des 
hohes Gesamtrisiko, 

enüber stehen.  
mögens bestehen 
, Bonitäts- und 

en, die aus den 
esultieren.  
, deren Wert sich 
wankungen der im 

ndsvermögen des jeweiligen Investmentfonds oder 
aft befindlichen 

Aufgrund dieser 
ert deshalb steigen 
grundsätzlich keine 

erden, dass die Ziele der 

teile an den 
nkungen, Devisen-
erliche Regelungen, 

Erhebung von Quellensteuern, sowie 
wirtschaftliche oder politische 

Rahmenbedingungen oder Veränderungen in den 
vestiert, beeinflusst 

können insbesondere bei 
Zielfonds auftreten, die in Schwellenländern wie z.B. 
dem asiatisch/pazifischen Raum, Lateinamerika, 
Osteuropa oder dem Mittleren Osten investieren. Bei 
Schwellenländern handelt es sich um Länder, die sich 
in einem Transformationsprozess hin zu einem 
modernen Industriestaat befinden und deshalb in der 
Regel über eine besonders dynamische wirtschaftliche 
Entwicklung verfügen. Anlagen in Schwellenländern 
unterliegen besonderen Risiken, die sich in starken 
Kursschwankungen (Volatilitäten) ausdrücken können.  
 
Diese können u.a. aus politischen Veränderungen, 
Wechselkursänderungen, den Buchhaltungs- und 
Prüfungsmethoden sowie der Praxis bei 
Abschlussprüfungen, die nicht immer dem in westlichen 

SONDERREG

 
 
Artikel 1 DER FONDS 
 
Der Fonds „PRIMA“ (der "Fonds") besteht a
oder mehreren Teilfonds im Sinne von Artike
Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organ
für gemeinsame Anlagen. Die Gesamtheit der 
ergibt den Fonds. Für jeden Teilfonds des 

 
 
 

Ziel der Anlagepolitik des PRIMA-
Berücksichtigung des Anlag
angemessenen Wertzuwachs zu erz
werden nicht ausgeschüttet, 
Teilfondsvermögen wiederangeleg
Möglichkeit ge

 
 
 
 

 

 
Anlegerprofil 
 
Der PRIMA-TOP 20 dient c
langfristig ausgerichteten und pri
Anlegern, die an der Wertentwick
diversifizierten und primär in Zielfon
Teilfonds teil

bzw. weichend hiervo

dieses Sonderreglements.  
 
Artikel 2 ANLAGEPOLITIK 
 

ausgerichtet. 
 
Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit in offene,
regulierte, aktiv gemanagte Aktien-,

 
 

Wertsteigerungen interessiert sin
größere Wertschwankungen akzep
unterliegt da

geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds (OG
Investmentanteile (Zielfonds) können 
börsennotiert (z.B. Exchange Traded Funds
nicht börsennotiert sein. 

 
 

beispielsweise ein internationaler Ren
 

 
Daneben kann der T z.B. 

ere) 

 
Aufgrund der Zusamme
Teilfondsvermögens besteht ein 
dem aber hohe Ertragschancen geg

Aktien, Renten
und Geldmark
Verwaltungsreglements anlegen. 
 
Weiterhin kann in 

lten 
 der 
(z.B. 

Die Risiken des Teilfondsver
hauptsächlich aus Währungs-
Aktienkursrisiken, sowie aus Risik
Änderungen des Marktzinsniveaus r
Investmentanteile sind Wertpapiere
durch die börsentäglichen Kurssch
Fo

Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkann
Öffentlichkeit zu

Commodities,  die 
 20. 

x. 

der jeweiligen Investmentgesellsch
Vermögenswerte bestimmt. 
Kursschwankungen kann dieser W
oder auch fallen. Es kann daher 
Zusicherung gegeben w

Voraussetzungen des Art. 41 des Ge
Dezember 2002 erfüllen, investieren.  
 

n Teilfonds dürfen flüssige Mittel bis zu ma
s Teilfondsvermögens gehalten werden. 

lage in offene, regulierte Immobilienfon
stige Anlagen, die nicht in Einklang mit der
annten Richtlinie stehen, ist in d

ds bzw. 
 
Des Weiteren kann der Wert der An
Z 

r Summe auf 
ielfonds durch Währungsschwa

bewirtschaftungsmaßnahmen, steu
einschließlics Teilfondsvermögens begrenzt. 

eichung der vorgenannten Anlageziele
satz abgeleiteter Finanzinstrumente („D
ge- und Absicherungszwecken vorgeseh

eine

uch 
ate“) 

Ländern, in welchen der Zielfonds in
werden. Diese Risiken 

 
Anlageziele  
 

Anlagepolitik erreicht werden. 

h der 
durch sonstige 
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sprec
gen ausländischer Kapitalanlagen u

we
fallris
bwickl
n.  
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nterliegt dem Risiko, dass die Rückna

der Anteile Beschränkungen unterliegt, was zur F
 solche Anlagen gegebenenfalls wen

orm ei
age 

weil 
für

 und 

e verschiedener Teilfonds e
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s di
nkun
achtl

 jedoch im Falle 
Kursrückgängen entsprechend hohe Ris

enk
einze
e 

itis
gen an 

ermärkten und damit die Kursbild
n. Durch die Hebelwirkung von Optio
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papieren 
fern

n Zw
 eben

en
tgr
m
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tilität
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negat
er 
ds 

glob
 län

sentr
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dargestellt wird, erheblich abweichen.  
 
Im Übrigen kann es auch hier zu Währungs- und 
Transferrisiken kommen.  
 
Die genannten Risiken werden jedoch durch die 
Streuung der Vermögensanlagen innerhalb der 
Zielfonds, deren Anteile erworben werden und durch 
die Streuung innerhalb des Fondsvermögens reduziert. 
 
Zur Absicherung und zur Renditeoptimierung des 
Netto-Teilfondsvermögens kann der Teilfonds im 
Rahmen der Grenzen von Artikel 4 des 

vate nutzen. Die 
erworben werden, 

Wertpapiere 
indizes, Zinssätze, 
elt.  

häfte in Optionen, 
nterminkontrakten, 
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schäfte tätigen. 
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E HINWEISE ZUR 
OBETRACHTUNG“ 
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as Anteilregister 
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e Merkmale: 

aximal 5,25% des 
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einer monatlichen 
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 zzgl. einer etwaigen 

ABE, RÜCKNAHME 
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der Euro.  

gemäß Artikel 7 
 zzgl. eines 

hlags in Höhe der oben angeführten 
reis kann sich um 
ngen erhöhen, die 
ern anfallen. Er ist 
r Bankarbeitstagen 

rtungstag zahlbar. 

ert. 
 
4. Der Umtausch von Anteilen erfolgt auf der 

Grundlage des Anteilwertes der betreffenden 
Anteilklassen beziehungsweise der betreffenden 
Teilfonds. Dabei kann eine Umtauschprovision 
zugunsten der Vertriebstelle des Teilfonds erhoben 
werden, in den getauscht werden soll. Wird eine 
Umtauschprovision erhoben, so beträgt diese 
höchstens 1% des Anteilwertes des Teilfonds, in 
welche(n) der Umtausch erfolgen soll; eine 
Nachzahlung der etwaigen Differenz zwischen den 
Verkaufsprovisionen auf die Anteilwerte der 
betreffenden Teilfonds bleibt hiervon unberührt. 

Industriestaaten herrschenden Standards ent
Beschränkun

hen, 
nd -
gen 
iken 
ung 

Hierdurch können sich das Risiko und die Vola
Fonds erhöhen. Zielfonds, die einen Länd
Branchenschwerpunkt setzen, können von 
Entwicklungen innerhalb der betreffenden Länd
Branchen stärker betroffen sein als Zielfon
länder- oder branchenübergreifenden, 
Anlagen. Generell kann die Wertentwicklung
oder branchenbezogener Zielfonds vom Bör
wie er zum Beispiel durch breite Mark

Verwaltungsreglements auch Deri
vorgenannten Derivate können 
sofern es sich bei den Basiswerten um 
oder Geldmarktinstrumente, Finanz
Wechselkurse oder Währungen hand
 

rückflüsse, geringerer Liquidität der Märkte 
niedriger Börsenkapitalisierung oder Aus
aufgrund abweichender Usancen bei der A
von Geld- und Wertpapiergeschäften resultiere
 
Die Anlage des Fondsvermögens in Ante
Zielfonds u

 an 
hme 
olge 
iger 

nes 
mit 
der 

Der Teilfonds kann dabei Gesc
Finanzterminkontrakten, Devise
Swaps, Instrumente zum Ma
Kreditrisiken oder Wertpapierleihge
 
In diesem Zusammenhang wird auc
Anmerkungen im Kapitel „WICHTIG
ANLAGEPOLITIK SOWIE RISIK
und insbesondere die

hat, dass
liquide sind als andere Vermögensanlagen.  
Soweit das Fondsvermögen in Zielfonds in F
Umbrella-Fonds investiert wird, ist die Anl
einem zusätzlichen Risiko verbunden, 
Umbrella-Fonds Dritten gegenüber insgesamt 
Verbindlichkeiten jedes Teilfonds haften kann
dieses Risiko erhöht, wenn das Fondsvermö
lediglich in Anteil

 die 
sich 
gen 
ines 

Zusammenhang mit Anlagen in Sc
Verkaufsprospekts verwiesen.  
 
Artikel 3 ANTEILE 
 einzigen U

 
Bei der Anlage in Aktien ist zu beachten, das
erfahrungsgemäß starken Kursschwa
unterliegen. Sie bieten Chancen für be
Kursgewinne, denen

ese 
gen 
iche 
von 
iken 
rse 

1. Inhaberanteile werden in Globa
und Namensanteile werden in d
eingetragen; ein Anspruch au
effektiver Stücke besteht nicht. 

 
2. Anteile am Teilfonds sind fr
 gegenüberstehen. Einflussfaktoren auf Akti

sind vor allem die Gewinnentwicklungen 
Unternehmen und Branchen sowi
gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und pol
Perspektiven, die die Erwartun

u
lner 
die 

che 
den 
ung 
nen 
sitiv 
dies 
und 
 ist 

eck 
falls 

da 

3. Für die Anteile gelten folgend
 
Es wird ein Ausgabeaufschlag von m
Ausgabepreises erhoben 
Mindestanlagesumme für Erstzeich
EUR 500. Die minimale monat
beträgt EUR 50. Es wird eine Verw
von maximal 1,30% p.a. zuzüglich 
Grundgebühr von EUR 500 und 
gebühr von bis zu 0,50% p.a. erhobe
 
Diese Vergütungen verstehen sich
Mehrwertsteuer.  
 
Artikel 4 WÄHRUNG, AUSG

Wertpapi
bestimme
kann der Wert des Fondsvermögens - sowohl p
als auch negativ - stärker beeinflusst werden, als 
bei dem unmittelbaren Erwerb von Wert
sonstigen Vermögenswerten der Fall ist; inso
deren Einsatz mit besonderen Risiken verbunden.  
 
Finanzterminkontrakte, die zu einem andere
als der Absicherung eingesetzt werden, sind
mit erheblichen Chancen und Risiken verbund
jeweils nur ein Bruchteil der jeweiligen Kontrak
(Einschuss) sofort geleistet werden 
Kursveränderungen können somit zu er
Gewinnen oder Verlusten führen.  
 

, 
öße 
uss. 
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1. Die Währung des Teilfonds ist 
 
2. Ausgabepreis ist der Anteilwert 

des Verwaltungsreglements
Ausgabeaufscod

iven 
oder 

mit 
alen 
der- 
end, 
izes 

Prozentsätze.. Der Ausgabep
Gebühren oder andere Belastu
in den jeweiligen Vertriebsländ
innerhalb von 3 Luxemburge
nach dem entsprechenden Bewe

 
3. Rücknahmepreis ist der Anteilw
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Meh Ges
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reuung 
ist die

us dem 
gsgebühr 
gens des 

des Netto-
Teilfondsvermögens am Ende des entsprechenden
Kalendermonats pro rata temporis zu berechnen 
und monatlich nachträglich auszuzahlen ist. 
 

4. Die Depotbank erhält aus dem Vermögen des 
Teilfonds: 

 
a. Ein Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank von 

bis zu 0,080 % p.a. des Netto-Teilfonds-
vermögens. Die Depotbankvergütung wird pro 
rata monatlich nachträglich am Monatsultimo 
berechnet und ausgezahlt. 

 

ie der Depotbank 
und marktüblichen 
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Teilfonds gemäß 

rwaltungsreglements 
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n Entgelt von bis 
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o. 
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öhe von 25 Euro p.a. 

40 Euro p.a. je 
r Entnahmeplan. 

ich zuzüglich einer 

 

nungsjahr endet jedes Jahr am 

DAUER DES TEILFONDS 

eit errichtet.  

ds PRIMA-TOP 20 

 
Artikel 5 ERTRAGSVERWENDUNG 
 

wie 
aßgabe 

auriert.  

eben den 
Kapital-

n 
e ht 

b. Kosten und Auslagen, d
aufgrund einer zulässigen 
Beauftragung Dritter mit d
Vermögenswerten des 
Artikel 3 Absatz 3 des Ve
entstehen. 

 
5. Die Zentralverwaltungsstelle 

Tätigkeit als Zentralverwaltung ei
zu 0,05 % p.a. das mona
auszuzahlen ist. Danebe

sonstige ordentliche Erträge werden nach M
der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich thes
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch 
ordentlichen Nettoerträgen die realisierten 
gewinne, die Erlöse aus dem Verkauf vo
Bezugsrechten und/oder die sonstigen Erträg
wiederkehrender Art abzüglich re
Kapitalverluste, ausschütten. 
 
Artikel 6 DEPOTBANK 

erter verwaltungsstelle 
von monatlich 500 Eur

 
Depotbank ist die DZ BANK International S.A.
Bank im Sinne des Luxemburger Gesetzes vom 5
1993 über den Finanzsektor. 

eine 
April 

ND 

pro Registergeschäft und 
Anlagekonto mit Spar und/ode

 
7. Alle Vergütungen verstehen s

etwaigen Mehrwertsteuer. 
 

Artikel 7 KOSTEN FÜR DIE VERWALTUN
VERWAHRUNG DES TEILFOND
VERMÖGENS 

 
1. Die Verwaltungsge aus 

 bis 
 

Artikel 8 RECHNUNGSJAHR 
 
Das Rech

dem Vermöge
zu 1,30% p.a nds
zu erhalten, das auf der Grundlage d
Teilfondsvermögens per Monatsulti
berechnen und monatlich na
auszuzahlen ist. Z

etto-
 

31. Dezember. 
 
Artikel 9 

 id e 
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 den 
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gs des 
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Der Teilfonds ist auf unbestimmte Z
 
 
Das Sonderreglement des Teilfon
tritt am 9. November 2009 in Kraft. 
 

Verwaltungsgesellschaft ein
Grundgebühr von Euro 500. 

 

Teilfonds PRIMA-TOP 20 eine erfolgsabhäng
Vergütung in Höhe von 15% des über 8% 
Geschäftsjahr hinausgehenden Anstie
Teilfonds, multipliziert mit dem durchsc
Nettovermögen des Teilfonds währ
betroffenen Jahres. Solange der NIW
des Geschäftsjahres unter

end des 
 

NIW zu 
hresende 

en.  

llender 
chäftsjahr 
 d s

jedem vorangegangenen Geschäftsja
liegt, i

Diese Vergütung ist jährlich zzgl. evtl. 
rwertsteuer in dem auf das 

folgenden Monat zu 
Teilfondsvermögens PRIMA-TO

 
ar. 

 
3. Für die Abgeltung der mit der laufenden Bet

der Anleger verbundenen Kosten 
Verwaltungsgesellschaft berechtigt, a
Vermögen des Teilfonds eine Betreuun
von bis zu 0,50% p.a. des Netto-Vermö
Teilfonds zu erhalten, das auf der Basis 

 

 

 
6. Die Register- und Transferstelle 

Tätigkeit eine Vergütung in H
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s in der 
hl- und 
eutsche 

atz 

sowie 
annten 

 über die 
nte Zahlstelle erfolgen. 

 die Anleger werden in der 
Bundesrepublik Deutschland in der „Börsen-Zeitung“ 
veröffentlicht. Außerdem werden die Ausgabe- und 

ah glich in der Bundesrepublik 
lan eitung“ veröffentlicht. Des 

e- und 
e bei der vorgenannten Zahl- und 

gt werden. 

bst Anhängen), 
das Verwaltungsreglement und die Sonderreglements, 

e Jahres- 
tz der der 

 
luxemburgischen Zahlstelle und bei der deutschen 
Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. 
 
Darüber hinaus sind bei der Verwaltungsgesellschaft, 
den Zahlstellen und der Informationsstelle die Satzung 
der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbankvertrag, 
der Zentralverwaltungsvertrag und der Register- und 
Transferstellenvertrag kostenlos einsehbar. 
 
Widerrufsrecht nach § 126 Investmentgesetz 
 
Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch 
mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen 
Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft 
oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der Käufer 
seine Erklärung über den Kauf binnen einer Frist von 
zwei Wochen der ausländischen 
Verwaltungsgesellschaft gegenüber schriftlich 
widerrufen (Widerrufsrecht); dies gilt auch dann, wenn 
derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauft 
vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. 
Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i. S. d. § 
312b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist bei einem 
Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf 
dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt (§ 312d 
Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen.  
 
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige 
Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist 
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft, IPConcept 
Fund Management S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 
Luxemburg-Strassen, schriftlich unter Angabe der 
Person des Erklärenden einschließlich dessen 
Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung nicht 
erforderlich ist. 
Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die 
Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem 

Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechung 
übersandt worden ist und darin eine Belehrung über 
das Widerrufsrecht wie die vorliegende enthalten ist. 
Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den 
Verkäufer. 
Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der 
Verkäufer nachweist, dass entweder der Käufer die 
Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben 
hat 
 
oder 
 
er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf 
der Anteile geführt haben, auf Grund vorhergehender 
Bestellung gemäß § 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung 
aufgesucht hat.  
 
Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits 
Zahlungen geleistet, so ist die ausländische 
Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, 
gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung 
der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und 
einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten 
Anteile am Tage nach dem Eingang der 
Widerrufserklärung entspricht. 
 
Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet 
werden. 
 
Das Recht zum Widerruf gilt auch dann, wenn der 
Verkauf der Anteile durch den Anleger selbst 
stattfindet. 
 
 
 

Besondere Risiken durch neue steuerliche 
Nachweispflichten für Deutschland 

 
Die Verwaltungsgesellschaft hat der deutschen 

EISE FÜR ANLEGER IN DER B
UBLIK DEUTSCHLAND 

Die Zahl- und Informationsstelle für den Fond
Bundesrepublik Deutschland („die deutsche Za
Informationsstelle“) ist die DZ BANK AG, D
Zentralgenossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Pl
der Republik, D- 60265 Frankfurt am Main. 
 
Zeichnungsanträge, Rücknahmeaufträge 
Umtauschanträge können auch bei der vorgen
Zahlstelle abgegeben werden. 
 
Sämtliche Zahlungen an die Anleger können
vorgenan
 
Etwaige Mitteilungen an

Rückn mepreise börsentä
Deutsch d in der „Börsen-Z
Weiteren können die Ausgabe-, Rücknahm
Umtauschpreis
Informationsstelle kostenlos erfra
 
Der ausführliche Verkaufsprospekt (ne

der vereinfachte Verkaufsprospekt sowie di
und Halbjahresberichte des Fonds sind am Si
Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, der

Finanzverwaltung auf Anforderung Nachweise zu 
erbringen, um beispielsweise die Richtigkeit der 
bekannt gemachten Besteuerungsgrundlagen zu 
belegen. Die Grundlagen für die Berechnung dieser 
Angaben können unterschiedlich ausgelegt und es 
kann keine Zusicherung dahingehend gegeben 
werden, dass die deutsche Finanzverwaltung die von 
der Verwaltungsgesellschaft angewandte Methodik für 
die Berechnung in jedem wesentlichen Aspekt 
anerkennt. Überdies sollten sich Anleger dessen 
bewusst sein, dass eine Korrektur im Allgemeinen nicht 
für die Vergangenheit durchgeführt wird, sollten Fehler 
für die Vergangenheit erkennbar werden, sondern 
grundsätzlich erst für das laufende Geschäftsjahr 
berücksichtigt wird. Entsprechend kann die Korrektur 
die Anleger, die im laufenden Geschäftsjahr eine 
Ausschüttung erhalten bzw. einen Thesaurierungs-
betrag zugerechnet bekommen, belasten oder 
begünstigen. 
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HINWEISE FÜR ANLEGER IN DER REPUB
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Die Erste Bank der österreichischen Sparkassen 
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Graben 21, A-1010 Wien, hat die Funktion der Z
und Informationsstelle sowie die Steuerliche V
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Rücknahmeanträge für die Anteile können 
österreichischen Zahl- und Informat
eingereicht werden. Die Rücknahmeerlöse, et
Ausschüttungen und so

er 
lle te

aige 
die 

telle Anleger können über die
geleitet werden. 
 
Bei der Z eils 

ekt, 
chte 
h. 

gültige komplette sowie vereinfachte Verkaufs
die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahres
und allfällige sonstige Unterlagen kostenlos erh
 
Der Nettoinventarwert pro Anteil jedes Teilfon
die Ausgabe- un

owie 
 der

österreichischen Zahl- und Informationsstelle erhältl
 
Publikumsorgan 
 

ich. 

Die jeweiligen Nettoinventarwerte der Teilfonds so
alle übrigen Bekanntmachungen an die Anleger 
in „die Presse“ publiziert. 
 
In Österreich sind nachfolgend angeführte T
zum öffentlichen Vertrieb zugelassen: 
 
PRIMA- Classic, PRIMA- Ju

wie 
rden 

nds 

ept, 
PRIMA- Top 20 
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